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Mitteilung Berlin, den 20. November 2018 

 Die 28. Sitzung des Ausschusses für Arbeit und 
Soziales 
findet statt am  
Montag, dem 26. November 2018,  
13:00 Uhr bis ca. 14:30 Uhr 
10557 Berlin, Konrad-Adenauer-Str. 1 
Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4.900 

Sekretariat 
Telefon: +49 30 - 227 3 24 87 
Fax: +49 30 - 227 3 60 30 

Sitzungssaal 
Telefon: +49 30 - 227 3 33 08 
Fax: +49 30 - 227 3 63 32 

 

Achtung! 
Abweichende Sitzungszeit! 
Abweichender Sitzungsort! 

  

 

Tagesordnung - Öffentliche Anhörung 

 

a) 

Einziger Punkt der Tagesordnung 

Öffentliche Anhörung von Sachverständigen 

 

Gesetzentwurf der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Chancen 
für Qualifizierung und für mehr Schutz in der 
Arbeitslosenversicherung 
(Qualifizierungschancengesetz) 

BT-Drucksache 19/4948 

verbundene Dokumente: 
BT-Drucksache: 19/4213 Antrag 
BT-Drucksache: 19/5419 Unterrichtung 
BT-Drucksache: 19/5524 Antrag 

Hierzu wurde/wird verteilt: 
19(11)194 Information für den Ausschuss 

 
 

  

Federführend: 

Ausschuss für Arbeit und Soziales 

Mitberatend: 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie 
Ausschuss für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung 
Haushaltsausschuss (mb und § 96 GO) 

Gutachtlich: 
Parlamentarischer Beirat für nachhaltige 
Entwicklung 

Voten angefordert für den: 28.11.2018 

 
 

 
  

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/049/1904948.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/042/1904213.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/054/1905419.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/055/1905524.pdf


Ausschussdrucksache 19(11)223 Ausschuss für Arbeit und Soziales 

  3 

 

b) Antrag der Abgeordneten Till Mansmann, Johannes 
Vogel (Olpe), Pascal Kober, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion der FDP 

Die 70-Tage-Regelung bei kurzfristiger 
Beschäftigung entfristen 

BT-Drucksache 19/4213 

verbundene Dokumente: 
BT-Drucksache: 19/4948 Gesetzentwurf 

 
 

Federführend: 
Ausschuss für Arbeit und Soziales 

Mitberatend: 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie 

Voten angefordert für den: 28.11.2018 

 
 

c) Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann 
(Zwickau), Susanne Ferschl, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 

Aktive und präventive Arbeitsmarktpolitik 
umsetzen – Qualifizierung ausweiten und 
Arbeitslosenversicherung stärken 

BT-Drucksache 19/5524 

verbundene Dokumente: 
BT-Drucksache: 19/4948 Gesetzentwurf 

 
 

Federführend: 
Ausschuss für Arbeit und Soziales 

Mitberatend: 
Ausschuss für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung 

Voten angefordert für den: 28.11.2018 

 
 

 

 

Dr. Matthias Bartke, MdB 
Vorsitzender 

  

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/042/1904213.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/049/1904948.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/055/1905524.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/049/1904948.pdf
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Liste der Sachverständigen 
zur öffentlichen Anhörung am Montag, 26. November 2018, 13.00 – 14.30 Uhr 

 

Deutscher Gewerkschaftsbund 

IG Metall 

Bundesagentur für Arbeit 

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 

Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband - Gesamtverband e.V.  

Deutscher Bauernverband e.V. 

Prof. Dr. Stephan Rixen, Bayreuth 

Christa Stienen, Berlin 

Dr. Thomas Hartung, Dresden 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)199 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 20. November 2018 
19. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 26. November 2018,  
um 13:00 Uhr zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Chancen für Qualifizierung und für mehr Schutz 
in der Arbeitslosenversicherung (Qualifizierungschancengesetz) - BT-Drs. 19/4948 

b) Antrag der Abgeordneten Till Mansmann, Johannes Vogel (Olpe), Pascal Kober, weite-
rer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
Die 70-Tage-Regelung bei kurzfristiger Beschäftigung entfristen - BT-Drs. 19/4213 

c) Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann (Zwickau), Susanne Ferschl, Matthias 
W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Aktive und präventive Arbeitsmarktpolitik umsetzen – Qualifizierung ausweiten und Ar-
beitslosenversicherung stärken - BT-Drs. 19/5524 

Dr. Thomas Hartung, Dresden 

1) Zielstellung 

Mit dem o.g. Gesetz sollen Unternehmen und deren 
Mitarbeiter gleichermaßen unterstützt werden, den 
„digitalen Wandel“ zu meistern. Die Bundesagentur 
für Arbeit (BA) soll verstärkt Weiterbildungen för-
dern – einerseits durch mehr Beratung, andererseits 
durch Geld. Außerdem soll im Januar 2019 der Bei-
trag zur Arbeitslosenversicherung sinken - Wer 
keine Weiterbildung braucht, muss in Zukunft zu-
mindest weniger in die Arbeitslosenversicherung 
einzahlen. Gleichzeitig soll es Kurzzeitbeschäftigten 
erleichtert werden, Arbeitslosengeld I zu beziehen. 
Finanziert werden sollen die Pläne mit den Rückla-
gen der BA. Nach eigener Berechnung wird die Be-
hörde bis zum Ende dieses Jahres Rücklagen in 
Höhe von 22,5 Milliarden Euro erreicht haben. 

Im Folgenden soll analysiert werden, welches posi-
tive oder negative Potential den neuen gesetzlichen 
Bestimmungen innewohnt sowie welche anderen, 
zusätzlichen ökonomischen und didaktischen An-
sätze von Weiterbildung empfehlenswert erschei-
nen, berücksichtigt und/oder nachverhandelt zu 
werden. Dabei bleiben die Problemkreise „Arbeits-

                                                 
1 Vgl. https://www.iwd.de/artikel/weiterbildung-foerderkonzept-mit-fragezeichen-404407/  
2 Vgl. ebd.  

losenversicherungsbeitrag“ und „Arbeitslosengeld-
zugang“ unberücksichtigt: der Verfasser ist Bil-
dungs-, kein Sozialexperte und überlässt dieses 
Feld gern jenen, die sich dazu berufen fühlen. Der 
Text nutzt das generische Maskulinum, erhebt kei-
nen Anspruch auf Vollständigkeit aller Argumente 
und beruht neben intensiven qualitativen Recher-
chen auf jahrzehntlanger eigener pädagogischer Pra-
xis als Fach- und Hochschuldozent u.a. in Medien-
didaktik. 

2) Situation  

2016 investierten die Unternehmen in Deutschland 
rund 33,5 Milliarden Euro in die Weiterbildung ih-
rer Beschäftigten1. Davon profitieren beide Seiten. 
Die Unternehmen haben besser qualifizierte Mitar-
beiter. Die Beschäftigten sichern durch ihre zusätz-
lichen Kenntnisse ihren Arbeitsplatz und haben in 
Gehaltsverhandlungen gute Argumente.  

Im Jahr 2017 förderte die BA die berufliche Weiter-
bildung mit mehr als 1,2 Milliarden Euro2. Mit dem 
Programm WeGebAU (Weiterbildung geringqualifi-
zierter und beschäftigter älterer Arbeitnehmer in 
Unternehmen) unterstützt sie Arbeitnehmer, die 

https://www.iwd.de/artikel/weiterbildung-foerderkonzept-mit-fragezeichen-404407/
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keinen Berufsabschluss bzw. länger als vier Jahre 
nicht mehr in ihrem erlernten Beruf gearbeitet ha-
ben und in einem Unternehmen mit weniger als 250 
Beschäftigten angestellt sind, indem die Weiterbil-
dungskosten, abhängig vom Alter, anteilig oder voll-
ständig übernommen werden und Geringqualifi-
zierte Lohnkostenzuschüsse erhalten. Dieses Pro-
gramm soll nun durch das neue Gesetz erweitert 
werden, das am 1. Januar 2019 in Kraft treten soll. 

Bislang haben wir es in Deutschland mit einem Fli-
ckenteppich an gesetzlichen Bestimmungen und 
Weiterbildungsprogrammen für unterschiedliche 
Zielgruppen zu tun. So existieren in 14 Bundeslän-
dern Bildungsfreistellungsgesetze, die den Arbeit-
nehmern/innen die Möglichkeit geben, für eine 
Weiterbildung fünf bzw. zehn Tage – unter Fortzah-
lung der Löhne und Gehälter – vom Arbeitgeber 
freigestellt zu werden. In zwei Bundesländern gibt 
es ein solches Angebot nicht. Doch welchen Beitrag 
diese nachfrageorientierten Förderprogramme zur 
Fachkräftesicherung leisten, ist unklar: „Systemati-
sche Erkenntnisse fehlen weitestgehend“.3 Weitere 
Instrumente wie die Bildungsprämie des Bundes 
stehen in der Kritik, Geringqualifizierte nicht zu er-
reichen und für Weiterbildungsanbieter zu bürokra-
tisch zu sein. Ähnliches gilt für die Bildungsgut-
scheine, die in verschiedener Form in allen Bundes-
ländern außer Bayern und Berlin existieren und die 
Unübersichtlichkeit der Angebotslandschaft för-
dern.  

Der Anteil der betrieblichen Weiterbildung an allen 
erfragten Weiterbildungsaktivitäten lag 2016 bei 71 
Prozent und stagniert damit auf hohem Niveau 
(2014: 70 Prozent)4. Die individuelle berufsbezogene 
Weiterbildung verzeichnet mit zehn Prozent im Jahr 
2016 einen signifikanten Rückgang (2012 und 2014 
lag der Wert bei 13 Prozent); einen signifikanten 
Anstieg dagegen gab es mit 20 Prozent bei der nicht 
berufsbezogenen Weiterbildung (2014: 17 Prozent)5. 
Abhängig Beschäftigte mit unbefristetem Arbeitsver-
trag (58 Prozent) beteiligen sich deutlich häufiger an 
Weiterbildung als solche mit befristetem Vertrag (51 
Prozent)6.  

Bei der Dauer der betrieblichen Weiterbildungsmaß-
nahmen sind kürzere, komprimierte Einheiten ge-
fragt: So dauern 53 Prozent der Maßnahmen höchs-
tens zehn Stunden7. Bei den Themenfeldern der be-
trieblichen Weiterbildung führen Wirtschaft, Recht 
und Arbeit mit 89 Prozent mit großem Abstand vor 
nicht eindeutig zu klassifizierenden Themen; erst 
an dritter Stelle folgt das Themenfeld Natur, Tech-
nik, Computer, gleichauf mit Pädagogik und Sozial-
kompetenz (beide 74 Prozent)8. Bei allgemein hoher 
Zufriedenheit (95 Prozent) wurde der Transfererfolg 
hingegen zurückhaltender bewertet: Veränderungen 

                                                 
3 Vgl. https://www.f-bb.de/newsletter-012018/fachkraeftesicherung-mit-einer-nationalen-weiterbildungsstrategie-fit-fuer-
die-zukunft/ 
4 https://www.haufe.de/personal/hr-management/studie-weiterbildungsquote-hoch-lerntransfer-gering_80_454266.html 
5 Ebd. 
6 Ebd. 
7 Ebd. 
8 Ebd. 
9 Ebd. 
10 Vgl. https://www.zeit.de/arbeit/2018-09/bundesagentur-fuer-arbeit-qualifizierungschancengesetz-weiterbildung-foerde-
rung 

in der alltäglichen Praxis bringen demnach nur 36 
Prozent der Teilnahmen an Weiterbildung9. 

3) Inhalte und Änderungen 

+ Alle Unternehmen, die Mitarbeiter in einem Eng-
passberuf weiterbilden, können einen Zuschuss er-
halten, wenn sie einen Teil der Lehrgangskosten 
übernehmen. Das gleiche gilt auch für die Weiterbil-
dung von Mitarbeitern mit Tätigkeiten, „die durch 
Technologien ersetzt werden können“. Bisher gibt 
es nur für Betriebe mit weniger als 250 Mitarbeitern 
Zuschüsse. 

+ Der Zuschuss richtet sich nach der Größe der Un-
ternehmen. Betriebe mit bis zu 10 Mitarbeitern er-
halten 100 Prozent, Betriebe mit maximal 249 Mit-
arbeitern bekommen 50 Prozent und Großunterneh-
men erhalten 25 Prozent. 

+ Dabei muss die Weiterbildung über kurzfristige, 
arbeitsplatzbezogene Anpassungsfortbildungen hin-
ausgehen, außerhalb des eigenen Betriebes stattfin-
den und von einem für die Förderung zugelassenen 
Träger durchgeführt werden. Darüber hinaus müs-
sen die geförderten Teilnehmer weitere Bedingun-
gen erfüllen. So muss der Erwerb des Berufsab-
schlusses mindestens vier Jahre zurückliegen. In 
den letzten vier Jahren darf keine Weiterbildung be-
sucht worden sein, die mit öffentlichen Mitteln ge-
fördert worden ist. Außerdem muss die Maßnahme 
länger als vier Wochen dauern. 

+ Bildet ein Unternehmen mit weniger als 250 Be-
schäftigten einen über 45-jährigen Mitarbeiter wei-
ter, übernimmt die Bundesagentur die Lehrgangs-
kosten komplett – auch wenn der Beschäftigte nicht 
vom Strukturwandel betroffen ist. Bisher muss der 
Betrieb 50 Prozent der Kosten tragen. 

+ Firmen erhalten auch Zuschüsse zum Arbeitsent-
gelt für die Zeit der Weiterbildung. Sehr kleine Be-
triebe erhalten 75 Prozent Zuschuss, große Unter-
nehmen bekommen 25 Prozent. 

4) Positiv-/Negativpotential 

Selbst auf den ersten Blick wirken die Vorschläge 
nicht sinnvoll. Einerseits sind ordnungspolitisch für 
Weiterbildung die Arbeitgeber zuständig, anderer-
seits für ihre „Beschäftigungsfähigkeit“ die Arbeit-
nehmer. Der unter 2. angesprochene Flickenteppich 
wird durch das Gesetz nicht beseitigt. Grundsätz-
lich existieren die vielen Förderprogramme, ob vom 
Bund, den Ländern oder im Rahmen des Europäi-
schen Sozialfonds weiter. „Das breite Spektrum ist 
aber oft schwer durchschaubar für diejenigen, die 
eine Förderung haben wollen“, sagt Thomas Kruppe 
vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung10. 

https://www.f-bb.de/newsletter-012018/fachkraeftesicherung-mit-einer-nationalen-weiterbildungsstrategie-fit-fuer-die-zukunft/
https://www.f-bb.de/newsletter-012018/fachkraeftesicherung-mit-einer-nationalen-weiterbildungsstrategie-fit-fuer-die-zukunft/
https://www.haufe.de/personal/hr-management/studie-weiterbildungsquote-hoch-lerntransfer-gering_80_454266.html
https://www.zeit.de/arbeit/2018-09/bundesagentur-fuer-arbeit-qualifizierungschancengesetz-weiterbildung-foerderung
https://www.zeit.de/arbeit/2018-09/bundesagentur-fuer-arbeit-qualifizierungschancengesetz-weiterbildung-foerderung
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Als primäre Kritikpunkte fallen auf 

+ die Halbherzigkeit vieler Bestimmungen durch 
Begrenzungsregelungen ohne gesetzlich geregelte 
klare Weiterbildungspflicht. Die Bescheidung auf 
eine Beratungspflicht greift zu kurz; das kritisierte 
mehrfach u.a. DGB-Bundesvorstand Annelie Bun-
tenbach: Chancen setzen neben Ressourcen eben 
auch Rechte voraus, die im Zweifelsfall einklagbar 
sind. 

+ die Unklarheit, wie sich das Qualifizierungschan-
cengesetz in die im Koalitionsvertrag versprochene 
Nationale Weiterbildungsstrategie einordnet. So 
wurde Anfang November bekannt, dass die CDU 
eine von Künstlicher Intelligenz gesteuerte Weiter-
bildungsplattform als Teil der geplanten nationalen 
Weiterbildungsstrategie plane, die möglichst viele 
Angebote zertifizieren und bündeln soll: Bürger sol-
len für die erfolgreiche Teilnahme an Kursen Prä-
mien erhalten, Anbieter je nach Nutzung und Rele-
vanz ihrer Programme entlohnt werden. „‚Milla‘ 
(Modulares Interaktives lebensbegleitendes Lernen 
für Alle) soll aussehen wie Netflix, den Fachkräfte-
mangel besiegen und Deutschlands Arbeitnehmer 
fit machen für die digitale Zukunft“11. Zur Verzah-
nung dieses Vorhabens mit dem zur Rede stehenden 
Gesetzentwurf wurde nichts ausgesagt, ebenso zur 
Gesamtstrategie. 

Sekundär sind anzuführen: 

+ Das Gesetz begünstigt die Beschäftigten, vor allem 
die Kernbelegschaften, und vernachlässigt weiter-
hin die Erwerbslosen. Im September 2017 erhielten 
nur 5,2 Prozent der Erwerbslosen eine berufliche 
Weiterbildung, eine solche mit dem Ziel eines be-
ruflichen Abschlusses nur 2,4 Prozent12. Im Bereich 
SGB II waren es sogar nur 3,3 Prozent der Erwerbs-
losen, die überhaupt gefördert wurden; nur 1,5 Pro-
zent wurden mit dem Ziel Berufsabschlusserwerb 
gefördert13. Im Hartz-IV-Bezug haben aber 57 % der 
Erwerbslosen keinen verwertbaren Berufsab-
schluss14. Andererseits gab es 2017 im Bereich des 
SGB II  939.000 Menschen  ohne  Berufsabschluss; 
aber nur 12.631 haben eine Weiterbildung mit  dem 
Ziel eines beruflichen Abschlusses begonnen. An-
dererseits werden Fälle wie der einer Gesamtschule 
in Kassel bekannt, an der laut der Dokumentation 
„Lehrer am Limit“ (ZDF, original 24.09.2018) nur 
fünf von 133 Schüler des Abschlussjahrgangs einen 
Ausbildungsplatz erhalten haben. Das lässt am 
Problem des Fachkräftemangels mindestens Zweifel 
aufkommen. 

                                                 
11 Vgl. https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/kampf-gegen-den-fachkraeftemangel-cdu-will-ki-weiterbildungs-
plattform-fuer-3-milliarden-euro-pro-jahr-aufbauen/23385440.html 
12 Vgl. Paritätischer Wohlfahrtsverband 2018: Kaum Bildungsaufstieg aus Arbeitslosigkeit – zur Fort- und 
Weiterbildung in der Arbeitsförderung; S. 3 
13 Vgl. ebd. 
14 Vgl. ebd. 
15 Vgl. https://www.iwd.de/artikel/weiterbildung-foerderkonzept-mit-fragezeichen-404407/ 
16 Vgl. https://www.boeckler.de/pdf/p_fofoe_WP_025_2017.pdf, S. 17 
17 Vgl. https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/qualifizierungschancengesetz-unternehmen-erwarten-korrektu-
ren-beim-weiterbildungsgesetz/23197444.html 
18 Ebd.  
19 Ebd.  

Selbst das arbeitgebernahe Institut der deutschen 
Wirtschaft Köln kritisiert, „dass mit dem Geset-
zesentwurf arbeitslose – und oft geringqualifizierte 
– Hartz-IV-Empfänger nicht erreicht werden. Doch 
gemessen an den Ausgaben je Arbeitslosen ist die 
staatliche Förderung in diesem Bereich in den ver-
gangenen Jahren zurückgegangen. Dabei benötigen 
gerade diese Geringqualifizierten eine Unterstüt-
zung, um bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu 
haben“.15 Anstatt also – wie im Gesetzesentwurf 
vorgeschlagen – auf eine breite Förderung zu setzen 
und womöglich keinerlei zusätzliche positive Ef-
fekte zu erzielen, ist zu bedenken, ob An- und Un-
gelernte gezielt beraten und besser gefördert werden 
sollten. Das Hans-Böckler-Institut beziffert die Grö-
ßenordnung der durch Weiterbildung verbesserten 
Beschäftigungswahrscheinlichkeit auf 20 Prozent-
punkte und damit höher als die der meisten ande-
ren Maßnahmenarten16. 

+ In der Frage der Lernorte herrscht Uneinigkeit. 
Continental-Personalvorstand Ariane Reinhart 
bspw. prognostiziert bis 2020 allein in ihrem Unter-
nehmen einen Bedarf von 1.400 Experten für Künst-
liche Intelligenz. Vor diesem Hintergrund lehnt sie 
die alleinige Förderung von Maßnahmen außerhalb 
von Betrieben ab: „Das widerspricht jeglicher Erfah-
rung mit Lerneffektivität. Es bringt gar nichts, wenn 
wir unsere An- und Ungelernten vier Wochen oder 
länger in einen Klassenraum sperren, da ist Enttäu-
schung programmiert“17. Effizientes Lernen gehe am 
besten im Betrieb, weil sich da Lernerfolge durch 
den Praxisbezug schneller einstellten und die Mitar-
beiter entsprechend motiviert seien; dies bekräftigte 
auch IG-Metall-Chef Jörg Hofmann18. Mit der Be-
grenzung auf außerbetriebliche Weiterbildung kann 
allerdings auch verhindert werden, dass sich Unter-
nehmen Qualifizierungen bezahlen lassen, die sie 
ohnehin durchgeführt hätten. Dass es inzwischen 
auch virtuelle Lernorte gibt, blendet der Entwurf 
wie viele andere mediendidaktische Aspekte völlig 
aus. 

+ Auch in der Frage, ob die Herausforderungen 
durch Digitalisierung große Unternehmen allein 
stemmen können, scheint die Unternehmerschaft 
gespalten. Reinhart hält die Staffelung der Förde-
rung nach Unternehmensgröße für fragwürdig: 
„Wenn wir nur 20 Prozent unserer Mitarbeiter in 
Deutschland neun Monate lang qualifizieren wol-
len, kostet uns das eine Milliarde Euro“19. Dagegen 
bezweifelt der Merck-Vorstand und Präsident des 
Chemiearbeitgeberverbands BAVC, Kai Beckmann, 
„dass künftig jeder ein Data-Analyst sein muss“; 

https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/kampf-gegen-den-fachkraeftemangel-cdu-will-ki-weiterbildungsplattform-fuer-3-milliarden-euro-pro-jahr-aufbauen/23385440.html
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/kampf-gegen-den-fachkraeftemangel-cdu-will-ki-weiterbildungsplattform-fuer-3-milliarden-euro-pro-jahr-aufbauen/23385440.html
https://www.iwd.de/artikel/weiterbildung-foerderkonzept-mit-fragezeichen-404407/
https://www.boeckler.de/pdf/p_fofoe_WP_025_2017.pdf
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/qualifizierungschancengesetz-unternehmen-erwarten-korrekturen-beim-weiterbildungsgesetz/23197444.html
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/qualifizierungschancengesetz-unternehmen-erwarten-korrekturen-beim-weiterbildungsgesetz/23197444.html
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auch massenhafte Jobverluste hält er für „Horror-
prognosen“20. Auch Arbeitgeberpräsident Ingo Kra-
mer will die Förderung auf kleine und mittlere Un-
ternehmen beschränken und bei 2 000 Beschäftigten 
eine Grenze ziehen21.  

+ Insgesamt gesehen bleibt die Abgrenzung, welche 
beruflichen Tätigkeiten durch Technologien ersetzt 
werden können, vage. Ob durch die Digitalisierung 
wirklich ein gefährliches und extrem teures Neben-
einander von Arbeitslosigkeit und Fachkräfteman-
gel droht, ist kaum vor dem Wandel, sondern bes-
tenfalls im Wandel prognostizierbar. Das bedeutet 
andererseits: ist die Intention des Gesetzes „nur“ 
die Abfederung  von Digitalisierungsrisiken oder 
der Auftakt einer umfassenden Qualifizierungsför-
derung? Natürlich ist Qualifizierungsförderung kein 
„Wünsch-dir-was“: „Wer sich am Bedarf vorbei wei-
terbilden möchte, muss die Kosten dafür schon 
selbst tragen“, sagt Holger Bonin vom Zentrum für 
Europäische Wirtschaftsforschung. Darum ist „Be-
darf“ in jedem Fall zu spezifizieren. Bspw. sei in 
vielen Unternehmen inzwischen Yoga angekommen 
und im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsför-
derung üblich, Yogalehrer in die Firmen kommen 
zu lassen, so Kommunikationsberater Hans-Peter 
Bayerl von „yogabiz“22. Gehört dann eine Umschu-
lung zur Yoga-Lehrerin gefördert?  

+ Damit verbunden ist potentiell die Ausweitung 
des Weiterbildungsmarkts; Arbeitgebervertreter 
mahnen, dass nicht wahllos Weiterbildungen finan-
ziert werden sollten: „Wir dürfen nicht wie in 
früheren Jahren eine Weiterbildungsindustrie för-
dern, die Beschäftigte unzureichend oder am Markt 
vorbei qualifiziert“, sagte der Präsident des Ver-
bands der Arbeitgeber in der Metallindustrie, Ge-
samtmetall, Rainer Dulger, dem Handelsblatt23. 
Ähnlich äußerte sich der Präsident des Chemiear-
beitgeberverbands BAVC, Kai Beckmann: „Töpfer-
kurse in der Toskana dürfen nicht finanziert wer-
den“.24 

+ Das Gesetz kann die Bindung von Mitarbeitern an 
ihren Arbeitgeber stärken: „So können Unterneh-
men erfahrene Beschäftigte halten, deren Qualifika-
tion durch technischen Fortschritt entwertet wird“, 
sagt Holger Bonin vom Forschungsinstitut zur Zu-
kunft der Arbeit (IZA)25. 

+ Die Regelungen dürften zu großen Mitnahmeeffek-
ten führen: Weiterbildungen, die bislang komplett 
von den Unternehmen finanziert wurden, werden 
nun staatlich subventioniert. Die Zahl der weiterge-
bildeten Mitarbeiter erhöht sich in diesen Fällen 
nicht – es steigen lediglich die Staatsausgaben. 

                                                 
20 Ebd.  
21 Ebd.  
22 https://www.lz.de/lippe/horn_bad_meinberg/22075166_So-hilft-Yoga-gegen-Stress-im-Job.html 
23 https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/qualifizierungschancengesetz-unternehmen-erwarten-korrekturen-
beim-weiterbildungsgesetz/23197444.html 
24 Ebd. 
25 Ebd.  
26 Vgl. https://www.iwd.de/artikel/weiterbildung-foerderkonzept-mit-fragezeichen-404407/ 
27 https://www.haufe.de/personal/hr-management/studie-weiterbildungsquote-hoch-lerntransfer-gering_80_454266.html 

+ Die Fokussierung auf das Alter der Mitarbeiter in 
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) ist frag-
würdig - eine viel größere Rolle spielt die Qualifika-
tion der Beschäftigten: Ältere Akademiker nehmen 
statistisch häufiger an Weiterbildungen teil als jün-
gere An- und Ungelernte26. Die mit 55 Prozent 
höchste Teilnahmequote an Weiterbildungen errei-
chen die 35- bis 49-jährigen Erwachsenen27. 

+ Die Arbeitgeberverbände kritisieren, bei der ge-
planten deutlichen Ausweitung der öffentlich geför-
derten Weiterbildung und der Qualifizierungsbera-
tung der BA in den betrieblichen Bereich hinein be-
stehe die Gefahr, dass die Verantwortung der Unter-
nehmen, aktiv in Personalentwicklung und betrieb-
liche Weiterbildung zu investieren, durch förderbe-
zogene Überlegungen überlagert werde. Dies könne 
dazu führen, dass die Innovationskraft und Leis-
tungsfähigkeit der Unternehmen leide. 

+ Selbständige fallen nicht unter das Gesetz. Ande-
rerseits ist offen, ob – um beim Beispiel der Yo-
galehrerin zu bleiben – auch eine Qualifizierung zur 
Selbständigkeit darunter fällt. 

+ Unklar ist, wer die Qualifizierung festlegt: Allein 
das Unternehmen, oder können/sollen Betriebs- 
und Personalräte ein (erzwingbares) Mitbestim-
mungsrecht darüber erhalten. 

+ Unklar ist trotz Schätzung eines Erfüllungsauf-
wands, welche (neuen) bürokratischen Routinen 
das Gesetz zeitigt, die sich fördernd oder hemmend 
auf das Antragsverhalten auswirken werden. 

+ Das Gesetz könnte zur Realisierung des Grundsat-
zes „Sicherheit durch Leistung“ bzw. „Sicherheit 
durch Bildung“ beitragen, statt wie von der SPD ge-
fordert, „Sicherheit durch Solidarität“ (vgl. Ralf 
Kapschak im Plenarprotokoll) herzustellen. 

5) Alternative Ansätze 

Deutlich wurde, dass neben Zielgruppenproblemen 
vor allem ökonomische Fragen („gerechte“ Beteili-
gung von Arbeitgebern und/oder Arbeitnehmern in 
unterschiedlich großen Betrieben) als auch didakti-
sche Aspekte (Lernort, Lerndauer, Bildungsart und 
–institution: duales System, berufliche Weiterbil-
dung, vollzeitschulische Ausbildungen, Hochschul-
studium, Hybridformen…) weiter vertieft werden 
müssen. Hierzu folgende Anregungen: 

+ Der Ex-Rektor der HFF „Konrad Wolf“, Dieter 
Wiedemann, sprach sich bereits 2002 dafür aus, das 
Studium nicht mehr in einer hintereinanderliegen-
den Regelstudienzeit zu absolvieren, sondern in 
Blöcken unterschiedlicher Dauer und Intensität, 
was natürlich bei Hochschulberufen auch völlig 
neue Studienverläufe, Prüfungsanforderungen und 

https://www.lz.de/lippe/horn_bad_meinberg/22075166_So-hilft-Yoga-gegen-Stress-im-Job.html
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/qualifizierungschancengesetz-unternehmen-erwarten-korrekturen-beim-weiterbildungsgesetz/23197444.html
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/qualifizierungschancengesetz-unternehmen-erwarten-korrekturen-beim-weiterbildungsgesetz/23197444.html
https://www.iwd.de/artikel/weiterbildung-foerderkonzept-mit-fragezeichen-404407/
https://www.haufe.de/personal/hr-management/studie-weiterbildungsquote-hoch-lerntransfer-gering_80_454266.html
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nicht zuletzt BAföG-Modelle nach sich ziehen 
würde. Reinhardt wünscht sich, dass die „Lehr-
pläne der Universitäten und Fachhochschulen bes-
ser auf die künftigen Bedarfe der Unternehmen ab-
gestimmt werden“28 - es gibt in Deutschland mehr 
als 19.000 Studiengänge. Das würde neben der nati-
onalen Bildungsstrategie auch einen Umbau der 
Hochschullandschaft erfordern. 

Damit verbunden kann geprüft werden, ob man für 
bestimmte Bildungsmaßnahmen eine Öffnung von 
Uni/FH in Betracht zieht. An der Otto-von-Gueri-
cke-Universität (OVGU) Magdeburg bspw. richtet 
sich das explizite Angebot „Studieren ab 50“ an 
Bürger, „die ihr Wissen auffrischen oder vertiefen, 
den eigenen Horizont erweitern und sich mit spezi-
ellen wissenschaftlichen Themen und Fragen be-
schäftigen wollen“29. Möglich ist nach dem Motto 
„Jüngere und Ältere studieren gemeinsam“, an aus-
gewählten Vorlesungen und Seminaren aus dem 
grundständigen Lehr- und Studienangebot verschie-
dener Studiengänge teilzunehmen, exklusive Vor-
träge zu hören oder studentische Projekte zu besu-
chen. Dafür wird ein Semesterbeitrag fällig. Ähnli-
che Angebote gibt es auch an anderen Einrichtun-
gen. Solche Veranstaltungen für Jüngere zu öffnen 
und/oder im Sinne von Unternehmen praxisrele-
vant zu modifizieren erfordert ebenfalls einigen 
Aufwand, kann aber als neue Drittmittelquelle für 
viele Einrichtungen durchaus interessant sein, öff-
net aber auch reinem Verwertbarkeitsdenken der 
akademischen Sphäre Tür und Tor.. 

Zu bedenken ist dabei in jedem Fall die potentielle 
Verunklarung des Humboldt‘schen Bildungsideals. 
Jahrzehntelang orientierte sich die Bildung in 
Deutschland am Prinzip von Wilhelm von Hum-
boldts „Bildung der Individualität“. Heute ist die 
Bildungs-, zumal die Hochschulpolitik in Deutsch-
land stark beeinflusst durch einen Bildungssozialis-
mus, eine Pseudo-Vereinheitlichung in verflachten, 
verschulten Strukturen, bei denen Tiefenwissen 
und akademische Freiheit weitestgehend auf der 
Strecke blieben. Der Verdacht liegt nahe, dass auf 
diese Weise eher schwache, orientierungslose, be-
liebig manipulierbare Individuen geschaffen wer-
den, die sich leicht lenken und missbrauchen las-
sen. Wenn in manchen Branchen Staatssozialismus 
und Bildungssozialismus in eins fallen, kann nichts 
Gutes dabei herauskommen. 

+ Ebenfalls damit verbunden – Stichwort Finanzie-
rungsmodelle – ist der vor allem von der FDP ver-
tretene Vorschlag eines Midlife-BaföG für Beschäf-
tigte mit geringem Einkommen, die sich weiterbil-
den wollen. Rückzahlungsmodi sind hier aber nicht 
ansatzweise diskutiert.  

+ Eine damit verbundene weitere, ebenfalls von der 
FDP vertretene Idee ist das „Bildungskonto“: eine 
steuerfreie Gehaltsumwandlung für ein Bildungs-
sparen. Hierzu hat im Sommer 2017 das For-
schungsinstitut zur Zukunft der Arbeit GmbH IZA 
im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales die Studie „Persönliches Erwerbstätigen-
konto - Internationale Modelle und Erfahrungen“ 
vorgelegt. Darin wurden verglichen: 

1. Das individuelle Aktivitätskonto in Frankreich  

2. Die österreichische „Abfertigung neu“ 

3. Die niederländische Lebenslaufregelung  

4. Die individuellen Lernkonten in Großbritannien 
und 

5. Das belgische Karriereunterbrechungsmodell 

Ohne die Modelle im Einzelnen zu würdigen, erge-
ben sich aus Arbeitnehmersicht drei Vorteile: 

- Ansprüche  an  sozialpolitische  Leistungen  wür-
den  an  das  Individuum  geknüpft  und  von  je-
weiligen Arbeitsverhältnissen abgelöst, also über-
tragbar gemacht;  

- Die Autonomie der Konteninhaber im Hinblick auf 
die Nutzung der Ansprüche aus dem  Konto würde 
gestärkt; 

- Das Konto könnte eine neue Form sozialer Gerech-
tigkeit verkörpern, insbesondere dann, wenn es mit  
einem staatlich finanzierten „Startguthaben“, einer 
„Motivationsprämie“ o.ä. ausgestattet würde30. 

+ Ein weiterer Ansatz ist ein „Kreditpunkt-System“ 
für Weiterbildung und einheitliche Zertifizierung 
der Angebote, um Bildungseinrichtungen im Land 
vergleichbar und durch Wettbewerb untereinander 
auch besser machen.  

Fazit: Aus Sicht der AfD muss dieses Gesetz nach-
gebessert werden, in der vorliegenden Form halte 
ich es für nicht zustimmungsfähig. 

 

 
  

                                                 
28 https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/qualifizierungschancengesetz-unternehmen-erwarten-korrekturen-
beim-weiterbildungsgesetz/23197444.html 
29 Semesterbroschüre 2017/18, S. 3. 
30 vgl. http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/Forschungsberichte/fb493-persoenliches-er-
werbstaetigenkonto.pdf?__blob=publicationFile&v=2, S. 7. 

https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/qualifizierungschancengesetz-unternehmen-erwarten-korrekturen-beim-weiterbildungsgesetz/23197444.html
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/qualifizierungschancengesetz-unternehmen-erwarten-korrekturen-beim-weiterbildungsgesetz/23197444.html
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/Forschungsberichte/fb493-persoenliches-erwerbstaetigenkonto.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/Forschungsberichte/fb493-persoenliches-erwerbstaetigenkonto.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)201 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 20. November 2018 
19. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 26. November 2018,  
um 13:00 Uhr zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Chancen für Qualifizierung und für mehr Schutz 
in der Arbeitslosenversicherung (Qualifizierungschancengesetz) - BT-Drs. 19/4948 

b) Antrag der Abgeordneten Till Mansmann, Johannes Vogel (Olpe), Pascal Kober, weite-
rer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
Die 70-Tage-Regelung bei kurzfristiger Beschäftigung entfristen - BT-Drs. 19/4213 

c) Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann (Zwickau), Susanne Ferschl, Matthias 
W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Aktive und präventive Arbeitsmarktpolitik umsetzen – Qualifizierung ausweiten und Ar-
beitslosenversicherung stärken - BT-Drs. 19/5524 

Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband - Gesamtverband e.V. 

Vorbemerkung 

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung enthält po-
sitive Ansätze zum Ausbau der Weiterbildung für 
Arbeitnehmer/-innen, die sich im technologischen 
bzw. strukturellen Wandel des Arbeitsmarkts wei-
terqualifizieren müssen. Für eine gute Umsetzung 
sollte die Bundesagentur für Arbeit (BA) mit beste-
henden Institutionen in der Weiterbildungs- und 
Qualifizierungsberatung kooperieren, diese aber 
nicht ersetzen. Es werden qualitativ hochwertige 
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen benötigt, wo-
für die passenden organisatorischen und finanziel-
len Rahmenbedingungen erst noch zu schaffen wä-
ren. Auf der Grundlage des neuen Qualifizierungs-
chancengesetzes sollen in besonderem Maße auch 
Arbeitnehmer/- innen in Engpassberufen qualifi-
ziert werden. Das wird unterstützt; jedoch müssen 
die Zugangsvoraussetzungen der Förderung für Be-
rufe in der Altenpflege und dem Erzieherberuf gelo-
ckert und angepasst werden, denn ansonsten wird 
die Förderung gerade in diesen gesellschaftlich 
hoch relevanten und von Fachkräfteengpässen ge-
kennzeichneten Bereichen leer laufen.  

Es fehlen notwendige Ansatzpunkte zur Erleichte-
rung der Fort- und Weiterbildung für Arbeitslose, 
die heute nur sehr wenig an Fort- und Weiterbil-
dungen partizipieren. Es sollte aber nicht so sein, 

dass die Antwort der Bundesregierung auf den sich 
wandelnden Arbeitsmarkt mit verändernden Quali-
fikationsanforderungen eine die beschäftigten Ar-
beitnehmer/-innen einseitig begünstigende öffentli-
che Fort- und Weiterbildung ist, während die Fort- 
und Weiterbildung für Arbeitslose weiterhin ein Ni-
schendasein führt. Die Stellungnahme enthält im 
Folgenden einige zentrale Forderungen zur notwen-
digen Weiterentwicklung der Fort- und Weiterbil-
dung für Arbeitslose. 

Mit der geplanten Verlängerung der Rahmenfrist auf 
30 Monate wird ein erster Schritt unternommen, um 
den unterbrochenen Erwerbsbiographien von Ar-
beitnehmer/-innen in der Arbeitslosenversicherung 
besser Rechnung zu tragen. Zielführender wäre al-
lerdings eine Verlängerung der Rahmenfrist auf 36 
Monate. Der Paritätische setzt sich für eine weiter-
gehende Stärkung der Arbeitslosenversicherung ein, 
sodass sie wieder das primär zuständige Siche-
rungssystem bei Arbeitslosigkeit werden kann.  
Hierzu sind  neben einer Verlängerung der Rahmen-
frist auf drei Jahre, eine Verlängerung der maxima-
len Bezugszeit des Arbeitslosengeldes und die Ein-
führung eines Mindestarbeitslosengeldes nötig. Die 
geplante Beitragssatzsenkung in der Arbeitslosen-
versicherung um 0,5 Prozentpunkte fällt nach An-
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sicht des Paritätischen zu hoch aus. Die vorhande-
nen finanziellen Spielräume sollten prioritär für 
eine verbesserte Schutzfunktion der Arbeitslosen-
versicherung und den Ausbau der Fort- und Weiter-
bildung genutzt werden. 

Der Paritätische nimmt im Einzelnen wie folgt Stel-
lung. 

Weiterentwicklung der Weiterbildungsförderung 
beschäftigter Arbeitnehmer/-innen   

Der Paritätische begrüßt das Gesetzesvorhaben der 
Bundesregierung, die Weiterbildungsförderung für 
Arbeitnehmer/-innen auszuweiten, um sie dabei zu 
unterstützen, sich an den technologischen bzw. 
strukturellen Wandel anzupassen oder sich für ei-
nen Engpassberuf zu qualifizieren. Dafür sollen 
künftig alle Arbeitnehmer/-innen, unabhängig von 
Qualifikation, Lebensalter und Betriebsgröße, Zu-
gang zur Weiterbildungsförderung erhalten, wäh-
rend diese zuvor auf Arbeitnehmer/-innen in klein- 
und mittelständischen Unternehmen (KMU), gering 
Qualifizierte und von Arbeitslosigkeit bedrohte Ar-
beitnehmer/innen konzentriert war. Die hiermit ein-
hergehende Stärkung der öffentlich geförderten 
Weiterbildung von Arbeitnehmer/-innen erscheint 
angemessen, insofern der präventive Charakter der 
Arbeitsförderung im digitalen Wandel des Arbeits-
markts gestärkt wird und die Betriebe in der Mitver-
antwortung bleiben. Es ist allerdings fraglich, ob die 
Begrenzung der Weiterbildungsförderung gem. § 82 
SGB III-GE auf außerbetriebliche Maßnahmen ziel-
führend ist. In der betrieblichen Praxis zeigt sich, 
dass die Entwicklung digitaler Kompetenzen häufig 
in arbeitsintegrierten Lernsettings oder sogar Orga-
nisationsentwicklungsprozessen stattfindet. Es wäre 
deshalb angezeigt, die Förderung von betriebsinter-
nen Qualifizierungen unter bestimmten Vorausset-
zungen zuzulassen. Die etwaige Gefahr von Mitnah-
meeffekten könnte reduziert oder sogar ausgeschlos-
sen werden, indem in diesen Fällen keine Zu-
schüsse zum Arbeitsentgelt gezahlt und von den Be-
trieben organisatorisch und zeitlich abgrenzbare 
Qualifizierungseinheiten (ggf. mit Hinzuziehung ex-
terner Trainer/-innen bzw. Dozenten) durchgeführt 
würden.  

Die beabsichtigte Förderung von Arbeitnehmer/-in-
nen zur Qualifizierung in Engpassberufen wird po-
sitiv bewertet, jedoch sind die Zugangsvorausset-
zungen zu stark eingeschränkt. Dies gilt insbeson-
dere im Hinblick auf den hohen Handlungsdruck 
zur Beseitigung von Fachkräfteengpässen in der Al-
tenpflege und Erziehung. Laut Gesetzentwurf soll 
eine Fördermöglichkeit nur dann gegeben sein, 
wenn  der Berufsabschluss, für den eine mindestens 
zweijährige Ausbildungsdauer vorgeschrieben ist, 
mindestens vier Jahre zurückliegt (§ 82 Abs. 1 Nr. 2 
SGB III -GE) und in den letzten vier Jahren keine ge-
förderte Weiterbildung absolviert wurde (§ 82 Abs. 
1 Nr. 3 SGB III-GE). Der Paritätische fordert, die 
Qualifizierung zur Altenpflegefachkraft von diesen 
einschränkenden Regelungen vollständig auszuneh-
men, denn es ist wichtig, Hilfskräfte im Bereich der 
Pflege möglichst frühzeitig zu einer Weiterbildung 
zur Fachkraft motivieren und entsprechende Quali-
fizierungen durchzuführen zu können. Auch für das 
Ziel des Pflegepersonal-Stärkungsgesetzes, 13.000 

neue Pflegefachkräfte zu gewinnen ist es nötig, pra-
xistaugliche Regelungen für eine zügige Weiterqua-
lifizierung von Pflegehilfskräften zu Fachkräften zu 
erhalten. Entsprechendes gilt für die mit der Reform 
der Pflegeberufe verbundenen Absicht, die Zahl der 
Fachkräfte zu steigern.  

Zudem sollten bei den Fördermöglichkeiten gem. § 
82 SGB III-GE auch Fort- und Weiterbildungen für 
den Erzieherberuf berücksichtigt werden, da sich 
hier nach Auffassung des Paritätischen ebenfalls 
Engpässe bemerkbar machen. Die Fachkräfteeng-
passanalyse der BA deckt den enormen Fachkräf-
tebedarf und auftretende Engpässe in diesem Be-
reich nicht ausreichend ab und darf deshalb nicht 
zum Ausschlusskriterium für eine Förderung wer-
den. In der aktuellen Statistik der BA zur Eng-
passbetrachtung wird der Erzieherberuf nicht als 
Engpassberuf geführt. Jedoch betrug im Jahr 2017 
die durchschnittliche Vakanzzeit bis zur Besetzung 
einer offenen Erzieher/-innenstelle 68 Tage und fällt 
damit gerade für die Betreuung in Kindertagesein-
richtungen deutlich zu lange aus. Die o. g. Einschät-
zung zum Fachkräftebedarf lässt außerdem aktuelle 
Gesetzesvorhaben bzw. Absichtserklärungen, wie 
sie von Bund, Ländern und Kommunen abgegeben 
wurden, außer Betracht. Hierbei wird u. a. bei der 
Strukturqualität Handlungsbedarf gesehen und eine 
Verbesserung bei der Fachkräftesituation als not-
wendig erachtet. Unberücksichtigt bleiben hierbei 
weitere notwendige Verbesserungen, beispielsweise 
bei der Ausweitung der Öffnungszeiten, der Schaf-
fung inklusiver Angebote oder der Leitungsfreistel-
lung.  

Da sich in manchen Bundesländern die Finanzie-
rung des dritten Ausbildungsjahres für Erzieher/-in-
nen schwierig gestaltet, sollte eine Möglichkeit zur 
Finanzierung des dritten Ausbildungsjahres durch 
die BA in Abstimmung mit den Ländern geschaffen 
werden (siehe auch die Stellungnahme der 
BAGFW).  

Das Vorhaben einer gestärkten Weiterbildungsförde-
rung ist äußerst anspruchsvoll. Nach bisherigen Er-
fahrungen ist eine systematische Netzwerkarbeit un-
terschiedlicher Institutionen (z. B. Unternehmen, 
BA, Jobcenter, Beratungsstellen und Bildungsein-
richtungen) nötig, die in der aktuellen Praxis aber 
nicht überall ausreichend entwickelt ist. Deshalb 
sollte geklärt werden, wie die örtliche Netzwerkar-
beit zukünftig weiterentwickelt werden kann und 
welche Ressourcen hierfür bereitgestellt werden 
können.   

Zur Umsetzung des Gesetzesziels werden qualitativ 
hochwertige Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 
benötigt. Die gegenwärtigen Rahmenbedingungen 
der Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung 
Arbeitsförderung (AZAV) bieten für die nötige hohe 
Qualität der Maßnahmen noch keine ausreichende 
Gewähr. So sind nach unserer Einschätzung mit der 
AZAV zwar einige Grundvoraussetzungen zur qua-
litätsgerechten Leistungserbringung in der Arbeits-
marktförderung erfüllt, allerdings wird die Qualität 
der Maßnahmen durch ungünstige finanzielle und 
organisatorische Rahmenbedingungen (u. a. erhebli-
che bürokratische Belastungen und Doppelprüfun-
gen; Vorgabe von Bundesdurchschnittskostensätzen 
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bei Bildungsgutscheinen) untergraben. Dies hat zur 
Folge, dass Kostendruck und Kostenunterdeckung, 
hohe Wirtschaftlichkeitsrisiken und nicht zuletzt 
befristete und prekäre Arbeitsverhältnisse vorherr-
schen. Eine Verbesserung der Rahmenbedingungen 
zur Sicherung guter Qualität bei den Fort- und Wei-
terbildungsmaßnahmen ist dringend nötig.   

In dem Gesetzentwurf fehlen Ansatzpunkte zur 
Weiterentwicklung der berufsabschlussbezogenen 
Weiterbildung. So hat sich insbesondere die mit 
dem AWStG zum 01.08.2016 erfolgte Neujustierung 
der Vermittlungsgrundsätze als weitgehend wir-
kungslos erwiesen. Die entsprechende Neuregelung 
in § 4 Abs. 2 S. 2 SGB III zielt darauf ab, die Ar-
beitsvermittlung bei Personen ohne Berufsabschluss 
hintenanzustellen, wenn eine Weiterbildung für die 
nachhaltige berufliche Eingliederung nötig ist. Diese 
Neuregelung hat in der Förderpraxis keine erkenn-
baren Spuren hinterlassen, denn nach wie vor wer-
den abschlussbezogene Weiterbildungen von den 
Arbeitsagenturen kaum gefördert. Seit Jahresbeginn 
2018 waren dies im September gerade einmal rund 
9.780 Teilnehmende; 380 Teilnehmende weniger 
als im Vorjahr (Angaben aus der BA-Statistik). Der 
Paritätische fordert gemeinsam mit der BAGFW, das 
Nachholen eines Berufsabschlusses für gering Qua-
lifizierte als Förderziel ins Sozialgesetzbuch aufzu-
nehmen. Diese Personen sind mit einem überpro-
portional hohen Arbeitslosigkeitsrisiko konfrontiert 
und haben angesichts des technologischen Wandels 
zukünftig absehbar noch schlechtere Chancen, sich 
am Arbeitsmarkt zu behaupten. Auch weil es im 
Schulsystem nicht gelingt, gleiche Bildungschancen 
für alle Schüler/-innen zu schaffen, ist es gerechtfer-
tigt, die abschlussbezogene Qualifizierung in der 
Weiterbildung zu stärken.  

Das bestehende Verkürzungsgebot bei berufsab-
schlussbezogenen Fort- und Weiterbildungen auf 
zwei Drittel der Dauer einer entsprechenden 
Erstausbildung (zweijährige Umschulung statt drei-
jährige Ausbildung) schafft in der Praxis hohe Zu-
gangshürden. Die bestehende Regelung zielt auf bil-
dungsaffine Menschen ab, die nach einer ersten Be-
rufsausbildung und einigen Jahren der Berufstätig-
keit in kürzerer Zeit zu einem zweiten Berufsab-
schluss kommen können. Das bewährt sich aber 
nicht für wenig bildungsaffine Personen, für die 
eine dreijährige Umschulungszeit zielführender 
wäre, weil z. B. zeitliche Spielräume für den 
Spracherwerb, die Heranführung an Lern- und Ar-
beitsprozesse und die vertiefende Bearbeitung be-
rufsbezogener Allgemeinbildung nötig sind. Zudem 
wären modulare Qualifizierungen leichter zu orga-
nisieren, wenn sie nicht in einen Zweijahreszeit-
raum gepresst werden müssten. Das Verkürzungsge-
bot sollte daher abgeschafft werden. 

Weiterbildungs- und Qualifizierungsberatung bei 
der Bundesagentur für Arbeit  

Ein Kernstück des Gesetzesvorhabens ist die Stär-
kung der Weiterbildungs- und Qualifizierungsbera-
tung der BA für Arbeitnehmer/-innen und Unter-
nehmen. Es ist notwendig, Arbeitnehmer/-innen zu 
unterstützen, sich im Wandel ihres Erwerbslebens 
und im Feld der Fort- und Weiterbildung verläss-

lich zu orientieren. Klein- und mittelständische Un-
ternehmen haben häufig Unterstützungsbedarf bei 
der Personalentwicklung. Die BA bietet die Mög-
lichkeit, ein flächendeckendes, bundesweites Ange-
bot zu schaffen. Da die BA derzeit jedoch noch 
nicht in ausreichendem Maße über das benötigte 
qualifizierte Personal für derartige Beratungsleistun-
gen verfügt und auf dem Feld der betrieblichen 
Qualifikationsberatung und Personalentwicklungs-
planung Neuland betritt, darf die Behörde hier kei-
nesfalls als „Monopolist“ auftreten und vorhandene 
Angebote verdrängen. Der Paritätische fordert, eine 
verpflichtende Kooperationsregelung zum Zweck 
der verbindlichen Zusammenarbeit der BA mit an-
deren Stellen/Institutionen in der Weiterbildungs-
beratung (etwa  Bildungseinrichtungen, Kommu-
nen, Länder) zu schaffen. Ein vielfältiges Weiterbil-
dungsangebot ist erforderlich, damit alle Wege der 
beruflichen Qualifizierung (duales System, berufli-
che Weiterbildung, vollzeitschulische Ausbildun-
gen, Hochschulstudium) gleichgewichtig in den 
Blick genommen werden können.  

Der Paritätische begrüßt es, wenn die Weiterbil-
dungsberatung der BA zukünftig auch Leistungsbe-
rechtigten aus dem SGB II offen steht. Es wäre kaum 
zu vermitteln, wenn 2/3 der Arbeitslosen (im 
Rechtskreis SGB II) von dem Beratungsangebot aus-
geschlossen würden und dies nur einem kleineren 
Kreis der Arbeitslosen (im Rechtskreis SGB III) of-
fen stehen würde. Durch Impulse aus der Weiterbil-
dungsberatung der BA könnten sich wohlmöglich 
auch wünschenswerte pull-Effekte für die aktuell 
noch sehr geringe Fort- und Weiterbildungsförde-
rung der Jobcenter ergeben. Allerdings sollten zu-
gleich die Rahmenbedingungen für Fort- und Wei-
terbildung verbessert werden (siehe auch unten).  

Erweiterung der Weiterbildungsförderung bei Ar-
beitslosen  

Die vorgesehene Möglichkeit zur Durchführung von 
sog. Erweiterungsqualifizierungen (§ 81 Abs. 1 a 
SGB III-GE) stellt eine sinnvolle Erweiterung der 
Weiterbildungsförderung für Arbeitslose dar. Sie ist 
alleine  jedoch völlig unzureichend, um die not-
wendige Weiterentwicklung der Weiterbildungsför-
derung für Arbeitslose zu erreichen.  

Fort- und Weiterbildungen sind in der Praxis erwie-
senermaßen häufig gut wirksam, um Menschen 
nachhaltig in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Der 
Fort- und Weiterbildung für Arbeitslose im SGB II 
käme an sich eine besondere Rolle zu, um die Auf-
wärtsmobilität dieser Personengruppe durch Quali-
fizierung zu fördern. Trotzdem werden diese Förde-
rungen nur selten genutzt. Wie Datenauswertungen 
der Bundesagentur für Arbeit zeigen, erhielten im 
September 2017 nur 5,2 Prozent der Arbeitslosen 
eine berufliche Weiterbildung, eine Weiterbildung 
mit Abschluss sogar nur 2,4 Prozent. Die übergroße 
Mehrheit der Arbeitslosen befindet sich im Rechts-
kreis des SGB II, hat aber im Vergleich zur Arbeits-
losenversicherung des SGB III einen deutlich 
schlechteren Zugang zu Fort- und Weiterbildungs-
maßnahmen, v. a. zur Weiterbildung mit Berufsab-
schluss. Im September 2017 wurden gerade einmal 
3,3 Prozent der Arbeitslosen, die von den Jobcen-
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tern betreut wurden, mit einer Fortbildung geför-
dert. Mit dem Ziel, einen Berufsabschluss zu erwer-
ben, wurden sogar nur 1,5 Prozent gefördert (siehe 
auch: Der Paritätische Gesamtverband (Hrsg.) 
(2018): Kaum Bildungsaufstieg aus Arbeitslosigkeit 
– zur Fort- und Weiterbildung in der Arbeitsförde-
rung. Kurzexpertise Nr. 2/2018).  

Der Paritätische fordert einen Ausbau der Fort- und 
Weiterbildung für Arbeitslose und schließt sich der 
entsprechenden Zielsetzung des vorliegenden An-
trags „Aktive und präventive Arbeitsmarktpolitik 
umsetzen – Qualifizierung ausweiten und Arbeitslo-
senversicherung stärken“ vollumfänglich an.  

Dies wären hilfreiche Ansatzpunkte:  

Die Vermittlungstätigkeit der Arbeitsagenturen und 
insbesondere der Jobcenter ist derzeit zu stark an 
schneller Vermittlung in Arbeit orientiert. Die Ver-
mittlungsgrundsätze sollten dahingehend geändert 
bzw. in der Praxis angewandt werden, dass allen ge-
ring qualifizierten Arbeitslosen und vor allem auch 
Langzeitarbeitslosen das Angebot einer (abschluss-
bezogenen) beruflichen Weiterbildung eröffnet 
wird, wenn dies für die nachhaltige berufliche In-
tegration zielführend ist. 

Die bestehende und bis 2020 befristete Möglichkeit, 
Grundkompetenzen im Rahmen einer abschlussbe-
zogenen Fort- und Weiterbildung erwerben zu kön-
nen (§ 131 a SGB III) ist für viele gering qualifizierte 
Arbeitslose zu hochschwellig; gleichzeitig bedürfen 
viele Arbeitslose einer entsprechenden Förderung. 
Es müssen daher neue Möglichkeiten geschaffen 
werden, den Erwerb von arbeitsmarktbezogenen 
Grundkompetenzen auch außerhalb einer (ab-
schlussbezogenen) Fort- und Weiterbildung zu för-
dern. 

Es werden neue Bildungsinstrumente benötigt, mit 
denen auch  bildungsbenachteiligte Zielgruppen 
und Personenkreise erreicht werden können, deren 
Lebensumstände keine durchgängigen Bildungsan-
gebote in Vollzeit zulassen. So sollten diese Ange-
bote z. B. modular aufgebaut sein und Interessierten 
die Möglichkeit geben, eine Ausbildung nach Be-
darf zu unterbrechen oder zu verlängern, wenn die 
Lebensumstände dies erfordern. Es sind zudem dif-
ferenzierende Konzepte nötig, die die besonderen 
Voraussetzungen und Anforderungen auch von 
lernungewohnten Personen, von Menschen mit ge-
ringen Bildungsvoraussetzungen oder von Men-
schen mit Deutsch als Zweitsprache berücksichti-
gen. Dies erfordert verstärkt Maßnahmen mit beson-
deren Qualitätsmerkmalen: Kleingruppen, Lernen 
im Arbeitsprozess, integrierte Lern- und Sprachför-
derung und begleitende (sozialpädagogische) Hilfen 
bzw. Beratung.  

Eine Abschaffung des Verkürzungsgebots bei ab-
schlussbezogenen Weiterbildungen wäre im Beson-
deren auch für die Zielgruppe gering qualifizierter 
Arbeitsloser wichtig (siehe oben). 

In dem vorliegenden Gesetzentwurf fehlt auch eine 
Neuregelung zum Arbeitslosengeldanspruch nach 
Abschluss einer Weiterbildungsmaßnahme, wie sie 
noch in der Qualifizierungsoffensive benannt 
wurde. Der Paritätische spricht sich dafür aus, Rege-

lungen für einen verlängerten Bezug des Arbeitslo-
sengeldes zu treffen, wenn Menschen an Qualifizie-
rungsmaßnahmen teilnehmen. Derzeit werden Ar-
beitslosengeldansprüche während einer Qualifizie-
rung zur Hälfte gekürzt. Zugleich ist die Bezugs-
dauer des Arbeitslosengelds für viele Betroffene zu 
kurz, um eine passende Aus- und Weiterbildung ab-
zuschließen.  

Finanzielle Sorgen halten viele Arbeitslose von ei-
ner längerfristigen Qualifizierung ab. Deshalb muss 
zukünftig der Lebensunterhalt auch während einer 
längeren Fort- und Weiterbildung verlässlich gesi-
chert sein. Ein Ansatzpunkt im SGB II könnte eine 
Motivationsprämie für Leistungsberechtigte sein, 
wie sie auch der Bundesrat (Drs. 467/19) vorschlägt. 

Die Eingliederungsmittel für die Jobcenter werden 
im Laufe dieser Legislaturperiode deutlich erhöht, 
um die verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit durch 
Betreuung, Vermittlung und die „Teilhabe am Ar-
beitsmarkt“ abzubauen. Insbesondere angesichts ei-
ner unzureichenden Ausstattung ihrer Verwaltungs-
kostenbudgets benötigen die Jobcenter eine noch 
stärker verbesserte Mittelausstattung und mehrjäh-
rige Finanzrahmen zum Ausbau (abschlussbezoge-
ner) Fort- und Weiterbildungen.   

Verlängerte Rahmenfrist beim Arbeitslosengeld  

Im Zuge der Hartz-Reformen wurde die Rahmenfrist 
von drei Jahre auf zwei Jahre verkürzt: Personen, 
die in der Rahmenfrist weniger als zwölf Monate be-
schäftigt waren, haben trotz ihrer Beitragszahlungen 
keinerlei Anspruch auf das Arbeitslosengeld, son-
dern werden direkt auf Hartz IV verwiesen und das 
auch nur, sofern sie über keine anderen Einkommen 
oder Vermögen verfügen. 

Angesichts der Zunahme nur kurzzeitiger, befriste-
ter Beschäftigungsverhältnisse und sogenannter 
Mehrfacharbeitslosigkeit war die Entscheidung, die 
Rahmenfrist zu verkürzen, bereits 2006 nicht prob-
lemadäquat, sondern diente allein der Entlastung 
der Arbeitslosenversicherung. Der Paritätische for-
dert, die Rahmenfrist wieder auf drei Jahre zu ver-
längern. 

Weitergehende Maßnahmen zur Stärkung der Ar-
beitslosenversicherung 

Der Paritätische sieht es kritisch, dass die Reich-
weite der Arbeitslosenversicherung nach Einfüh-
rung des Hartz IV-Systems immer stärker zurückge-
gangen ist. Nicht einmal mehr jeder dritte re-
gistrierte Arbeitslose erhält aktuell Arbeitslosen-
geld, während knapp zwei Drittel von ihnen auf 
Harz IV angewiesen sind. Die Arbeitslosenversiche-
rung muss wieder so gestärkt werden, dass sie das 
primär zuständige Sicherungssystem bei Arbeitslo-
sigkeit sein kann. Der vorliegende Antrag „Aktive 
und präventive Arbeitsmarktpolitik umsetzen – 
Qualifizierung ausweiten und Arbeitslosenversiche-
rung stärken“ wird deshalb unterstützt.  

Neben einer Verlängerung der Rahmenfrist zum Er-
werb von Anwartschaften an das Arbeitslosengeld 
auf drei Jahre ist eine Verlängerung der maximalen 
Bezugszeiten des Arbeitslosengeldes und die Ein-
führung eines Mindestarbeitslosengeldes nötig.  
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Maximale Bezugszeiten des Arbeitslosengeldes ver-
längern 

Im Rahmen der Hartz-Reformen wurde nicht nur 
die Arbeitslosenhilfe abgeschafft, sondern auch die 
maximale Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes ge-
kürzt. In Abhängigkeit von der Vorversicherungszeit 
erhalten Arbeitslose aktuell bis zum Erreichen des 
50. Lebensjahrs derzeit bis zu 12 Monate Arbeitslo-
sengeld; ab dem 50. Lebensjahr (bzw. 55. Lebens-
jahr) max. 15 Monate (bzw. 18 Monate) und ab dem 
58. Lebensjahr für längstens 24 Monate Arbeitslo-
sengeld. 

Tatsächlich ist jedoch die aktuelle Dauer des Ar-
beitslosengeldbezugs für viele Betroffene zu kurz, 
um entweder eine neue Beschäftigung oder aber 
auch eine passende Aus- und Weiterbildung zu fin-
den. Im Jahr 2015 entsprach dies mit etwa 450.000 
Arbeitslosengeldbeziehenden fast einer halben Mil-
lion Menschen. Damit hatten fast 20 Prozent der 
„Abgänge“ von Leistungsberechtigten aus dem Ar-
beitslosengeldbezug das Auslaufen der entsprechen-
den Ansprüche zur Ursache. Nach Ablauf des An-
spruchs auf Arbeitslosengeld droht den Betroffenen 
der soziale Abstieg in das Hartz IV-System. Die 
kurze Bezugsdauer des Arbeitslosengelds stößt ins-
besondere bei langjährigen Beitragszahlern nach-
vollziehbarerweise auf Unverständnis und wird zu 
Recht als ungerecht empfunden, da den geleisteten 
Beiträgen im Risikofall keine ausreichenden Leis-
tungen gegenüber stehen.  

Es empfiehlt sich, den Bezug des Arbeitslosengeldes 
in Abhängigkeit von vorherigen Beitragszeiten und 
dem Alter zukünftig auf bis zu 36 Monate zu verlän-
gern. Die maximalen Bezugsdauern für Arbeitslose 
bis 25 Jahre würden auf 18 Monate, für 25 bis 

50 Jahre auf max. 24 Monate sowie auf bis zu 
36 Monate für Ältere ab 58 Jahren verlängert. Die 
Schutzfunktion der Arbeitslosenversicherung 
würde damit gerade für langjährig Versicherte und 
ältere Arbeitnehmer wieder gestärkt. Befürchtun-
gen, dass Betriebe vermehrt Anreize erhalten, um 
ältere Arbeitnehmer/-innen gezielt in die Arbeitslo-
sigkeit zu entlassen, sind auch angesichts des ange-
hobenen Renteneintrittsalters wenig begründet.  

Mindestarbeitslosengeld einführen 

Selbst bei langjähriger sozialversicherungspflichti-
ger Beschäftigung schützt die Arbeitslosenversiche-
rung nicht vor Hartz IV. Besonders eklatant ist die 
Situation für Erwerbstätige im Niedriglohnsektor 
(bis ca. 10 Euro Stundenlohn). Selbst bei vorheriger 
jahrzehntelanger Vollerwerbstätigkeit liegt das Ar-
beitslosengeld bei ihnen im Regelfall unter Hartz 
IV-Niveau. Um als Single auf ein Arbeitslosengeld 
von rund 750 Euro zu kommen, muss das Bruttoer-
werbseinkommen mindestens 1800 Euro betragen 
haben. Bei einer Vollzeittätigkeit (37,5 Stunden) 
entspricht das einem Stundenlohn von 11,08 Euro. 
Es untergräbt die Legitimation und die Akzeptanz 
der obligatorischen Arbeitslosenversicherung, wenn 
sie selbst bei langjähriger Beitragszahlung und trotz 
Vollerwerbstätigkeit keine nennenswerte Absiche-
rung garantieren kann und direkt auf Hartz IV ver-
weisen muss.  

Zumindest für Vollzeiterwerbstätige und Personen, 
denen es aus Gründen wie Pflege, Erziehung oder 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen nicht möglich 
war, einer Vollzeitbeschäftigung nachzugehen, ist 
daher ein Mindestarbeitslosengeld einzuführen, 
dessen Betrag oberhalb des Grundsicherungsni-
veaus für Alleinlebende liegt. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)207 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 21. November 2018 
19. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 26. November 2018,  
um 13:00 Uhr zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Chancen für Qualifizierung und für mehr Schutz 
in der Arbeitslosenversicherung (Qualifizierungschancengesetz) - BT-Drs. 19/4948 

b) Antrag der Abgeordneten Till Mansmann, Johannes Vogel (Olpe), Pascal Kober, weite-
rer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
Die 70-Tage-Regelung bei kurzfristiger Beschäftigung entfristen - BT-Drs. 19/4213 

c) Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann (Zwickau), Susanne Ferschl, Matthias 
W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Aktive und präventive Arbeitsmarktpolitik umsetzen – Qualifizierung ausweiten und Ar-
beitslosenversicherung stärken - BT-Drs. 19/5524 

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 

Zusammenfassung 

Es ist gut, dass sich das Bundesarbeitsministerium 
auf den Weg gemacht hat, um das Thema „Weiterbil-
dung“ zu forcieren und Vorschläge zur Förderung 
der Weiterbildung durch die Arbeitslosenversiche-
rung vorgelegt hat. Weiterbildung wird gerade auch 
vor dem Hintergrund des digitalen Strukturwandels 
immer wichtiger, um die Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen und die Beschäftigungsfähigkeit der 
Arbeitnehmer zu sichern. 

Weiterbildung ist Kernaufgabe von Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern und muss dies auch bleiben. Sie 
liegt in ihren ureigensten Interessen. Betriebliche 
Weiterbildung spielt dabei eine ganz besondere 
Rolle. Keiner kann Weiterbildung besser als die Be-
triebe. Sie wissen, welche Fähigkeiten Beschäftigte 
brauchen, um gut für eine Stelle und künftige Ent-
wicklungen qualifiziert zu sein. Nach Erhebungen 
des Instituts der deutschen Wirtschaft investieren 
die Unternehmen dazu jährlich etwa 33 Mrd. €. 

Die Arbeitslosenversicherung kann dies insbeson-
dere mit dem Ziel der Prävention von Arbeitslosig-
keit und dem Fokus auf die Zielgruppen Geringqua-
lifizierte, Ältere und qualifizierte Beschäftigte in 
KMU flankierend ergänzen. Die Arbeitslosenversi-

cherung kann damit nur eine Säule der von der Bun-
desregierung angekündigten Nationalen Weiterbil-
dungsinitiative sein. Sie kann und darf das dazu not-
wendige Gesamtkonzept nicht ersetzen. 

Der Entwurf des Qualifizierungschancengesetzes 
enthält viele sinnvolle Vorschläge. Insbesondere bei 
der Ausgestaltung der Weiterbildungsförderung 
muss jedoch nachjustiert werden: 

 Die Zielgruppe, nämlich Beschäftigte die „vom 
Strukturwandel betroffen sind“, ist viel zu weit 
gefasst. Eine weitere Eingrenzung, insbesondere 
für qualifizierte Beschäftigte in Unternehmen mit 
über 250 Beschäftigten, muss gesetzlich fixiert 
werden, um eine wenig zielgerichtete und ufer-
lose Förderung zu unterbinden. Zielgruppe soll-
ten Beschäftigte sein, denen Arbeitslosigkeit o-
der in absehbarer Zeit (z. B. innerhalb von zwei 
bis drei Jahren) eine umfassende Entwertung der 
Qualifikation droht. Zur besseren Eingrenzung 
schlagen wir ein mehrstufiges Verfahren vor. Die 
Erweiterung der Zielgruppe um Beschäftigte, die 
eine Weiterbildung in einem Engpassberuf an-
streben, mag im Einzelfall sinnvoll sein, pau-
schal ist das aber nicht zielführend, weil nicht 
am Arbeitsmarktrisiko des Einzelnen angesetzt 
wird. 
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 Wir fordern eine Begrenzung der Weiterbildungs-
förderung auf Unternehmen mit bis zu 2.000 Be-
schäftigten („Mittelständler“). Im Gesetzentwurf 
gibt es diese Begrenzung nach wie vor nicht. Eine 
gesetzliche Festlegung dazu wäre aber notwen-
dig. 

 Schon mit dem Vorschlag einer Qualifizierungs-
förderung für mittelständische Unternehmen bis 
zu 2.000 Mitarbeitern wird gegenüber der bishe-
rigen WeGebAU-Förderung durch die Bunde-
sagentur für Arbeit (BA) Neuland betreten. Des-
halb muss die Ausweitung zu Erprobungszwe-
cken befristet und evaluiert werden. 

Die im Gesetzentwurf genannten Mehrkosten der 
Weiterbildungsförderung i. H. v. 800 Mio. € pro 
Jahr sind nicht plausibel und nicht nachvollzieh-
bar. Das BMAS muss innerhalb der Bundesregie-
rung die Kostenkalkulation abstimmen und im 
Gesetzentwurf plausibel darlegen. Alle Vor-
schläge zur Weiterbildungsförderung müssen in 
die Nationale Weiterbildungsstrategie eingebet-
tet werden und auch dort diskutiert werden. 

 Ein abgestufter Zuschuss zu den Lehrgangskos-
ten und Arbeitsentgeltzuschüssen für qualifi-
zierte Beschäftigte in Unternehmen mit bis zu 
2.000 Beschäftigten ist zu begrüßen. Dabei sollten 
insbesondere die Kriterien Unternehmensgröße, 
Alter der Beschäftigten und Qualifizierungsziel 
(abschlussorientiert vs. Anpassungsqualifizie-
rung) Berücksichtigung finden. 

 Die geplante Ausgestaltung der Erweiterungsqua-
lifizierungen für Arbeitslose birgt die Gefahr von 
Qualifizierungen am Arbeitsmarkt vorbei. Wei-
terbildung auch bei Arbeitslosen mit abgeschlos-
sener Berufsausbildung vor dem Hintergrund des 
Strukturwandels infolge der Digitalisierung stär-
ker zu fördern, ist zwar grundsätzlich richtig. 
Qualifizierung darf aber kein Selbstzweck sein, 
sondern muss gerade bei arbeitslosen Menschen 
immer mit Fokus auf eine Integration in Arbeit 
erfolgen. Die Vermittlungsfachkräfte müssen 
auch weiterhin die Möglichkeit haben, individu-
elle Wege zur nachhaltigen Integration in Arbeit 
zu finden, die nicht zwangsläufig aus einer Er-
weiterungsqualifizierung bestehen müssen. 

 Die Senkung des Beitragssatzes zur Arbeitslosen-
versicherung um 0,5 Prozentpunkte entlastet die 
Beitragszahlenden, ohne die notwendige Kon-
junkturreserve anzutasten. Das Bekenntnis zu 
weitergehender Absenkung, „sobald die Rücklage 
nach Absenkung dauerhaft 0,65 Prozent des BIP 
um einen Betrag, der mehr als 0,1 Prozentpunkte 
des Beitragssatzes entspricht“, übersteigt, ist zu 
begrüßen. 

Weitere wichtige Punkte: 

 Die Ausweitung der Rahmenfrist auf 30 Monate 
ist angesichts der Struktur der Arbeitslosigkeit 
mit z. T. besonders schwierigen (Erwerbs)-Bio-
grafien vertretbar. Der Verwaltungsaufwand für 

                                                 
1 Laut IAB sind ca. 7,9 Mio. sozialversicherungspflichtig Beschäftigte einem hohen Substituierbarkeitspotenzial (d. h. 70 % 
der ausgeübten Tätigkeiten sind theoretisch durch Computer ersetzbar) ausgesetzt. Das IAB ist in der Lage, Substituie-
rungspotenziale regional- und berufsgenau sowie differenziert nach Anforderungsniveau (Helfer, Fachkraft, Spezialist, Ex-
perte) zu bestimmen (siehe IAB-Kurzbericht 4/2018). 

die BA zur Überprüfung der Arbeitslosengeldan-
sprüche hält sich in akzeptablen Grenzen. 

 Die Senkung der Sozialversicherungspauschale 
von 21 % auf 20 % ist eine Arbeitslosengelderhö-
hung durch die Hintertür und sollte unterblei-
ben. 

 Die Entfristung der Zeitgrenzen für sozialversi-
cherungsfreie kurzfristige Beschäftigungen ist zu 
begrüßen. 

Im Einzelnen 

I. Zum Qualifizierungschancengesetz 

Weiterbildungsförderung zielgruppenorientiert ge-
stalten 

Es ist richtig, die Weiterbildungsförderung durch die 
Arbeitslosenversicherung weiterzuentwickeln. Ziel 
der Weiterbildungsförderung in der Arbeitslosenver-
sicherung ist es, drohende Arbeitslosigkeit präventiv 
zu bekämpfen und Anstöße für Betriebe zu geben, 
ihre Beschäftigten weiterzuqualifizieren. Die im Ge-
setzentwurf in § 82 SGB III-E vorgesehene Weiterbil-
dungsförderung für Beschäftigte ist allerdings viel zu 
breit angelegt, nicht zielgenau, führt zu Mitnahmeef-
fekten und schränkt die Verantwortung der Unter-
nehmen und Beschäftigten für die Weiterbildung 
ein. Weiterbildung ist die Kernaufgabe von Betrieben 
und Beschäftigten selbst und muss es auch bleiben: 
Sie kennen die Qualifizierungsbedarfe am besten. 

Die im Gesetzentwurf festgelegte Zielgruppe ist viel 
zu weit gefasst. Nach § 82 SGB III-E soll „die Förde-
rung […] darauf gerichtet sein, Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern, die berufliche Tätigkeiten ausü-
ben, die durch Technologien ersetzt werden können 
oder in sonstiger Weise vom Strukturwandel betrof-
fen sind, eine Anpassung und Fortentwicklung ihrer 
beruflichen Kompetenzen zu ermöglichen, um den 
genannten Herausforderungen besser begegnen zu 
können. Gleiches gilt für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, die eine Weiterbildung in einem Eng-
passberuf anstreben.“ Diese Beschreibung der Ziel-
gruppe lässt eine uferlose Förderung zu, da nahezu 
jeder Beschäftigte von einem Strukturwandel, insbe-
sondere der Digitalisierung, betroffen sein kann. 

Stattdessen sollte die Weiterbildungsförderung von 
qualifizierten Beschäftigten in Unternehmen über 
250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf von Ar-
beitslosigkeit bedrohte Beschäftigte und Beschäftigte 
fokussieren, die in absehbarer Zeit (z. B. innerhalb 
von 2 bis 3 Jahren) mit einer umfassenden Entwer-
tung ihrer Qualifikation rechnen müssen. Zur ersten 
Eingrenzung dieses Personenkreises ist eine weitere 
gesetzliche Fixierung notwendig. Wir schlagen 
hierzu ein mehrstufiges Verfahren vor: 

Der Personenkreis muss in einem Beruf tätig sein, 
für den das IAB eine Substitutionspotenzial von 
mindestens 70 % identifiziert hat.1 

1. Die Verwaltungsausschüsse der Agenturen vor 
Ort müssen sich mit der Frage befassen, ob im 
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Agenturbezirk im jeweiligen Beruf mit hohem 
Substitutionspotenzial tatsächlich in absehbarer 
Zeit Arbeitslosigkeit droht. Mit anderen Worten 
sollen der Verwaltungsausschuss und die darin 
vertretenen Akteure des regionalen Arbeitsmark-
tes – insbesondere die Vertreter der Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer – ihre Prognose dazu abge-
ben, ob die Substituierungspotenziale auch tat-
sächlich in absehbarer Zeit (z. B. innerhalb der 
nächsten zwei bis drei Jahre) realisiert werden. 

Auch dieses Verfahren stellt nur eine erste Eingren-
zung der Zielgruppe dar. Bei jedem zu fördernden 
Beschäftigten muss die BA eine Einzelfallprüfung 
(Ermessensentscheidung) durchführen. Sie hat dabei 
zu prüfen, ob dies im konkreten Förderfall auch er-
füllt ist oder ob z. B. in diesem speziellen Einzelfall 
– trotz negativer Auswahl – auf den vorstehenden 
Prüfungsstufen dennoch eine drohende Arbeitslosig-
keit anzunehmen ist. 

Laut Gesetzentwurf soll die Zielgruppe auch Be-
schäftigte umfassen, „die eine Weiterbildung in ei-
nem Engpassberuf anstreben“. Es ist nicht sinnvoll, 
die Zielgruppe anhand des Qualifizierungsziels fest-
zumachen. Primäres Ziel der Weiterbildungsförde-
rung durch die Arbeitslosenversicherung ist die Prä-
vention vor Arbeitslosigkeit – und nicht das Schlie-
ßen von Fachkräfteengpässen. Selbstverständlich 
können Beschäftigte, die keinen Berufsabschluss ha-
ben, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind oder de-
nen in absehbarer Zeit eine Entwertung ihrer Quali-
fikation droht, in einem Engpassberuf qualifiziert 
werden. Es wäre sogar wünschenswert, dass die Be-
ratung und Qualifizierung einen besonderen Fokus 
auf Engpassberufe legt, da es sich hierbei auch um 
Berufe mit guter Beschäftigungsperspektive handelt. 
Jedoch sollte es nicht dazu kommen, dass Beschäf-
tigte mit „sicheren“ Arbeitsplätzen mit Hilfe einer 
BA-Förderung von ihrem Arbeitsplatz weg in einen 
Engpassberuf qualifiziert werden. Eine explizite Öff-
nung der Weiterbildungsförderung von Beschäftigten 
mit dem Qualifizierungsziel Engpassberuf ist daher 
unnötig. 

Weiterbildungsförderung mittelstandsorientiert 
gestalten 

Ein in Höhe und Umfang maßvoller Ausbau der Wei-
terbildungsförderung für Beschäftigte in größeren 
mittelständischen Unternehmen (z. B. 250 bis 2.000 
Beschäftigte) mit der o. g. Eingrenzung der Ziel-
gruppe wäre sinnvoll, um Arbeitslosigkeit vorzubeu-
gen. Bei der Abgrenzung von förderungsberechtigten 
Unternehmen könnte auf den Grenzwert von 2.000 
Beschäftigten im Mitbestimmungsgesetz abgestellt 
werden. In Unternehmen mit mehr als 2.000 Be-
schäftigten bestehen nicht nur die üblichen Mitwir-
kungsrechte des Betriebsrats hinsichtlich der Weiter-
bildung von Mitarbeitern; es ist davon auszugehen, 
dass Weiterbildung als Teil der Unternehmens-/Per-
sonalentwicklung auch im Aufsichtsrat oder seinen 
Ausschüssen intensiv diskutiert wird und die Ar-
beitnehmervertreter sich in diesen Prozess intensiv 
einbringen.  

Förderhöhen an Zielgruppen und Qualifizierungs-
zielen ausrichten 

Anstatt Weiterbildungsförderung mit der Gießkanne 
zu betreiben und privates Weiterbildungsengage-
ment zu verdrängen, sollte das Programm WeGebAU 
der BA unter Beibehaltung des zielgruppenspezifi-
schen Ansatzes weiterentwickelt werden. Dabei soll-
ten folgende Grundsätze gelten: 

 Die Förderung von Geringqualifizierten sollte hö-
her ausfallen als von qualifizierten Beschäftigten, 

 die Förderung bei abschlussorientierten Qualifi-
zierungen (inkl. Teilqualifizierung) sollte höher 
ausfallen als bei Anpassungsqualifizierungen, 

 die Förderung bei älteren Beschäftigen sollte hö-
her als bei jüngeren sein. Dabei empfehlen wir al-
lerdings, die Altersgrenze von bisher 45 auf 55 
Jahre anzuheben, um der demografischen Ent-
wicklung Rechnung zu tragen. Denn über 45 
Jahre sind jetzt schon fast 50 % der Beschäftig-
ten. 

 und bei Beschäftigten in KMU sollte die Förde-
rung höher ausfallen als bei Beschäftigten in mit-
telständischen Unternehmen (250 bis 2.000 Be-
schäftigte). 

 Die Weiterbildungsförderung von Beschäftigten 
in mittelständischen Unternehmen (250 bis 2.000 
Beschäftigte) mit Berufsabschluss sollte sich auf 
von Arbeitslosigkeit bedrohte Beschäftigte be-
schränken und Personen, die durch eine sich ver-
ändernde Arbeitswelt in absehbarer Zeit (z. B. in-
nerhalb von zwei bis drei Jahren) mit einer um-
fassenden Entwertung ihrer bisherigen berufli-
chen Qualifikation rechnen müssen. 

Unter der Voraussetzung, dass es zu einer Eingren-
zung der Zielgruppe und einer Beschränkung bei der 
Unternehmensgröße kommt schlagen wir folgende 
Förderhöhen beim Zuschuss zu den Lehrgangskos-
ten und zum Arbeitsentgelt vor: 

 Geringqualifizierte Beschäftigte sollten wie bis-
her unabhängig von der Unternehmensgröße bis 
zu 100 % sowohl beim Zuschuss zu den Lehr-
gangskosten als auch beim Arbeitsentgeltzu-
schuss (AEZ) gefördert werden können. 

 Für qualifizierte Beschäftigte in Kleinst-unter-
nehmen (bis neun Beschäftigte) sollte der Zu-
schuss zu den Lehrgangskosten bis zu 100 % be-
tragen können – unabhängig davon, ob es sich 
um eine abschlussorientierte oder eine Anpas-
sungsqualifizierung handelt. Ein AEZ sollte bei 
abschlussorientierter Qualifizierung von bis zu 
75 % gewährt werden können. 

 Für qualifizierte Beschäftigte in Kleinunterneh-
men (10 bis 49 Beschäftigte) sollte der Zuschuss 
zu den Lehrgangskosten ebenfalls bis zu 100 % 
betragen können – unabhängig davon, ob es sich 
um eine abschlussorientierte oder eine Anpas-
sungsqualifizierung handelt. Ein AEZ sollte bei 
abschlussorientierter Qualifizierung von bis zu 
50 % gewährt werden können. 
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 Für qualifizierte Beschäftigte in mittleren Unter-
nehmen (50 bis 249 Beschäftigte) sollte der Zu-
schuss zu den Lehrgangskosten bei abschlussori-
entierter Qualifizierung bis zu 75 % und bei älte-
ren Beschäftigten (ab dem 55. Lebensjahr) bis zu 
100 % betragen können; bei Anpassungsqualifi-
zierungen hingegen altersunabhängig 50 %. Ein 
AEZ sollte bei abschlussorientierter Qualifizie-
rung von bis zu 50 % gewährt werden können. 

 Für qualifizierte Beschäftigte in größeren mittel-
ständischen Unternehmen (250 bis 2.000 Be-
schäftigte) sollte der Zuschuss zu den Lehrgangs-
kosten bei abschlussorientierter Qualifizierung 
bis zu 25 % und bei älteren Beschäftigten (ab 
dem 55. Lebensjahr) bis zu 75 % betragen kön-
nen; bei Anpassungsqualifizierungen hingegen 
altersunabhängig 25 %. Ein AEZ sollte bei ab-
schlussorientierter Qualifizierung von bis zu 
25 % gewährt werden können. 

 
Zu Recht sollen Weiterbildungsmaßnahmen nur 
dann förderfähig sein, wenn sie über eine rein ar-
beitsplatzbezogene kurzfristige Anpassungsfortbil-
dung hinausgehen, mehr als vier Wochen dauern 
und die Maßnahmen und der Träger zertifiziert sind. 
Das Kriterium, dass eine Maßnahme außerhalb des 
Betriebes stattfinden muss, ist so zu verstehen, dass 
die Maßnahme durch einen AZAV-zertifizierten 
Dritten durchgeführt werden muss. 

Weiterbildungsförderung evaluieren und in Natio-
nale Weiterbildungsstrategie einbetten 

Im Vergleich zu diesem Vorschlag ist die im Gesetz-
entwurf vorgesehene Förderung zu breit angelegt 
und fordert Mitnahmeeffekte geradezu heraus: Alle 
Beschäftigten, die vom Strukturwandel betroffen 
sind, sollen unabhängig von Ausbildung, Lebensal-
ter und Unternehmensgröße mit gestaffeltem Ar-
beitsentgeltzuschuss und gestaffelter Übernahme der 
Lehrgangskosten gefördert werden können. Vor die-
sem Hintergrund erscheinen die im Gesetzentwurf 
angegebenen Mehrkosten für die Weiterbildungsför-
derung mit 800 Mio. € pro Jahr als nicht plausibel. 
Das Bundesarbeitsministerium muss daher innerhalb 
der Bundesregierung die Kostenkalkulation abstim-
men und im Gesetzentwurf plausibel darlegen. 

Angesicht möglicher weitreichender Auswirkungen 
auf die Weiterbildungspraxis muss eine Ausweitung 
der Weiterbildungsförderung zuerst befristet einge-
führt (z. B. Befristung auf drei Jahre) und evaluiert 
werden. 

Im Koalitionsvertrag wurde die Entwicklung einer 
„Nationalen Weiterbildungsstrategie“ für alle Be-
schäftigten und Arbeitsuchenden vereinbart. Nicht 
alles, was gut und sinnvoll erscheint, darf nur vom 

Beitragszahler finanziert werden, sondern es müs-
sen über einen gesamtgesellschaftlichen Ansatz ggf. 
auch Steuermittel eingesetzt werden. Das Thema 
„Weiterbildungsförderung“ muss in der Nationalen 
Weiterbildungsstrategie eingebettet und auch dort 
diskutiert werden. Die Arbeitslosenversicherung 
kann sich hier im Rahmen ihres Auftrags, nämlich 
der Bekämpfung und Prävention von Arbeitslosig-
keit, als einer von mehreren wesentlichen Akteuren 
einbringen. Die BDA hat konkrete Vorschläge ge-
macht, wie die Arbeitslosenversicherung ihre Wei-
terbildungsförderung weiterentwickeln kann. Aller-
dings müssen die Verantwortlichkeiten klar vonei-
nander abgegrenzt und deutlich gemacht werden, 
was die Aufgabe des Beitragszahlers, der Gesamtge-
sellschaft und jedes einzelnen Beschäftigten bzw. 
Betriebes ist. Ungerechtfertigte und einseitige Belas-
tungen der Beitragszahler, die langfristig auf dem Ar-
beitsmarkt zu kontraproduktiven Arbeitskostenstei-
gerung führen können, müssen vermieden werden.  

Weiterbildungsförderung qualifizierter Arbeitslo-
ser durch „Erweiterungsqualifizierungen“ muss 
Integrationschancen erhöhen 

Die in § 81 Abs. 1a SGB III-E vorgesehene Einfüh-
rung von Erweiterungsqualifizierungen birgt in der 
derzeitigen Ausgestaltung die Gefahr von Qualifizie-
rung am Arbeitsmarkt vorbei. § 81 Abs 1a SGB III-E 
muss daher geändert werden. Denkbar wäre hinter 
dem Wort „Beschäftigungsfähigkeit“ den Zusatz 
„und dadurch eine schnelle und nachhaltige Integra-
tion“ einzufügen. Laut Gesetzesbegründung soll die 
Erweiterungsqualifizierung nicht mehr zwingend zur 
beruflichen Eingliederung erforderlich sein. Qualifi-
zierung nur der Qualifizierung wegen zu fördern ist 
jedoch nicht der richtige Ansatz. Weiterbildung ist 
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nicht für jeden Arbeitslosen immer die beste Integra-
tionsstrategie. Sie kann auch zur Arbeitsmarktferne 
führen. Jede Qualifizierung muss am Bedarf des (re-
gionalen) Arbeitsmarkts und den Arbeitsmarktchan-
cen ausgerichtet sein. Zwar ist der Ansatz, Aufstiegs-
wege für arbeitslose Menschen zu verbessern, durch-
aus richtig. Durch die Solidargemeinschaft ist dies 
aber nur zu rechtfertigen, wenn damit die Integration 
in den Arbeitsmarkt bzw. zumindest die nachhaltige 
Integration in der notwendigen Weise verfolgt wird. 
Im Übrigen hilft die beste Erweiterungsqualifizie-
rung nichts, wenn an deren Ende nicht zumindest 
der Einstieg in Beschäftigung steht. Längere Arbeits-
losigkeit statt echtem beruflichen Weiterkommen 
wäre die Folge. Mit der jetzt im Gesetzentwurf ent-
haltenen Regelung wird das völlig falsche Signal ge-
setzt, dass allein das Absolvieren irgendeiner Form 
von Erweiterungsqualifizierung bzw. deren Finan-
zierung durch die Arbeitslosenversicherung sinnvoll 
und richtig ist.  

Weiterbildungs- und Qualifizierungsberatung 
schon jetzt Aufgabe der BA – Verweisberatung si-
cherstellen 

Die explizite Aufnahme der Weiterbildungsberatung, 
Qualifizierungsberatung und Beratung im Erwerbsle-
ben in den Gesetzestext definiert keine neuen Aufga-
ben der Bundesagentur für Arbeit. Schon jetzt hat 
die Bundesagentur in § 29 SGB III einen Beratungs-
auftrag auch gegenüber Beschäftigten. Die konkrete 
Ausgestaltung der Beratung ist Aufgabe der BA ge-
meinsam mit der Selbstverwaltung, die das Projekt 
„Lebensbegleitende Berufsberatung“ (LBB) auf den 
Weg gebracht haben. Hieran arbeiten die Arbeitge-
bervertreter in der Selbstverwaltung weiterhin kon-
struktiv mit. Dabei ist zentrale Herausforderung, die 
Qualität der Beratung durch die BA zu verbessern. 

Zentral ist, dass sich die Arbeitsagenturen auf die 
Rolle eines Weiterbildungslotsen beschränken, da 
wo es bereits vielfältige, vorhandene Weiterbil-
dungsberatungsstrukturen gibt. Ein Ausbau der BA 
zu einer umfassenden Weiterbildungsberatungsbe-
hörde ist nicht erforderlich und hätte zudem einen 
erheblichen Personalaufbau zur Folge. Es existieren 
bereits gut funktionierende Weiterbildungsbera-
tungsstrukturen und Weiterbildungsdatenbanken. 
Das heute schon bestehende große Netz an Bera-
tungsstützpunkten muss im Sinne der notwendigen 
Nachfrageorientierung erhalten werden. Allein für 
das Programm „Bildungsprämie“ des Bundesbil-
dungsministeriums gibt es bundesweit rd. 530 Bera-
tungsstellen. Viele Bundesländer fördern zudem ein 
unabhängiges Netzwerk an Beratungsstellen, so z. B. 
das Netzwerk „Fortbildung in Baden-Württemberg“, 
„Bildungsberatung in Niedersachsen“ oder „Weiter-
bildung Hamburg“. Diese, den individuellen und re-
gionalen Bedarfen von Arbeitnehmern und Arbeitge-
bern entsprechende Angebotsvielfalt muss erhalten 
bleiben. Eine Monopolisierung des Beratungsmark-
tes mit Verdrängung anderer Akteure darf kein Ziel 
für die BA sein und muss auf jeden Fall vermieden 
werden. 

Unnötige Doppelstrukturen ergeben sich auch, wenn 
den Arbeitsagenturen eine umfassende Beratungszu-
ständigkeit auch für SGB-II-Leistungsberechtigte zu-

gesprochen wird. Es ist weder sinnvoll noch weiter-
führend akzeptabel, wenn die Agenturen für Grund-
sicherungsbezieher Beratung anbieten und Maßnah-
mepläne erstellen, deren Umsetzung dann aber im 
Aufgabenbereich der Jobcenter liegt. 

Wichtig ist, dass insgesamt in Richtung von Qualifi-
zierungen beraten wird, die die Bedarfe des Arbeits-
marktes und die Stärken des Einzelnen berücksichti-
gen. Die Begründung des Gesetzentwurfes misst den 
tatsächlichen Beschäftigungschancen am Arbeits-
markt bisher leider wohl eher nur eine nachrangige 
Bedeutung bei und könnte deshalb auch grundle-
gende Missverständnisse auslösen. 

Erweiterung der Rahmenfrist vertretbar 

Angesichts der Struktur der Arbeitslosigkeit mit z. T. 
besonders schwierigen (Erwerbs-) Biografien ist die 
Ausweitung der Rahmenfrist auf 30 Monate eine ver-
tretbare Lösung. Menschen, die sich immer wieder 
bemühen in Beschäftigung zu kommen, haben so 
länger Zeit, die notwendige Anwartschaftszeit von 
zwölf Monaten zu erreichen. Dennoch darf eine Ver-
längerung der Rahmenfrist nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass den Betroffenen nur dann wirklich ge-
holfen wird, wenn sie dauerhaft auf dem Arbeits-
markt Fuß fassen. Entscheidend sind daher gezielte 
Qualifizierungsmaßnahmen für Geringqualifizierte 
oder die befristete Begleitung auch nach Aufnahme 
der Beschäftigung von Personen, bei denen das Ri-
siko eines frühzeitigen Rückfalls in die Arbeitslosig-
keit besteht. 

Es ist zu begrüßen, dass die Ausweitung der Rah-
menfrist erst zum 1. Januar 2020 in Kraft treten und 
sich nur auf Personen erstrecken soll, die nach In-
krafttreten mindestens einen Tag sozialversiche-
rungspflichtig beschäftigt waren. Das verringert er-
heblich den Verwaltungsaufwand der Bundesagen-
tur für Arbeit (BA) zur Überprüfung von Arbeitslo-
sengeldansprüchen.  

Zu Recht wurden öffentlich diskutierte Vorschläge 
um eine Verkürzung der Anwartschaftszeit (z. B. 
Alg-Anspruch bereits nach 8 oder 10 Monaten Bei-
tragszahlung) nicht aufgegriffen. Die Verkürzung der 
Anwartschaftszeit bei gleichzeitiger Verlängerung 
der Rahmenfrist hätte Fehlanreize gesetzt, sich nicht 
unmittelbar um eine neue, möglichst längerfristige 
Beschäftigung zu bemühen. Menschen können so in 
einen ständigen Wechsel von Kurzzeitbeschäftigung 
und Arbeitslosengeldbezug geraten. Nicht gewollte 
Anreize für freiwillige Kurzzeitarbeitslosigkeit dür-
fen nicht gesetzt werden. 

Die Arbeitslosenversicherung muss weiterhin dem 
Prinzip der Risikoversicherung folgen. Die Solidar-
gemeinschaft der Beitragszahler zur Arbeitslosenver-
sicherung (selbst Geringverdiener zahlen ab dem ers-
ten Cent Beiträge) darf nur für das Risiko der Ar-
beitslosigkeit, nicht aber dafür in Anspruch genom-
men, typische Berufsverläufe mit Arbeitslosengeld 
durchzufinanzieren, bei denen von vornherein Ar-
beitslosigkeitszeiten bewusst und planmäßig in Kauf 
genommen werden. Daher sollte die seit mehreren 
Jahren immer wieder verlängerte Sonderregelung 
zur verkürzten Anwartschaftszeit (§ 142 Abs. 2 
SGB III) abgeschafft werden. Warum diese Regelung 
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weiterhin notwendig sein soll, begründet der Gesetz-
entwurf nicht. Er enthält vielmehr gar keine Begrün-
dung. 

Entlastung der Beitragszahlenden durch Absen-
kung des Beitragssatzes um 0,5 Prozentpunkte  

Es ist richtig, den Beitragssatz zur Arbeitslosenversi-
cherung – deutlicher als im Koalitionsvertrag verein-
bart – um insgesamt 0,5 Prozentpunkte auf 2,5 % ab-
zusenken. 

Mittel, die nicht für eine Konjunkturreserve benötigt 
werden, werden so zur Entlastung der Arbeitgeber 
und Beschäftigten genutzt. Positiv zu bewerten ist 
auch das Signal, dass bei einer weiteren guten kon-
junkturellen Entwicklung, weitere Absenkungen 
möglich sind und per Verordnung realisiert werden 
sollen. Gleichzeitig wird eine notwendige Reserve in 
der Arbeitslosenversicherung für Konjunktureinbrü-
che abgesichert. 

Mit der Entlastung haben Betriebe und Beschäftigte 
Geld zur freien Verfügung, das sie z. B. für Investiti-
onen, Gewinnausschüttungen oder auch Weiterbil-
dung einsetzen können. Dieser Weg ist unbürokrati-
scher und zielgenauer, als zuerst von Unternehmen 
und Beschäftigten über Beiträge Geld einzusammeln, 
um es ihnen anschließend zur Weiterbildungsförde-
rung zurückzugeben. 

Beispiel: 

Die Beitragssatzsenkung um 0,5 Prozentpunkte 
entlastet ein Industrieunternehmen mit 2.000 Be-
schäftigten und einer durchschnittlichen Brutto-
lohnsumme von 97 Mio. €* um 243.000 € pro 
Jahr. Dieses Geld kann frei und flexibel z. B. auch 
für Weiterbildung eingesetzt werden – individu-
ell, unbürokratisch und ohne Förderantrag. 

(*Unterstellt wird ein durchschnittliches Brutto-
entgelt von 48.700 € pro Beschäftigten im produ-
zierenden Gewerbe; Quelle: Stat. Bundesamt 
2018.) 

Keine Arbeitslosengelderhöhung durch die Hinter-
tür 

Die Senkung der Sozialversicherungspauschale von 
21 % auf 20 %, die für die Berechnung von Arbeits-
losengeld zugrunde gelegt wird, führt zu einer Ar-
beitslosengelderhöhung durch die Hintertür. Bereits 
durch die Senkung des Beitragssatzes findet automa-
tisch eine Entlastung der Beschäftigten statt, denn 
alle Arbeitslosengeldbezieher waren zuvor Beitrags-
zahler, die hälftig von der Beitragssatzsenkung profi-
tieren. Es besteht kein Anlass das Arbeitslosengeld 
proportional stärker zu erhöhen, als der Beitragssatz 
für Beschäftigte gesenkt wird. 

Drohende Beitragssatzsteigerungen in der gesetzli-
chen Pflegeversicherung lassen es zweifelhaft er-
scheinen, dass es tatsächlich zu einer substanziellen 
Absenkung der gesamten Beitragsbelastung kommen 
wird. Damit ist auch die Begründung für die Sen-
kung der Sozialversicherungspauschale im vorlie-
genden Gesetzentwurf hinfällig. 

Entfristung der „70-Tage-Regelung“ für kurzfris-
tige Beschäftigung zu begrüßen 

Die richtige Entfristung der Zeitgrenzen für sozial-
versicherungsfreie kurzfristige Beschäftigungen ist 
eine wichtige Entlastung für Betriebe, die in beson-
derem Maße auf Saisonarbeit angewiesen sind.  

II. Zum Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Die Einführung eines Rechtsanspruchs auf Weiter-
bildung für Arbeitslose ist nicht sinnvoll. Ein 
Rechtsanspruch auf Weiterbildung nimmt den Ver-
mittlungsfachkräften die Möglichkeit, individuelle 
Wege zur nachhaltigen Integration in Arbeit zu fin-
den, die nicht zwangsläufig aus einer Nachqualifi-
zierung bestehen müssen. Die Entscheidung über 
eine Qualifizierung muss in den Händen der Ver-
mittlungsfachkräfte in Agenturen und Jobcentern 
verbleiben. 

Die Ergänzung einer Weiterbeschäftigungspflicht 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, deren Wei-
terbildung gefördert wird, ist nicht zielführend. An-
gesichts eines Eigenanteils der Unternehmen kann 
ein betriebliches Eigeninteresse an der Weiterbe-
schäftigung eines Beschäftigten, der weiterqualifi-
ziert wurde, unterstellt werden. Zudem verhindert 
eine Weiterbeschäftigungspflicht unternehmensüber-
greifende Qualifizierung und die Weiterbildung von 
Beschäftigten zur Vorbereitung von Wechseln in an-
dere Unternehmen. 

Im Bereich der Berufsbildung bestehen schon heute 
sehr weitgehende Mitwirkungsrechte des Betriebs-
rats (vgl. §§ 96 ff. BetrVG). Vor diesem Hintergrund 
ist Einführung eines erzwingbaren Mitbestimmungs-
rechts für Betriebsräte über Qualifizierungsmaßnah-
men nicht notwendig. Die Entscheidung über das Ob 
und den wesentlichen Inhalt von Weiterbildung 
kann aufgrund der damit verbundenen hohen Kos-
tenbelastung nur der Arbeitgeber selbst treffen. 

Eine Ausweitung der Bezugsdauer des Arbeitslosen-
gelds ist abzulehnen. Das Arbeitslosengeld dient der 
Absicherung der Sucharbeitslosigkeit. Die Bezugs-
dauer für das Arbeitslosengeld sollte vielmehr ein-
heitlich auf zwölf Monate festgelegt werden. Längere 
Bezugsdauern verringern in der Regel auch die Ein-
gliederungschancen, weil keine Anreize gesetzt wer-
den, Arbeitslosigkeit schnellstmöglich zu überwin-
den. Im Gegenteil: Arbeitslosigkeit verfestigt sich 
dann eher. 

III. Zum Antrag der FDP 

Entfristung der „70-Tage-Regelung“ für kurzfristige 
Beschäftigung ist zu begrüßen (siehe oben). 

IV. Tarifeinheit 

Mit der Ergänzung des § 4a Abs. 2 Satz 2 TVG um ei-
nen zweiten Halbsatz sollen in Umsetzung des Rege-
lungsauftrags des Bundesverfassungsgerichts in sei-
ner am 11. Juli 2017 verkündeten Entscheidung zur 
Tarifeinheit auch die Rechtsnormen des Minder-
heitstarifvertrags Anwendung finden, wenn beim 
Zustandekommen des Mehrheitstarifvertrags die In-
teressen der Arbeitnehmergruppen, die auch vom 
Minderheitstarifvertrag erfasst werden, nicht ernst-
haft und wirksam berücksichtigt worden sind. 
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Die gesetzliche Klarstellung muss – wie das Tarifein-
heitsgesetz selbst – ein klares Bekenntnis zur Tarif-
autonomie und der von ihr ausgehenden Frieden si-
chernden Wirkung des Tarifvertragssystems sein. 
Diese Funktion erfüllt der Gesetzesvorschlag weitge-
hend. Maßgeblich ist, dass der Vorschlag den Rege-
lungsauftrag des Bundesverfassungsgerichts ange-
messen umsetzt. 

Grundsätzliches 

Mit seiner am 11. Juli 2017 verkündeten Entschei-
dung zur Tarifeinheit hat das Bundesverfassungsge-
richt die Wiederherstellung der Tarifeinheit durch 
das Tarifeinheitsgesetz für verfassungsgemäß erklärt. 
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist ein 
wichtiges Zeichen zur Stärkung der Tarifautonomie. 
Für eine funktionierende Tarifautonomie ist der 
Grundsatz der Tarifeinheit unerlässlich. Das Bundes-
verfassungsgericht sah lediglich an einer Stelle Kon-
kretisierungsbedarf. Mit dem Gesetzesvorschlag wird 
der Regelungsauftrag des Bundesverfassungsgerichts 
umgesetzt, ohne den Charakter der Tarifeinheit als 
stabilisierendes Element der Arbeitsbeziehungen zu 
verändern. Der Grundsatz der Tarifeinheit wird im 
Kern nicht in Frage gestellt. 

Vorrangwirkung 

Der Gesetzesvorschlag sichert die strukturellen Vo-
raussetzungen dafür, die Richtigkeitsvermutung des 
Mehrheitstarifvertrags zu gewährleisten. Mit der Re-
gelung trifft der Gesetzgeber eindeutige Vorkehrun-
gen dafür, dass die Interessen der von der Verdrän-
gung betroffenen Arbeitnehmergruppe wirksam und 
ernsthaft bei Zustandekommen des Mehrheitstarif-
vertrags berücksichtigt werden. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat deutlich herausgearbeitet, dass der 
Gesetzgeber mit dem Mehrheitsprinzip und dem 
Vorrang des für die Mehrheit geltenden Tarifvertrags 
ein legitimes Ziel verfolgt. 

Der Regelfall bleibt dabei die Richtigkeitsvermutung 
und damit der Vorrang des Mehrheitstarifvertrags. 
Nach dem Gesetzesvorschlag bleibt es dabei: Grund-
sätzlich ist davon auszugehen, dass der Mehrheitsta-
rifvertrag die Interessen aller unter seinen Geltungs-
bereich fallenden Arbeitnehmer sachgerecht ins Ver-
hältnis bringt. Das Mehrheitsprinzip wird durch den 
Konkretisierungsvorschlag nicht geschwächt. Es 
kommt der Tarifvertrag zur Anwendung, der die 
größte Akzeptanz in der Belegschaft besitzt. Nur für 
den Fall, dass Interessen einzelner Arbeitneh-
mergruppen, die auch vom Minderheitstarifvertrag 
erfasst werden, nicht beim Zustandekommen des 
Mehrheitstarifvertrags angemessen und ernsthaft be-
rücksichtigt worden sind, können im Ausnahmefall 
auch dessen Normen Anwendung finden. 

Interessenberücksichtigung – Beurteilungszeit-
punkt 

Entscheidend ist, dass der Regelungsvorschlag die 
Richtigkeitsvermutung des Mehrheitstarifvertrags 
unterstreicht und den Arbeitsgerichten nicht den 
Weg zu einer Inhaltskontrolle weist. Richtig ist, dass 
das Gesetz für die ernsthafte und wirksame Berück-
sichtigung der Interessen der vom Minderheitstarif-
vertrag erfassten Arbeitnehmergruppe auf das Zu-
standekommen des Mehrheitstarifvertrags abstellt 
und demnach verfahrensbezogen ist. 

Kollektivvergleich 

Zur Feststellung einer strukturellen Benachteiligung 
muss eine kollektivrechtliche Betrachtung erfolgen. 
Das gesamte Tarifwerk muss in Bezug auf die Ge-
samtheit der Arbeitnehmergruppen verglichen wer-
den. Richtigerweise lässt der Gesetzesvorschlag kei-
nen Einzelvergleich zu. 

V. § 117 BetrVG  

Der Gesetzgeber hatte 1971 zu Recht erkannt, dass 
eine Regelung, die für den Flugbetrieb generell die 
Errichtung von Betriebsräten vorsehen würde, die 
Abläufe in den betroffenen Luftfahrtunternehmen er-
heblich erschwert. Deshalb bestimmt § 117 Abs. 2 
Satz 1 BetrVG, dass für im Flugbetrieb beschäftigte 
Arbeitnehmer von Luftfahrtunternehmen eine Ver-
tretung durch Tarifvertrag errichtet werden kann. 

Besonderheiten des Luftfahrtverkehrs im BetrVG 
berücksichtigen 

Die bisherige Regelung in § 117 BetrVG ist sachge-
recht und berücksichtigt die Besonderheiten des 
Luftfahrtverkehrs in angemessener Weise. Von den 
„bodengestützten“ Tätigkeiten unterscheidet sich die 
Situation im Flugbetrieb grundlegend. Diese lässt 
keine einheitliche gesetzliche Regelung zu. Viel-
mehr ist es notwendig, dass die Tarifvertragsparteien 
unternehmensindividuelle Lösungen schaffen, die 
von den Arbeitnehmervertretern und dem Manage-
ment sinnvoll umgesetzt werden. So können z. B. 
Arbeitszeitregelungen mit dem Betriebsrat für den 
Flugbetrieb vereinbart werden, wobei sogar inner-
halb einer Luftflotte zwischen unterschiedlichen Tä-
tigkeitsbereichen (z. B. Piloten und Flugbegleiter) 
sinnvoll unterschieden werden kann. Diese tarifau-
tonome Regelungskompetenz sollte den Tarifver-
tragsparteien überlassen bleiben. Die zu regelnden 
Sachverhalte sind zu vielschichtig und kompliziert, 
um sie kurzfristig gesetzlich zu regeln. 

Gesetzliche Definition von „Betrieb“ im Luftver-
kehr höchst problematisch  

Es ist bezeichnend, dass die vorgeschlagene Neufas-
sung von § 117 BetrVG keine Definition des „Be-
triebs“ im Luftverkehr enthält. Der Bundesregierung 
fällt es offensichtlich selbst schwer zu bestimmen, 
was der Betrieb im Luftverkehr sein soll. Dies bleibt 
in der vorgeschlagenen Neufassung offen. Allein die-
ser Umstand belegt, dass Einzelfallgesetze, die auf 
bestimmte Sachverhalte in einem konkreten arbeits-
rechtlichen Konfliktfall zugeschnitten sind, keine 
sinnvolle und strukturell angemessene Lösung für 
das Arbeitsrecht darstellen. 

Regelung verfehlt Wirkung 

Mit der vorgeschlagenen Neuregelung von § 117 Be-
trVG wird das Problem einer primär im Ausland an-
sässigen Fluggesellschaft und deren fehlende Bereit-
schaft, Tarifverträge zu verhandeln, nicht gelöst. Ein 
Luftfahrtunternehmen, dessen Hauptstützpunkt sich 
nicht in Deutschland befindet, kann durch die 
Schließung der in Deutschland nur rudimentär vor-
handenen erdgebundenen Tätigkeiten und der voll-
ständigen Verlagerung des Flugbetriebs in den jewei-
ligen europäischen Partnerstaat eine gesetzliche An-
ordnung zur Bildung von Betriebsräten leicht umge-
hen. Die Flüge werden dann ausschließlich vom 
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Ausland aus organisiert. Die vorgeschlagene Neure-
gelung wird diejenigen Arbeitgeber belasten, die sich 
schon heute bemühen, die Sozialpartnerschaft in ih-
ren Betrieben durch bestehende tarifvertragliche Re-
gelungen zu sichern. 

Dauerhafte Nachwirkung von bestehenden Tarif-
verträgen sicherstellen 

Damit diese Arbeitgeber ausreichend geschützt wer-
den, muss, wie mit der Anordnung der Nachwirkung 
entsprechender Tarifverträge vorgesehen, zumindest 

sichergestellt werden, dass für alle über entspre-
chende Tarifverträge verfügende Unternehmen eine 
dauerhafte Nachwirkung garantiert wird. Die Kün-
digung bestehender Tarifverträge darf nicht dazu 
führen, dass damit auch die tarifvertraglichen Struk-
turen in Frage gestellt werden. Deshalb ist die vorge-
schlagene Ergänzung von § 117 Abs. 2 BetrVG durch 
Satz 3, die grundsätzlich die Nachwirkung bestehen-
der Tarifverträge anordnet, unverzichtbar, richtig 
und notwendig. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)208 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 21. November 2018 
19. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 26. November 2018,  
um 13:00 Uhr zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Chancen für Qualifizierung und für mehr Schutz 
in der Arbeitslosenversicherung (Qualifizierungschancengesetz) - BT-Drs. 19/4948 

b) Antrag der Abgeordneten Till Mansmann, Johannes Vogel (Olpe), Pascal Kober, weite-
rer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
Die 70-Tage-Regelung bei kurzfristiger Beschäftigung entfristen - BT-Drs. 19/4213 

c) Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann (Zwickau), Susanne Ferschl, Matthias 
W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Aktive und präventive Arbeitsmarktpolitik umsetzen – Qualifizierung ausweiten und Ar-
beitslosenversicherung stärken - BT-Drs. 19/5524 

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 

1 Vorbemerkung 

Der Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Chan-
cen für Qualifizierung und für mehr Schutz in der 
Arbeitslosenversicherung (Qualifizierungschancen-
gesetz) der Bundesregierung sieht gesetzliche Ände-
rungen in folgenden Bereichen vor:  

 Ausbau der Förderung beruflicher Weiterbildung 
von 1) beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern und 2) von Arbeitslosen 

 Weiterbildungs- und Qualifizierungsberatung 

 Erweiterung des Schutzbereichs der Arbeitslo-
senversicherung 

 Senkung des Beitragssatzes zur Arbeitsförderung 
und der Sozialversicherungspauschale 

 Entfristung der Zeitgrenze für eine sozialversi-
cherungsfreie kurzfristige Beschäftigung 

Die folgenden Kapitel der Stellungnahme spiegeln 
diese Struktur wider. Dabei äußert sich das IAB auch 
zu Teilen des Antrags der Fraktion DIE LINKE „Ak-
tive und präventive Arbeitsmarktpolitik umsetzen – 
Qualifizierung ausweiten und Arbeitslosenversiche-
rung stärken“ (Bundestagsdrucksache 19/5524). Zum 
Antrag der Fraktion der FDP liegen dem IAB keine 
wissenschaftlichen Erkenntnisse vor. 

2 Ausbau der Förderung beruflicher Weiter-
bildung  

2.1 Ausbau der Förderung beruflicher Weiterbil-
dung von beschäftigten Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern 

Berufliche Weiterbildung soll das Wissen von Er-
werbspersonen an die sich wandelnden Arbeits-
marktanforderungen anpassen und ihre Aufwärtsmo-
bilität unterstützen. Betriebliche Weiterbildung ist 
dabei einer der wichtigsten Teilbereiche beruflicher 
Weiterbildung. Zentraler Bestandteil des Gesetzent-
wurfes ist eine Stärkung der Weiterbildungsförde-
rung für Beschäftigte. Diese setzte die Bundesagentur 
für Arbeit (BA) bisher über das Programm „Weiter-
bildung Geringqualifizierter und beschäftigter älterer 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Unterneh-
men“ (WeGebAU) um.  

Status Quo 

Im Fokus der Förderung standen bisher erstens ge-
ring qualifizierte Beschäftigte nach § 81 (2) SGB III, 
also Personen ohne einen verwertbaren Abschluss. 
Die BA bezuschusst in diesen Fällen die entstehen-
den Weiterbildungskosten bis zu 100 Prozent. Dar-
über hinaus kann der Arbeitgeber für die Zeit, in der 
die (bisher) gering qualifizierten Beschäftigten we-
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gen der Weiterbildung nicht arbeiten, auch einen Ar-
beitsentgeltzuschuss (AEZ) nach § 81 (5) SGB III er-
halten. Die BA unterstützt Umschulungen, die zu ei-
nem anerkannten Berufsabschluss führen, sowie be-
rufsanschlussfähige Teilqualifikationen. Zweitens 
fördert die BA – unabhängig vom Qualifikationsni-
veau – bisher bereits Anpassungsqualifizierungen 
von Beschäftigten in kleinen und mittleren Unter-
nehmen (KMU) mit einem Weiterbildungskostenzu-
schuss. Für Beschäftigte ab 45 Jahren (§ 82 (1) SGB 
III) übernimmt sie bis zu 75 Prozent der Lehrgangs-
kosten, bei unter 45-Jährigen bis zu 50 Prozent der 
Lehrgangskosten (§ 131a (1) SGB III), wenn der Ar-
beitgeber die restlichen Kosten trägt. Bei KMU mit 
weniger als zehn Beschäftigten bezuschusst die BA 
die Weiterbildungskosten bis zu 100 Prozent  
(§ 82 (2) SGB III). 

Zwischen 2007 und 2010 wuchs das Programm ste-
tig bis auf knapp 90.000 Zugänge jährlich. Nach dem 
Auslaufen einer Phase flexibler Förderung durch das 
Konjunkturpaket II im Rahmen der Finanz- und 
Wirtschaftskrise rückten längere und abschlussorien-
tierte Weiterbildungen in den Fokus. Seit 2010 nahm 
die Zahl der Zugänge in WeGebAU deshalb drastisch 
ab und pendelte sich seither bei etwa 14.000 Zugän-
gen pro Jahr ein.  

Forschungsstand und Evaluationsergebnisse  

Eine Weiterbildungsförderung für Beschäftigte lässt 
sich rechtfertigen, wenn sie entweder effizient ist o-
der als gerecht angesehen wird (Bassanini et al. 
2005). Unternehmen, die ökonomische Gewinne rea-
lisieren, sollten an sich in der Lage sein, ihre Be-
schäftigten ohne staatliche Unterstützung weiterzu-
bilden (Acemoglu 1997; Acemoglu und Pischke 
1998). Bei intensivem Wettbewerb könnten Unter-
nehmen jedoch zögern, ihre Beschäftigten weiterzu-
bilden, da Konkurrenzunternehmen diese abwerben 
und damit von den Weiterbildungsinvestitionen pro-
fitieren würden (Stevens 1994). Darüber hinaus kön-
nen Informationsasymmetrien zu einem suboptima-
len Weiterbildungsangebot führen, da die Unterneh-
men möglicherweise gar nicht wissen, dass sich 
Ausbildungsinvestitionen auszahlen. Wenn infolge-
dessen ein Marktversagen auftritt, rechtfertigt dies 
staatliche Eingriffe zur Subventionierung beruflicher 
Weiterbildung. Allerdings ist es schwierig, ein ent-
sprechendes Marktversagen empirisch zu belegen. 
Einfacher lässt sich die Förderung beruflicher Wei-
terbildung aus einer Gerechtigkeitsperspektive be-
gründen, wenn angestrebt wird, dass alle Beschäftig-
ten Zugang zu beruflicher Weiterbildung erhalten 
sollen. In diesem Fall können Subventionen für un-
terrepräsentierte Arbeitnehmergruppen selbst dann 
sozial wünschenswert sein, wenn sie nicht effizient 
sind (Bassanini et al. 2005).  

Für unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten zu Wei-
terbildung lässt sich eine Vielzahl empirischer Hin-
weise finden. Janssen und Leber (2015) zeigen, dass 
im Jahr 2014 etwa die Hälfte aller Betriebe Weiterbil-
dungsmaßnahmen förderte, sei es durch die Freistel-
lung oder die finanzielle Unterstützung ihrer Be-
schäftigten. Der Anteil der Beschäftigten, die an Wei-
terbildung teilnahmen, lag bei Berücksichtigung al-
ler Betriebe bei knapp einem Drittel; nur bezogen auf 
die weiterbildenden Betriebe lag er bei 40 Prozent. 

Das bedeutet im Umkehrschluss, dass auch ein er-
heblicher Teil der Beschäftigten zeitweise oder dau-
erhaft nicht an betrieblicher Weiterbildung partizi-
piert. Bellmann und Leber (2008) ermitteln, dass 
rund 40 Prozent der kleinen Betriebe mit bis zu 
49 Mitarbeitern im Jahr 2005 Weiterbildungsaktivitä-
ten zeigten, 80 Prozent der Betriebe mit 50 bis 
249 Mitarbeitern und fast alle Betriebe mit mehr als 
250 Beschäftigten. Empirische Studien bestätigen zu-
dem immer wieder, dass die Wahrscheinlichkeit der 
Teilnahme an Weiterbildung mit der Qualifikation 
steigt. Schröder et al. (2004) zeigen, dass es eine 
Gruppe von Personen gibt, die in ihrem Erwerbsle-
ben nie an beruflichen Weiterbildungen teilnehmen. 
Überrepräsentiert unter den "Nie-Teilnehmenden" 
sind formal geringer Qualifizierte, Arbeiter, Beschäf-
tigte mit einer ausführenden (statt organisierenden) 
Tätigkeit, Geringverdienende und Personen, denen 
die eigene Bereitschaft zu einer finanziellen Investi-
tion in eine Weiterbildung fehlt. 

Für Betriebe scheint sich ungeförderte Weiterbil-
dung durchaus auszuzahlen – wie Analysen auf der 
Basis von Betriebsdaten zeigen, steigt die Produktivi-
tät der Beschäftigten in der Folge stärker als ihre 
Löhne (z.B. Konings und Vanormelingen, 2015). Wie 
hoch die individuellen Erträge ungeförderter betrieb-
licher Weiterbildung für Beschäftigte sind, lässt sich 
empirisch nur schwer kausal nachweisen. Dies liegt 
auch an den komplexen Selektionsprozessen – Men-
schen nehmen nicht zufällig an beruflicher Weiter-
bildung teil; ihre Teilnahme ist das Ergebnis von 
Selbst- und Fremdselektion. Das bedeutet, dass sich 
wahrscheinlich eher Personen weiterbilden, die sich 
hohe Weiterbildungserträge versprechen oder das 
Betriebe gezielt jene Beschäftigte weiterbilden, die 
sie langfristig beschäftigen möchten. Leuven und 
Osterbeek (2008) sowie Görlitz (2011) vergleichen 
die Lohnentwicklung von Personen, die an Weiter-
bildung teilnahmen, mit der von Personen, die auf-
grund eines zufälligen Ereignisses nicht an einer ge-
planten Maßnahme teilnehmen konnten. Beide Stu-
dien finden keine statistisch von Null verschiedenen 
finanziellen Weiterbildungserträge. Allerdings be-
schränken sich diese Analysen auf Gruppen, die be-
reits eine Weiterbildung planten.  

Speziell zu dem Förderprogramm WeGebAU liegt 
bereits eine ganze Reihe von Wirkungsanalysen vor. 
Der Fokus liegt hier nicht nur auf den Löhnen, son-
dern auch auf den Arbeitsmarktchancen der Geför-
derten:  

 Dauth und Toomet (2016) untersuchen die Wei-
terbildungsförderung durch WeGebAU für Perso-
nen über 45 Jahren in kleinen und mittleren Un-
ternehmen. Sie vergleichen geförderte Personen 
mit ungeförderten statistischen Zwillingen. Die 
Wahrscheinlichkeit, beschäftigt zu bleiben, er-
höhte sich nach dieser Studie in den zwei Jahren 
nach Aufnahme der Förderung um 2,5 Prozent-
punkte. Die Effekte für Teilzeitbeschäftigte 
(+6,5 Prozentpunkte) und Personen über 55 Jah-
ren (+4,5 Prozentpunkte) fielen höher aus. Beson-
ders wirksam waren auch längere geförderte Wei-
terbildungen, die eher mit einem zertifizierten 
Abschluss enden. Diese führten zu längeren Be-
schäftigungsdauern (+4,5 Prozentpunkte) und zu 
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einem erhöhten Bruttoarbeitseinkommen der 
Teilnehmenden (+70 Euro pro Monat).  

 Die Gruppe der durch WeGebAU geförderten Ge-
ringqualifizierten untersucht Dauth (2017). Sie 
nutzt unterschiedlich regionale Förderintensitä-
ten, um die Wirkungen des Programms abzu-
schätzen. Sie findet in den ersten zwei Jahren 
nach Aufnahme der Förderung neben den Be-
schäftigungseffekten (circa +23 Tage) auch posi-
tive Effekte auf die Löhne (+6,5 Prozent). Mit ei-
ner Steigerung der Löhne um 17 Prozent profi-
tierten dabei insbesondere Frauen. Wie auch die 
Studie von Dauth und Toomet (2016) erlaubt die 
Untersuchung aber keine Aussage über mögliche 
Mitnahmeeffekte der Förderung (ob dieselben 
Weiterbildungen also auch ohne eine Förderung 
erfolgt wären). 

 In einem Feldexperiment des IAB zu WeGebAU 
wurden 15.000 potenziell Förderberechtigte mit 
einer Broschüre postalisch über die Bedeutung 
beruflicher Weiterbildung sowie auf Fördermög-
lichkeiten durch WeGebAU informiert (van den 
Berg et al. 2018). Die angeschriebenen Personen 
nutzten WeGebAU deshalb allerdings nicht häu-
figer als eine Kontrollgruppe von Personen, die 
keine Broschüre erhielten. Insgesamt war die 
Zahl der Personen, die eine Förderung aufnah-
men, vernachlässigbar gering. In einer anschlie-
ßenden Befragung gaben drei Viertel der Beschäf-
tigten als Grund für fehlende Weiterbildungsakti-
vitäten an, dass ihre Qualifikation für ihre Tätig-
keit vollkommen ausreicht. Unter den befragten 
Personen, die eine Broschüre erhielten, sie aber 
gar nicht erst lasen, gab ein Drittel als Grund an, 
dass sie nicht von der BA unterstützt werden 
möchten. Die Befragung zeigte aber auch, dass 
angeschriebene „Jüngere“ (bis 45 Jahre) aus klei-
nen und mittleren Unternehmen in der Folge sig-
nifikant häufiger eine ungeförderte Weiterbil-
dung aufnahmen als die Kontrollgruppe nicht an-
geschriebener Personen.  

Insgesamt weisen die bisherigen Studien also auf 
leicht positive Effekte der Förderung hin, wobei das 
Ausmaß an Mitnahme aber nicht bekannt ist. Das In-
teresse an dem Programm ist allerdings offenbar 
nicht sehr hoch und ließe sich auch durch Informati-
onsbroschüren an mögliche Teilnehmende nicht er-
höhen. Befragungsergebnisse weisen darauf hin, dass 
manche Beschäftigte nicht wünschen, dass ihre Wei-
terbildung durch die BA kofinanziert wird. Auch 
eine Vignettenstudie von Osiander und Stephan 
(2018) weist darauf hin, dass Beschäftigte ihre Teil-
nahmewahrscheinlichkeit an beschriebenen Weiter-
bildungen als leicht geringer einschätzen, wenn die 
Weiterbildung durch die Arbeitsagentur subventio-
niert wird. Eventuell nehmen Beschäftigte die BA 
bislang vor allem als Institution für Arbeitslose und 
bedürftige Personen wahr, und weniger als eine für 
sie in Frage kommende Weiterbildungsinstitution.  

Gesetzentwurf 

Der Gesetzentwurf sieht vor, die WeGebAU-Förde-
rung für alle Beschäftigten unabhängig von Ausbil-
dung, Lebensalter und Betriebsgröße zu öffnen. Vo-
raussetzung ist, dass die Maßnahme außerhalb des 

Betriebs durchgeführt wird und mindestens vier Wo-
chen dauert. Nicht förderfähig sind Maßnahmen, zu 
deren Ausführung Arbeitgeber verpflichtet sind. Die 
abgeschlossene Berufsausbildung der geförderten Ar-
beitnehmerin bzw. des Arbeitnehmers muss mindes-
tens vier Jahre zurückliegen. Zudem dürfen die Ar-
beitnehmerin oder der Arbeitnehmer in den vorange-
gangenen vier Jahren nicht an einer geförderten Wei-
terbildung teilgenommen haben. Die letzten beiden 
Voraussetzungen entfallen, wenn der Arbeitgeber 
weniger als 250 Personen beschäftigt oder die Ar-
beitnehmerin oder der Arbeitnehmer mindestens 
45 Jahre alt oder schwerbehindert im Sinne des § 2 
(2) SGB IX ist.  

Abhängig von der Betriebsgröße und den Merkmalen 
der Geförderten muss sich der Arbeitgeber teilweise 
an den Weiterbildungskosten beteiligen: In Betrieben 
mit 10 bis 249 Beschäftigten mit mindestens 50 Pro-
zent, in Betrieben ab 250 Beschäftigten mit mindes-
tens 75 Prozent. In Betrieben mit weniger als 10 Be-
schäftigten entfällt die Kostenbeteiligung komplett; 
sie kann zudem in Betrieben mit 10 bis 249 Beschäf-
tigten entfallen, wenn die geförderten Beschäftigten 
älter als 45 Jahre alt oder schwerbehindert sind.  

Zudem können Arbeitgeber in bestimmen Fällen 
auch einen AEZ für die Arbeitszeit erhalten, die auf 
die Weiterbildung entfällt. Der AEZ beträgt bei ge-
ring Qualifizierten nach § 81 (2) SGB III bis zu 
100 Prozent, in Betrieben mit weniger als 10 Be-
schäftigten bis zu 75 Prozent, bei Betrieben mit 
10 bis 249 Beschäftigten bis zu 50 Prozent und bei 
Betrieben ab 250 Beschäftigten bis zu 25 Prozent.  

Bewertung des Gesetzentwurfs 

Wie bereits erwähnt wurde, ist es schwierig, empiri-
sche Hinweise darauf zu finden, dass eine flächen-
deckende Weiterbildungsförderung aus Effizienz-
gründen erforderlich ist. Die bisherigen Förderkon-
ditionen für Beschäftigte ließen sich auf Basis von 
Gerechtigkeitsmotiven rechtfertigen – wie erwähnt, 
ist die Weiterbildungswahrscheinlichkeit gerade in 
kleineren Unternehmen sowie bei Geringqualifizier-
ten niedrig. Zwar sinken in Zukunft die Förderan-
teile mit der Betriebsgröße, dennoch wird das Ge-
rechtigkeitsargument durch die nun breit geöffneten 
Förderkonditionen abgeschwächt.  

Welche Wirkungen eine breite Öffnung und großzü-
gigere Ausgestaltung des Programms entfalten wird, 
kann vorab nicht abgeschätzt werden. Wie oben dis-
kutiert wurde, war das Interesse an der Inanspruch-
nahme der Förderung bisher begrenzt. Jedoch lässt 
sich vermuten, dass große Unternehmen mit spezia-
lisierten Personalabteilungen eher dazu neigen dürf-
ten, die Fördermöglichkeiten zu nutzen – insbeson-
dere, da sie diese auch gleich für mehrere Beschäf-
tigte beantragen können. Zudem konnte der AEZ bis-
her nur für abschlussorientierte Maßnahmen bei ge-
ring qualifizierten Beschäftigten gewährt werden – 
es dürfte die Inanspruchnahme deutlich attraktiver 
machen, wenn die örtliche Arbeitsagentur nun auch 
für weitere Maßnahmen und Beschäftigte das Ar-
beitsentgelt während der Weiterbildungszeit anteilig 
finanzieren kann. 
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Daher sind insbesondere Förderbestimmungen sinn-
voll, die Mitnahmeeffekte begrenzen. So ist es rich-
tig, dass eine Förderung ausgeschlossen ist, wenn 
der Arbeitgeber zur Durchführung der Weiterbildung 
gesetzlich verpflichtet ist oder sie innerhalb des Be-
triebes durchführt. Dies schließt aus, dass die BA 
beispielsweise Schulungen für die Bedienung von 
Betriebsanlagen fördert, die in anderen Unterneh-
men nicht eingesetzt werden.  

Die geplante Mindestdauer von vier Wochen für ge-
förderte Maßnahmen entspricht dem bisherigen Vor-
gehen, erscheint aber bei der geplanten Ausweitung 
der Förderung als eher kurz. Denn bei kurzen Maß-
nahmen erscheint das Risiko besonders hoch, dass 
Betriebe eine Förderung für ohnehin erforderliche 
Maßnahmen zur Qualifikationsanpassung beantra-
gen. Dies will der Gesetzgeber zwar dadurch vermei-
den, dass in geförderten Qualifizierungen Kennt-
nisse und Fähigkeiten vermittelt werden müssen, die 
über ausschließlich arbeitsplatzbezogene kurzfristige 
Anpassungsfortbildungen hinausgehen. Eine Ab-
grenzung im Einzelnen und eine entsprechende 
Kontrolle könnte in der Praxis aber problematisch 
sein.  

Eingeschränkt wird die Förderung bei Großbetrieben 
sowie Arbeitnehmern unter 45 Jahren und Nicht-
Schwerbehinderten auf Personen, deren letzter 
Berufsabschluss mindestens vier Jahre zurückliegt 
bzw. die in den vorangegangenen vier Jahren nicht 
an einer geförderten Weiterbildung teilgenommen 
haben. Auch dies erscheint grundsätzlich angemes-
sen, um Mitnahmen einzugrenzen. Jedoch wäre es 
sinnvoll, den erforderlichen Abstand zwischen ge-
förderten Maßnahmen auch an die Dauer der geför-
derten Weiterbildungen zu koppeln. Wenn die geför-
derten Maßnahmen vergleichsweise kurz sind (z.B. 
da es sich um Teilqualifikationen handelt), erscheint 
der vorgesehene Zeitabstand als sehr groß.  

Der Gesetzgeber will die Förderung nach Be-
triebsgrößen staffeln. Hier erscheint eine begriffliche 
Schärfung sinnvoll: Ein Betrieb ist eine organisatori-
sche Einheit, ein Unternehmen kann aus mehreren 
Betrieben bestehen. In den Handlungsanweisungen 
für WeGebAU legt die BA fest, dass sich die maßgeb-
liche Grenze bei den Beschäftigtenzahlen auf das Ge-
samtunternehmen bezieht, zu dem der Betrieb ge-
hört. Es erscheint sinnvoll, dass der Gesetzgeber be-
reits bei der Gesetzesverabschiedung eine entspre-
chende Präzisierung vornimmt.  

Bewertung des Antrags DIE LINKE 

Die Fraktion DIE LINKE stellt den Antrag, dass Be-
schäftigte nach dem Ende einer geförderten Weiter-
bildung für die Dauer der Weiterbildung, mindestens 
für ein Jahr, weiterbeschäftigt werden müssen. Diese 
Regelung, die der Nachbeschäftigungsfrist bei Ein-
gliederungsvereinbarungen ähnelt, hat Vor- und 
Nachteile. Einerseits vermeidet sie, dass Betriebe auf 
diesem Weg Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
den Ausstieg aus dem Unternehmen über Beitrags-
mittel ebnen. Andererseits kann sie einer geförderten 
Weiterbildung von Arbeitnehmern entgegenstehen, 
die diese aufgrund einer ansonsten drohenden Ent-
lassung gerade besonders brauchen könnten.  

Darüber hinaus fordert DIE LINKE, dass die Ar-
beitsagenturen Betriebsvereinbarungen zu Qualifi-
zierungsplänen positiv berücksichtigen, wenn sie 
über Anträge auf eine Weiterbildungsförderung ent-
scheiden. Dies würde zwar die Bedeutung von be-
trieblichen Qualifizierungsplänen stärken, in der 
Praxis wirft dies jedoch zum einen Fragen zur Ge-
wichtung unterschiedlicher Qualifizierungspläne 
auf, zum anderen würden Betriebe mit einer bereits 
höheren Weiterbildungsbeteiligung der Beschäftig-
ten besonders gefördert. Dies würde dem Grundge-
danken einer gerechteren Verteilung von Zugängen 
zu Weiterbildungen (s.o.) widersprechen.  

2.2 Ausbau der Förderung beruflicher Weiterbil-
dung von Arbeitslosen 

Gesetzentwurf 

Eine Förderung beruflicher Weiterbildung war nach 
§ 81 (1) SGB III bei Arbeitslosen mit einem Berufsab-
schluss bisher nur möglich, wenn diese notwendig 
war, um Arbeitslose beruflich einzugliedern. Der Ge-
setzentwurf der Bundesregierung erkennt die Not-
wendigkeit der Weiterbildung bei Arbeitslosen mit 
Berufsabschluss nun auch dann an, wenn durch den 
Erwerb erweiterter beruflicher Kompetenzen (Erwei-
terungsqualifizierungen) die individuelle Beschäfti-
gungsfähigkeit verbessert wird. Damit sollen die 
Agenturen für Arbeit und die Jobcenter in die Lage 
versetzt werden, nicht nur zwingende qualifikatori-
sche Anpassungen zu fördern, sondern darüber hin-
aus zusätzliche oder ergänzende berufliche Qualifi-
kationen.  

Hierin spiegelt sich wider, dass – bei im Zuge der 
Digitalisierung sich wandelnden beruflichen Anfor-
derungen – vorausschauende, zusätzliche und ergän-
zende Qualifikation die individuellen Arbeitsmarkt-
chancen erhöhen und somit das Arbeitslosigkeitsri-
siko senken können. Inwieweit durch die Anpassung 
tatsächlich mehr oder andere Weiterbildungen bei 
Arbeitslosen gefördert werden, wird zu beobachten 
sein. 

Bewertung des Antrags DIE LINKE 

DIE LINKE fordert einen Rechtsanspruch auf Weiter-
bildung für erwerbslose Erwerbsfähige nach dem 
SGB II und SGB III, wobei vorrangig ein anerkannter 
Berufsabschluss erzielt werden soll. Gleichzeitig sol-
len diese Personen einen Weiterbildungszuschuss 
erhalten, der im SGB II nicht auf die Leistungen zur 
Sicherung des Lebensunterhalts angerechnet wird 
und im SGB III eine Schlechterstellung ausschließt. 
Die Erfolgsprämien für bestandene Prüfungen nach 
§ 131a (3) SGB III sollen entfristet werden. Dies soll 
vermeiden, dass Personen die Weiterbildung vorzei-
tig abbrechen.  

Die Forderung nach einem Rechtsanspruch für Er-
werbslose auf geförderte Weiterbildung im Rahmen 
des SGB II und des SGB III ist aus Sicht des IAB 
nicht zielführend. Im Rahmen der Arbeitslosenversi-
cherung und der Grundsicherung steht die Einglie-
derung in den Arbeitsmarkt im Vordergrund. Daher 
ist es sinnvoll, Weiterbildung im Rahmen der Ar-
beitsförderung als Ermessensleistung auszugestalten, 
wobei die Notwendigkeit durch qualifizierte Ver-
mittlungsfachkräfte zu prüfen ist. Ein weitergehen-
der Rechtsanspruch für alle Erwerbspersonen, wie 
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sie im Rahmen einer möglichen Arbeitsversicherung 
diskutiert wird, setzt unter anderem eine umfas-
sende Beratungsstruktur, aber auch weitere finanzi-
elle Mittel voraus (s. auch Kapitel 3).  

Zuschüsse zu Leistungen und Prämien stellen finan-
zielle Anreize dar, die die Bereitschaft zur Weiterbil-
dung erhöhen sollen. Osiander und Dietz (2015, 
2016) evaluieren die Weiterbildungsbereitschaft von 
Arbeitslosen, indem sie von ihnen hypothetische 
Weiterbildungsszenarien bewerten lassen. Die Be-
funde weisen darauf hin, dass Erfolgsprämien wie 
auch eine hinreichende monatliche Zuzahlung zum 
Arbeitslosengeld die Bereitschaft zur Teilnahme stei-
gern könnten. Die Autoren stellen allerdings fest, 
dass monatliche Zuwendungen erst ab einer gewis-
sen Höhe positive Anreize setzen. Sie haben zudem 
den Nachteil, dass sie nicht daran geknüpft sind, 
dass die Weiterbildung auch abgeschlossen wird. 
Damit ist von einem hohen finanziellen Aufwand 
bei ungewissen Erträgen (im Sinne von Ab-
schlusszertifikaten) zu rechnen.  

Bei der Beurteilung eines Prämiensystems lassen 
sich verschiedene Kriterien heranziehen: Effekte auf 
die Zugänge, Effekte auf die Abbrüche und Effekte 
auf die Arbeitsmarktchancen im Vergleich zu einem 
System ohne Prämien. Lang und Osiander (2017) un-
tersuchen das Modellprojekt „Abschlussorientierte 
Qualifizierung mit Anreizsystem für bis 35-Jährige“, 
welches in einer Region in Ostthüringen durchge-
führt wurde. Die Zugangszahlen blieben deutlich 
hinter den Erwartungen zurück. Die Ergebnisse spre-
chen zudem dafür, dass in der Modellregion eher 
solche Personen teilnahmen, die durch eine Weiter-
bildung hohe Einkommensverluste hinnehmen müs-
sen. Sie gingen vermutlich davon aus, die Verluste 
durch die Prämien teilweise kompensieren zu kön-
nen. Ein Vergleich mit Umschulungsteilnehmern in 
einer Vergleichsregion mit ähnlichen Arbeitsmarkt-
bedingungen zeigt, dass die Abbruchquote in der Re-
gion mit finanziellen Anreizen am höchsten ausfiel – 
besonders drastisch war der Unterschied im Rechts-
kreis SGB II. Auch wenn die Implementation des 
Projekts keine kausale Evaluation ermöglicht, weisen 
die Ergebnisse darauf hin, dass ein Prämiensystem 
in der Praxis nicht notwendigerweise mit einem 
stark gesteigerten Weiterbildungsinteresse und weni-
ger Abbrüchen verbunden sein muss. Angesichts der 
überschaubaren praktischen Erfahrungen und der ge-
ringen Forschungserkenntnisse zur Wirkung von Er-
folgsprämien wäre es sinnvoll, diese nach Auslaufen 
der Befristung erst noch einmal in einer Form zu er-
proben, die kausale Folgerungen über ihre Wirksam-
keit zulässt.  

3 Weiterbildungs- und Qualifizierungsbera-
tung 

Status Quo 

Bereits jetzt ist eine Bildungsberatung von arbeitslo-
sen und beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern durch die BA möglich: Die BA hat Ju-
gendlichen und Erwachsenen, die am Arbeitsleben 
teilnehmen oder teilnehmen wollen, Berufsberatung 
anzubieten (§ 29 SGB III). Diese richtet sich nach 
dem Beratungsbedarf des Einzelnen und umfasst 
auch Beratung zu den Möglichkeiten beruflicher 

Weiterbildung (§ 30 SGB III). Die BA kann nach Be-
ginn einer Berufsausbildung oder der Aufnahme ei-
ner Arbeit weiter beraten, soweit dies für die Festi-
gung des Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnisses er-
forderlich ist (§ 31 SGB III). 

Unter dem Stichwort Lebensbegleitendende Berufs-
beratung (LBB) erarbeitet die BA aktuell ein Gesamt-
konzept zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrags zur 
beruflichen Orientierung und Beratung von Jugendli-
chen und Erwachsenen nach §§ 29 ff SGB III. LBB 
erweitert und aktualisiert das bisherige Beratungs-
spektrum. Sie umfasst eine 

 berufliche Erstberatung vor dem Erwerbsleben, 
die auf Schüler abzielt, die bald eine Ausbildung 
oder ein Studium beginnen werden. 

 Beratung zur Stabilisierung der Ausbildung / des 
Studiums von Auszubildenden / Studierenden in 
Fächern mit hohen Abbruchquoten und eine Be-
ratung zu den individuellen Arbeitsmarktchan-
cen der Auszubildenden / Studierenden beim 
Übergang in das Berufsleben. 

 berufliche Beratung im Erwerbsleben im Falle ei-
nes Wiedereinstiegs oder einer beruflichen Neu-
orientierung bei Arbeitslosen und gering Qualifi-
zierten mit häufig wechselnden kurzen Arbeits-
verhältnissen. 

Evaluationsergebnisse 

Zur Wirksamkeit einer Weiterbildungs- und Qualifi-
zierungsberatung, die sich nicht auf die berufliche 
Erstausbildung bezieht, gibt es bislang kaum wissen-
schaftliche Befunde. Schanne und Weyh (2014) ver-
gleichen Teilnehmende an der regionalen Bildungs-
beratung durch die Dresdner Bildungsbahnen mit 
nicht-teilnehmenden ähnlichen Personen aus der 
Region. Unter den Beratenen machten Arbeitslose 
und Beschäftigte ungefähr gleich große Anteile aus. 
Kurzfristig erhöhte die Beratung die Wahrscheinlich-
keit, an geförderter Weiterbildung teilzunehmen. 
Gleichzeitig nahm die Zahl der Tage in Arbeitslosig-
keit in der kurzen Frist zu, was auf Einbindungsef-
fekte hindeutet. Solche Einbindungseffekte sind 
nicht negativ zu bewerten – sie treten auf, wenn 
Teilnehmer während einer geförderter Weiterbil-
dung keinen neuen Job annehmen und deshalb zu-
nächst weniger wahrscheinlich erwerbstätig sind als 
vergleichbare Personen, die sich nicht gefördert wei-
terbilden.  

Gesetzentwurf 

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht vor, 
die Weiterbildungsberatung durch die BA zu stär-
ken. Ziel des Gesetzesentwurfs ist es, Qualifizie-
rungsbedarfe in den Betrieben offen zu legen, der Ar-
beitslosigkeit Einzelner präventiv vorzubeugen und 
die Beschäftigungsfähigkeit Einzelner zu verbessern. 
Auch erwerbsfähige Leistungsberechtigte im SGB II 
sollen die Weiterbildungsberatung durch die BA in 
Anspruch nehmen können.  

Bewertung des Gesetzentwurfes 

Bislang ist es schwierig, die Pläne der Bundesregie-
rung zu beurteilen, da zu Form und Umfang einer 
Qualifizierungs- und Weiterbildungsberatung keine 
weiteren Ausführungen vorliegen.  
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Die Pläne der Bundesregierung zur Ausweitung der 
Beratungstätigkeit der BA passen in die Diskussion 
um eine Arbeitsversicherung. Ziel einer solchen Ver-
sicherung sollte eine verstärkte, unabhängige und 
niedrigschwellige Beratung sowohl von Betrieben als 
auch von Personen sein (Kruppe 2012). Eine leicht 
zugängliche, ergebnisoffene und individuelle Wei-
terbildungsberatung könnte in der Zukunft eine im-
mer wichtigere Rolle spielen, um die individuelle 
Motivation für eine Weiterbildung zu erhöhen. Ne-
ben den jährlichen 46,8 Millionen Euro, die die Bun-
desregierung für zusätzliche Beratungsgespräche ver-
anschlagt, müssen jedoch erstens finanzielle Mittel 
hinterlegt sein, die eine unmittelbare Umsetzung des 
Beratungsergebnisses tatsächlich möglich machen. 
Zweitens müsste die Weiterbildungsberatung ver-
stärkt individuelle Kompetenzen, Stärken und Ent-
wicklungswünsche berücksichtigen. Drittens sollte 
institutionell nicht allein auf eine möglichst schnelle 
Integration in Arbeit gezielt werden (Relativierung 
des Vermittlungsvorrangs auch im SGB II). Viertens 
sollte ein wichtiges Ziel sein, bestehende soziale Un-
gleichheit im Zugang zu Weiterbildung zu reduzie-
ren (siehe zum Beispiel Kruppe 2012 und Bläschke 
et al. 2017). 

Bewertung des Antrags DIE LINKE 

Neben dem Gesetzesvorschlag der Bundesregierung 
fordert DIE LINKE für Beschäftigte, denen Arbeitslo-
sigkeit droht, einen Freistellungsanspruch für eine 
Weiterbildungsberatung.  

Zwar würde hierdurch die Bedeutung von Weiterbil-
dung stärker in den Fokus der von Arbeitslosigkeit 
Bedrohten gerückt, allerdings sind sowohl der zeitli-
che Umfang einer solchen Freistellung als auch die 
Durchsetzbarkeit eines solchen Rechtsanspruchs 
schwer einzuschätzen. Darüber hinaus sollte Weiter-
bildungsberatung verstärkt bereits präventiv und 
nicht erst im Falle drohender Arbeitslosigkeit einge-
setzt werden. 

4 Erweiterung des Schutzbereichs der Arbeitslo-
senversicherung 

4.1 Erleichterter Anspruch auf Arbeitslosengeld 

Gesetzentwurf und Bewertung 

Die Bundesregierung plant, die Rahmenfrist beim 
Arbeitslosengeld von zwei Jahren auf 30 Monate zu 
verlängern.  

Jahn und Stephan (2012) diskutieren ökonomische 
Aspekte, die teils für, teils gegen eine Verlängerung 
der Rahmenfrist sprechen. Letztendlich ist die Ge-
wichtung der Argumente eine politische Entschei-
dung. Neben ökonomischen Überlegungen sollte 
auch das Gerechtigkeitsempfinden in der Bevölke-
rung – das empirisch allerdings schwer zu fassen ist 
– Berücksichtigung finden. Kritisiert wird häufig, 
dass Personen mit unterbrochenen Erwerbsbiogra-
fien in die Arbeitslosenversicherung einzahlen, aber 
bei den aktuellen Regelungen niemals einen An-
spruch auf Versicherungsleistungen erhalten wür-
den. Auch hier lässt sich allerdings ein Gegenargu-
ment anbringen: Personen, die wiederholt gerade so 
viel arbeiten, dass sie nach Ablauf der Rahmenfrist 
für die Hälfte dieses Zeitraums einen erneuten Leis-

tungsanspruch haben, erhalten für ihre Versiche-
rungsbeiträge eine im Vergleich zu anderen Versi-
cherten überproportional hohe Rendite.  

Empirisch haben zuletzt Hofmann und Stephan 
(2015) die direkten kurzfristigen Effekte der Verän-
derungen von Rahmenfristen und Anwartschaftszei-
ten auf Basis von Individualdaten abgeschätzt. Die 
Auswertungen beruhen auf hochgerechnet 3,2 Mio. 
Personen, die im Zeitraum Oktober 2012 bis Septem-
ber 2013 ein Beschäftigungsverhältnis beendeten 
und dann mindestens einen Monat nicht beschäftigt 
waren. Mögliche Verhaltenseffekte und längerfristige 
Effekte sind in den Auswertungen nicht berücksich-
tigt. 

Eine ergänzende Auswertung auf Basis der dort ver-
wendeten Daten zeigt, dass eine Rahmenfrist von 30 
Monaten für die betrachtete Gruppe unter den ge-
troffenen Annahmen zur Folge gehabt hätte, dass zu-
sätzlich etwa 53.000 Personen einen Anspruch auf 
Arbeitslosengeld gehabt hätten, den 24.000 Personen 
auch eingelöst hätten. Die Einlösewahrscheinlichkeit 
wurde dabei individuell auf Basis der persönlichen 
Merkmale vorhergesagt. Die mittlere maximale 
Dauer des Anspruchs hätte für die zusätzlichen Be-
zieher 11 Monate betragen. Unter den Personen mit 
Anspruch wären gut 12.000 Arbeitslosengeld-II-Be-
zieher gewesen, von denen etwa die Hälfte den An-
spruch auch genutzt hätte. Dabei wäre es aber nicht 
allen gelungen, die Hilfebedürftigkeit zu verlassen. 
Denn ein Teil von ihnen hatte bereits während der 
letzten Beschäftigung mit Arbeitslosengeld II aufge-
stockt und würde dies auch bei einem Bezug von Ar-
beitslosengeld I weiter tun. Bei denjenigen, die wäh-
rend der Beschäftigung nicht aufgestockt hatten, 
kommt es auf den Haushaltskontext an, ob der Ar-
beitslosengeld-I-Bezug zur Deckung des Lebensun-
terhalts ausgereicht hätte. 

Insgesamt sind von der Verlängerung der Rahmen-
frist damit überschaubare Auswirkungen zu erwar-
ten. Dennoch ist die Entwicklung der Zahl der Ar-
beitslosengeldempfänger gut zu beobachten und zu 
gegebener Zeit zu bewerten. 

Bewertung des Antrags DIE LINKE 

DIE LINKE beantragt, die Rahmenfrist auf drei Jahre 
zu erweitern und die Anwartschaftszeit auf vier Mo-
nate zu verkürzen.  

Hofmann und Stephan (2015) kommen für den von 
ihnen betrachteten Zeitraum und unter den getroffe-
nen Annahmen zu dem Ergebnis, dass unter diesen 
Bedingungen knapp 520.000 Personen mehr einen 
Anspruch auf Arbeitslosengeld gehabt hätten, den 
210.000 Personen eingelöst hätten. Die mittlere ma-
ximale Bezugsdauer hätte fünf Monate betragen. Un-
ter den zusätzlich Anspruchsberechtigten wären 
knapp 170.000 bisherige Arbeitslosengeld-II-Emp-
fänger gewesen, von denen 85.000 den Anspruch vo-
raussichtlich auch eingelöst hätten. Sie hätten hier-
durch aber nur teilweise die Hilfebedürftigkeit ver-
lassen. Da die Analysen aber keine Verhaltenseffekte 
und längerfristigen Auswirkungen berücksichtigen, 
könnten die tatsächlichen Effekte auch höher ausfal-
len. Insgesamt scheint es sinnvoll, die Zugangsbe-
dingungen nur in kleinen Schritten zu verändern – 
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wie es der Gesetzentwurf vorsieht – und die Auswir-
kungen zu beobachten. 

4.2 Veränderungen der Bezugsdauer des Arbeitslo-
sengeldes 

Antrag DIE LINKE 

DIE LINKE beantragt unter anderem, dass Weiterbil-
dungen und Qualifizierungen die Bezugsdauer des 
Arbeitslosengeldes nicht mindern sollen. Für jedes 
Beitragsjahr, welches über die Dauer der Versiche-
rungspflicht von 24 Monaten hinausgeht, soll zudem 
ein Anspruch auf einen zusätzlichen Monat Arbeits-
losengeld entstehen. Für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, die innerhalb der Rahmenfrist min-
destens 24 Monate in einem Versicherungspflicht-
verhältnis gestanden haben, sollen Mindestansprü-
che gelten (18 Monate für über 50-jährige Erwerbs-
lose, 24 Monate für über 55-jährige Erwerbslose und 
erwerbslose Menschen mit Behinderungen, 36 Mo-
nate für über 60-jährige Erwerbslose).  

Evaluationsergebnisse  

In den Jahren 2002 bis 2004 verabschiedete die da-
malige rot-grüne Bundesregierung tiefgreifende Ar-
beitsmarktreformen. So verkürzte sie für alle Perso-
nen ab 45 Jahren, die seit Februar 2006 arbeitslos 
wurden, die maximale Bezugsdauer des Arbeitslo-
sengeldes. Diese Reform ist ein natürliches Experi-
ment, da sie nur bestimmte Altersgruppen betraf, an-
dere jedoch nicht. Lo et al. (2013) vergleichen Män-
ner, bei denen die Bezugsdauer um sechs Monate 
verkürzt wurde (Alter 45 bis 46), mit solchen, bei de-
nen sich die Bezugsdauer sich nicht veränderte (Al-
ter 40 bis 44). Empirisch zeigen sich für die Gruppe 
der vormaligen Niedriglohnbezieher (die weniger als 
zwei Drittel des Durchschnittslohns verdienten) 
kaum statistisch zuverlässige Reformeffekte. Es gibt 
nur leichte Hinweise darauf, dass sie seltener als vor 
der Reform in eine Beschäftigung außerhalb des 
Niedriglohnbereichs wechselten. Hingegen lassen 
sich für arbeitslose Männer, die vorher außerhalb 
des Niedriglohnsektors gearbeitet haben, signifikante 
Reformeffekte nachweisen. Sie wechselten signifi-
kant eher in neue Tätigkeiten innerhalb und außer-
halb des Niedriglohnbereichs, nahmen häufiger eine 
geförderte Selbständigkeit auf und zogen sich häufi-
ger aus dem Arbeitsmarkt zurück. Zugleich deuten 
die Ergebnisse darauf hin, dass sich die Beschäfti-
gungsqualität gemessen am Lohnniveau teils ver-
schlechtert haben könnte.  

Andere Studien nutzen aus, dass sich die maximale 
Bezugsdauer mit dem Alter ändert. So steigt etwa die 
Anspruchsdauer auf Arbeitslosengeld ab einem Le-
bensalter von 50 Jahren sprunghaft von zwölf auf 
15 Monate an. Andere relevante Regelungen wie zu 
Sperrzeiten oder zur Betreuung von Arbeitslosen 
durch die Vermittlungsfachkräfte verändern sich an 
dieser Altersgrenze hingegen nicht. Genau an der Al-
tersgrenze von 50 Jahren zeigt sich für den Zeitraum 
2008 bis 2011 eine sprunghafte Erhöhung der mittle-
ren Verweildauer in Arbeitslosigkeit (Schmieder und 
Trenkle 2016). Personen mit höherer Anspruchs-
dauer sind an dieser Sprungstelle ca. fünf bis zehn 
Tage länger arbeitslos. An Altersgrenzen, bei denen 
die Anspruchsdauer nicht ansteigt, zeigen sich hin-

gegen auch keine abrupten Veränderungen der Ver-
weildauer in Arbeitslosigkeit. Eine frühere Studie 
des IAB für den Zeitraum 1987 bis 2004 (Schmieder 
et al. 2012) kommt trotz der damals anderen Voraus-
setzungen (wie anderen Altersgrenzen und längeren 
erweiterten Rahmenfristen) zu ähnlichen Ergebnis-
sen.  

Die Anspruchsdauer kann sich nicht nur auf die Ver-
weildauer in Arbeitslosigkeit, sondern auch auf die 
Qualität der Arbeit – insbesondere die Wiederein-
stiegslöhne – auswirken. Auf der einen Seite kann 
eine längere Anspruchsdauer dazu führen, dass Ar-
beitslose länger suchen und damit besser zu ihnen 
passende und besser bezahlte Jobs finden. Auf der 
anderen Seite kann sie bewirken, dass Arbeitslose 
aufgrund der im Mittel zunehmenden Arbeitslosen-
dauer weniger attraktive Jobangebote erhalten. 
Schmieder et al. (2016) ermitteln, dass für Deutsch-
land der negative Effekt auf die Löhne dominiert. 
Dabei vergleichen sie die Wiedereinstiegslöhne von 
Arbeitslosen im Zeitraum 1987 und 1999, die zum 
Zeitpunkt des Eintritts in Arbeitslosigkeit zwischen 
40 und 46 Jahre alt waren. In diesem Zeitraum gab es 
an der Altersgrenze 42 einen sprunghaften Anstieg 
der Anspruchsdauer von 12 auf 18 Monate sowie an 
der Altersgrenze 44 von 18 auf 22 Monate. Ihren Er-
gebnissen nach sinkt der Lohn um etwa 0,1 Prozent 
pro Monat, um den die Anspruchsdauer steigt, und 
um 0,8 Prozent pro Monat, um den sich die Dauer in 
Arbeitslosigkeit erhöht.  

Bewertung des Antrags DIE LINKE 

Zeiten der geförderten Qualifizierung verlängern 
nach § 140 (1) Ziffer 7 SGB III die Bezugsdauer aktu-
ell um die Hälfte der in Weiterbildung verbrachten 
Zeit. Der Antrag zielt darauf ab, den Bezug von Ar-
beitslosengeld während Weiterbildungszeiten nicht 
auf die Anspruchsdauer des Arbeitslosengeldes an-
zurechnen. Dies begünstigt insbesondere Personen, 
für die der Arbeitslosengeldbezug nach einer Quali-
fizierung sonst sehr schnell enden würde. Für sie 
kann eine solche Regelung die Möglichkeit schaffen, 
nach der Weiterbildung länger nach einem passen-
den Arbeitsplatz zu suchen. Grundsätzlich setzt 
diese Regelung aber auch Anreize, den Leistungsbe-
zug möglichst lange auszuschöpfen und erst dann 
eine Weiterbildung aufzunehmen. Daher sollte eine 
solche Regelung gegebenenfalls nur bei hinreichend 
langen geplanten Weiterbildungen (zum Beispiel 
zwölf Monate) greifen und zudem voraussetzen, dass 
die Maßnahme nicht abgebrochen wurde. Um zu be-
urteilen, wie sich eine solche Änderung auf die Teil-
nahmebereitschaft, die Wahrscheinlichkeit des er-
folgreichen Abschlusses der Weiterbildung sowie 
die späteren Berufschancen auswirkt, müsste die ge-
plante Änderung zunächst bei einem begrenzten 
Teilnehmerkreis (der optimaler Weise zufällig ausge-
wählt werden würde) erprobt werden.  

Die Vorschläge der Partei DIE LINKE hätten des Wei-
teren zur Folge, dass sich anrechenbare Versiche-
rungspflichtzeiten in Zukunft nicht mehr auf die er-
weiterte Rahmenfrist beschränken sollen, sondern 
im Lebensverlauf immer längere Anspruchsdauern 
begründen können. Die oben diskutierten Evalua-
tionsergebnisse weisen allgemein darauf hin, dass 
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bei längeren Anspruchsdauern a) längere Verweil-
dauern in Arbeitslosigkeit folgen und b) nicht auto-
matisch positive Effekte auf Löhne und Beschäfti-
gungsqualität zu erwarten sind. Ist eine 50-jährige 
Person beispielsweise 32 Jahre sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigt gewesen, so könnte sie nach 
dem vorliegenden Vorschlag bis zu 47 Monate Ar-
beitslosengeld beziehen.  

Gleichzeitig fordert DIE LINKE, eine Untergrenze bei 
der Bezugsdauer einzuführen. Bei der vorgeschlage-
nen Ausgestaltung lassen sich sogenannte Drehtüref-
fekte (Wechsel zwischen Erwerbstätigkeit und Leis-
tungsbezug) nicht ausschließen. Personen ab einem 
Alter von 50 Jahren wäre es theoretisch möglich, 
zwischen zweijährigen Erwerbsphasen und einem – 
aufgrund der Mindestbezugsdauer – mindestens  
18-monatigen Arbeitslosengeldbezug (derzeit wären 
es 12 Monate) zu wechseln. Personen ab 60 Jahren 
könnten länger Arbeitslosengeld beziehen als sie zu-
vor in der letzten erweiterten Rahmenfrist erwerbstä-
tig waren. 

4.3 Abschaffung von Sperrzeiten und Sanktionen 

Bewertung des Antrags DIE LINKE 

DIE LINKE beantragt, dass Sanktionen im SGB II und 
Sperrzeiten im SGB III abgeschafft werden. 

Empirische Untersuchungen zeigen, dass Sanktionen 
bzw. Sperrzeiten die Abgangsrate aus dem Leis-
tungsbezug und die Übergangsraten in Beschäftigung 
erhöhen – sowohl ex-ante durch einen Abschre-
ckungseffekt als auch ex-post nach einer Leistungs-
kürzung (z. B. Hofmann 2012, Wolff 2014, van den 
Berg et al. 2017, Bruckmeier et al. 2018). Allerdings 
können insbesondere die Sanktionen im SGB II auch 
negative Folgen haben. So senken sie (politisch und 
rechtlich intendiert) den Lebensstandard temporär 
unter das soziokulturelle Existenzminimum. Beson-
ders stark können die Kürzungen Menschen unter 
25 Jahren und wiederholt sanktionierte Personen 
treffen, die alleine leben und nicht auf die Ressour-
cen anderer Haushaltsmitglieder zurückgreifen kön-
nen (Schreyer et al. 2013). Sanktionen können zu-
dem zur Folge haben, dass Sanktionierte oder von 
Sanktionen bedrohte Personen geringer entlohnte 
Beschäftigungsverhältnisse aufnehmen oder sich 
ganz aus dem Arbeitsmarkt zurückziehen (z.B. van 
den Berg et al. 2017). Und sie können die Beziehun-
gen zwischen Leistungsberechtigten und Integrati-
onsfachkräften in den Jobcentern belasten.  

Abraham et al. (2018) zeigen mithilfe einer Vignet-
tenstudie von Bürgerinnen und Bürgern erstens, dass 
nur ein sehr geringer Teil der von ihnen Befragten 
bei allen beschriebenen Szenarien auf eine Sanktion 
verzichten würde. Zweitens entspricht die aktuell 
deutlich strengere Sanktionierungspraxis bei Jünge-
ren sowie bei wiederholten Sanktionen nicht dem 
Gerechtigkeitsempfinden vieler Menschen. Gerade 
diese Regelungen sind aufgrund der großen Härten, 
die sie mit sich bringen können, immer wieder 
Thema kritischer Debatten. Bereits van den Berg et 
al. (2017) haben auf Basis ihrer Wirkungsanalyse 
empfohlen, die Sanktionspraxis entsprechend anzu-
passen.  

Insgesamt sprechen die Forschungsergebnisse dafür, 
Sanktionen und Sperrzeiten nicht abzuschaffen, aber 

auf eine anteilig höhere Sanktionierung von Jugend-
lichen und bei wiederholen Pflichtverletzungen zu 
verzichten. Wenn der Gesetzgeber entsprechende 
Pflichtverletzungen weiterhin stärker sanktionieren 
will, könnte er stattdessen die Sanktionsdauer ver-
längern (van den Berg et al. 2017). Dies würde den 
ökonomischen Befunden zu den Wirkungen von 
Sanktionen Rechnung tragen, gleichzeitig aber die 
Lebensbedingungen der Betroffenen weniger stark 
verschlechtern – und es wäre auch stärker mit den 
Gerechtigkeitsbewertungen von Sanktionen verein-
bar. 

5 Senkung des Beitragssatzes zur Arbeitsförde-
rung und der Sozialversicherungspauschale 

Gesetzentwurf 

Der Beitragssatz zur Arbeitsförderung soll zum 1. Ja-
nuar 2019 von 3 Prozent auf 2,6 Prozent gesenkt 
werden. Darüber hinaus soll er befristet bis Ende 
2022 um weitere 0,1 Prozentpunkte per Verordnung 
der Bundesregierung sinken. Übersteigt die Rücklage 
der BA nach der Absenkung dauerhaft 0,65 Prozent 
des BIP um einen Betrag, der mehr als 0,1 Prozent-
punkte des Beitragssatzes entspricht, soll von der 
Verordnungsermächtigung erneut Gebrauch gemacht 
werden. Gleichzeitig soll die Sozialversicherungs-
pauschale von 21 Prozent auf 20 Prozent gesenkt 
werden.  

Bewertung des Gesetzentwurfs 

Bei der Beitragssatzgestaltung ist zu beachten, dass 
die BA im Falle einer Rezession über hinreichende 
Rücklagen verfügen muss. In Krisenzeiten kommt 
der BA eine wichtige Stabilisierungsfunktion zu. Sie 
zahlt bei steigender Arbeitslosigkeit mehr Arbeitslo-
sengeld aus und stützt damit die Kaufkraft. Und sie 
finanziert ggf. Kurzarbeit, um die Auswirkungen des 
Abschwungs abzufedern. Schließlich setzt sie ver-
stärkt aktive Arbeitsmarktpolitik ein. Gerade die 
große Rezession von 2009 hat gezeigt, dass die Hand-
lungsfähigkeit der BA für die Widerstandsfähigkeit 
des Arbeitsmarkts von großer Bedeutung ist. Rückla-
gen sind deshalb sehr effiziente Investitionen, denn 
ihre Wirkung kommt zum Tragen, wenn sie am nö-
tigsten ist, nämlich in Krisenzeiten.  

Nach Berechnungen des IAB (Hausner und Weber 
2017) sollte sich eine angemessene Rücklage auf 
etwa 0,65 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) 
belaufen, damit die BA für den Krisenfall gewappnet 
ist. Dieses Ergebnis wird im Gesetzesentwurf explizit 
herangezogen. Im Jahr 2019 wird der Wert aller Vo-
raussicht nach erreicht. Deshalb ist dann eine Bei-
tragssatzsenkung in einem Umfang gerechtfertigt, der 
laufende Defizite vermeidet. Dies ist bei einer Ab-
senkung um 0,5 Prozentpunkte der Fall.  

Der Haushalt der BA wird allerdings durch höhere 
Ausgaben für Arbeitslosengeld und den verstärkten 
Einsatz aktiver Arbeitsförderung zusätzlich um mehr 
als eine Milliarde Euro belastet. Auch dann ist ein 
Haushaltsausgleich noch möglich. Dieser setzt aber 
eine weiterhin günstige Entwicklung von Wirtschaft 
und Arbeitsmarkt voraus.  

Neben dem eigentlichen Rücklagenziel ist auch der 
Mechanismus von Bedeutung, nach dem das Ziel er-
reicht werden soll (Weber 2017, 2018). Würden die 



Ausschussdrucksache 19(11)223 Ausschuss für Arbeit und Soziales 

  31 

Finanzpolster der BA im Falle einer Rezession aufge-
zehrt, wäre mit dem neuen Beitragssatz kein ange-
messener Wiederaufbau der Rücklage möglich. Zu 
beachten ist dabei: Der erfolgreiche Rücklagenaufbau 
vor und nach der großen Rezession 2009 speiste sich 
aus einer herausragenden, so kaum zu erwartenden 
Arbeitsmarktentwicklung, nicht aus tatsächlichen 
Beitragserhöhungen – und zuvor war im wiederver-
einten Deutschland ohnehin noch nie ein angemes-
sener Rücklagenaufbau gelungen. Das macht deut-
lich, dass normalerweise Beitragssatzanpassungen 
nötig sein werden, um das Rücklagenziel wieder zu 
erreichen. Es besteht allerdings das Risiko, dass eine 
zusätzliche finanzielle Belastung nach einer gerade 
erst überstandenen Rezession politisch schwer um-
setzbar wäre, zumal ein nachhaltiger Aufbau einer 
Rücklage in der Arbeitslosenversicherung kein leicht 
kommunizierbares Ziel darstellt.  

Zu empfehlen ist deshalb, sich schon vorab auf ei-
nen generellen Mechanismus zu verständigen, wie 
der Beitragssatz im Bedarfsfalle anzupassen wäre, 
um die Rücklage nach einer Rezession innerhalb von 
fünf Jahren wieder auf den Zielwert von 0,65 Pro-
zent des BIP steigen zu lassen. Dies entspricht in 
etwa dem durchschnittlichen Zeitraum zwischen 
Wirtschaftsabschwüngen in der Vergangenheit. Ak-
tuell wird die Rücklage trotz der enorm starken Ar-
beitsmarktentwicklung seit 2009 erst 2019 wieder 
das anzustrebende Niveau erreicht haben, also zehn 
Jahre nach dem Konjunktureinbruch. Insofern ist die 
befristete Senkung des Beitragssatzes um 0,1 Pro-
zentpunkte als ein erster Schritt in Richtung einer 
systematisch ausgestalteten Beitragssatzpolitik zu 
begrüßen.  

Eine Anpassung der Sozialversicherungspauschale 
an geänderte Beitragssätze ist richtig, vor allem da-
mit diese bei der Berechnung des Arbeitslosengeldes 
angemessen einbezogen werden.  

6 Entfristung der Zeitgrenze für eine sozialversi-
cherungsfreie kurzfristige Beschäftigung 

Kurzfristige Beschäftigung ist eine Form geringfügi-
ger Beschäftigung, deren maximale Dauer von längs-
tens 50 Arbeitstagen durch das Mindestlohngesetz 
zeitlich befristet auf 70 Tage erweitert wurde. Der 
Gesetzentwurf sieht eine Entfristung vor. Zu diesen 
sogenannten „kurzfristigen Mini-Jobs“ sind dem IAB 
keine wissenschaftlichen Studien bekannt. 

7 Fazit 

Der Gesetzentwurf „Qualifizierungschancen und 
Schutz in der Arbeitslosenversicherung“ sieht eine 
Weiterentwicklung der Arbeitsförderung vor. Die 
vorgesehenen gesetzlichen Änderungen sollen den 
Zugang zur Weiterbildungsförderung erleichtern und 
die Schutzfunktion der Arbeitslosenversicherung 
stärken.  

Berufliche Weiterbildung dürfte im digitalen und de-
mografischen Wandel zunehmend an Bedeutung ge-
winnen. Wichtig ist aber auch, dass die gesetzlichen 
Änderungen so umgesetzt werden, dass Fehlanreize 
möglichst vermieden werden und die intendierten 
Ziele des Gesetzes erreicht werden können. Welche 
Wirkungen eine breite Öffnung und großzügigere 
Ausgestaltung der Weiterbildungsförderung für Be-
schäftigte entfaltet, kann vorab nicht abgeschätzt 

werden. Es ist insbesondere wichtig, die Förderung 
so auszugestalten, dass eine Mitnahme der Förde-
rung begrenzt wird. Das Thema Weiterbildungsbera-
tung wird in dem Konzept nur am Rande angespro-
chen, dürfte in Zukunft aber an Bedeutung gewin-
nen.  

Von der geplanten Verlängerung der Rahmenfrist 
sind überschaubare Auswirkungen zu erwarten. Es 
erscheint sinnvoll, die Zugangsbedingungen zur Ar-
beitslosenversicherung nur in kleinen Schritten zu 
verändern – wie es der Gesetzentwurf vorsieht – und 
die Auswirkungen zunächst zu beobachten. 

Da im nächsten Jahr die anzustrebende Rücklagen-
höhe im BA-Haushalt erreicht werden wird, besteht 
finanzieller Spielraum. Bei der geplanten Beitrags-
satzsenkung um 0,5 Prozentpunkte und den deutlich 
höheren Ausgaben für Arbeitsförderung wäre ein 
ausgeglichener BA-Haushalt möglich, sofern die Ar-
beitsmarktentwicklung günstig bleibt. Für den Fall 
eines Aufzehrens der Rücklage in einer Rezession ist 
eine Systematik für Beitragssatzanpassungen zu 
empfehlen, welche die Rücklage innerhalb von fünf 
Jahren wieder auf den Zielwert hebt. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)209 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 21. November 2018 
19. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 26. November 2018,  
um 13:00 Uhr zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Chancen für Qualifizierung und für mehr Schutz 
in der Arbeitslosenversicherung (Qualifizierungschancengesetz) - BT-Drs. 19/4948 

b) Antrag der Abgeordneten Till Mansmann, Johannes Vogel (Olpe), Pascal Kober, weite-
rer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
Die 70-Tage-Regelung bei kurzfristiger Beschäftigung entfristen - BT-Drs. 19/4213 

c) Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann (Zwickau), Susanne Ferschl, Matthias 
W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Aktive und präventive Arbeitsmarktpolitik umsetzen – Qualifizierung ausweiten und Ar-
beitslosenversicherung stärken - BT-Drs. 19/5524 

Bundesagentur für Arbeit 

Zum Entwurf des Qualifizierungschancengesetzes 
nimmt die Bundesagentur für Arbeit (BA) wie folgt 
Stellung: 

I. Neuregelungen in der Weiterbildungsförderung: 

Im Rahmen des Qualifizierungschancengesetzes er-
geben sich folgende Änderungen in der Weiterbil-
dungsförderung für beschäftigte Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer. 

1. Orientierung der Förderung maßgeblich an der 
Betriebsgröße: 

 Beschäftigte in Kleinstunternehmen sowie äl-
tere und schwerbehinderte Beschäftigte erhal-
ten Lehrgangskosten in voller Höhe. 

 Beschäftigte in kleinen und mittleren Unter-
nehmen erhalten bis zu 50 Prozent und Be-
schäftigte in größeren Unternehmen bis zu 
25 Prozent der Lehrgangskosten. In diesen 
Fällen ist die Förderung an eine Kofinanzie-
rung durch den Arbeitgeber gebunden. 

2. Ausweitung der Förderung mit Arbeitsentgeltzu-
schüssen (AEZ). Arbeitsentgeltzuschüsse sollen 
auch für weiterbildungsbedingte Ausfallzeiten 
für nicht abschlussorientierte Weiterbildungen 
gewährt werden. 

3. Ausbau der Beschäftigtenförderung für diejeni-
gen, deren berufliche Tätigkeiten durch Techno-
logien ersetzt werden können oder in sonstiger 
Weise vom Strukturwandel bedroht werden oder 
die eine Weiterbildung in einem Engpassberuf 
anstreben. 

Grundsätzlich begrüßt die Bundesagentur für Arbeit 
die Neuregelung, da der Zugang zur Weiterbildungs-
förderung für Beschäftigte unabhängig von Ausbil-
dung, Lebensalter und Betriebsgröße erweitert wird 
und die Berücksichtigung von Betriebsgrößen bei der 
Förderung dazu beitragen kann, Mitnahmeeffekte zu 
minimieren. 

Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der gewach-
senen Komplexität des Förderrechts die operativen 
Aufwände in den Dienststellen zunehmen werden. 

In Ergänzung der Vorschläge des Bundesministeri-
ums für Arbeit und Soziales hat die Bundesagentur 
für Arbeit weitere Ansätze zur Stärkung der berufli-
chen Weiterbildungsförderung vorgeschlagen: 

1. Flexibilisierung der Dauer der Umschulung 
durch Abschaffung von § 180 Abs. 4 SGB III (so-
genanntes Verkürzungsgebot) - Für ungelernte 
Bewerber/-innen sollte das Förderrecht so ausge-
staltet werden, dass es möglich ist, unabhängig 
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von einem individuellen Berufsziel längere Aus-
bildungszeiten zu fördern. 

2. Finanzielle Besserstellung während abschlussori-
entierter Weiterbildung durch Einführung eines 
monatlichen „Qualifizierungsbonus“ (rechts-
kreisübergreifende „On-Top-Lösung“). 

3. Bereitstellung einer auskömmmlichen Mittelaus-
stattung (inkl. Verpflichtungsermächtigungen) 
der Jobcenter damit die  Instrumente bedarfsge-
recht auch über einen längeren Zeitraum einge-
setzt werden können. Ein separates Weiterbil-
dungsbudget im SGB II ist nicht erforderlich und 
würde die Handlungsfreiheit der Jobcenter ein-
schränken. 

4. Synchronisation des Vermittlungsvorranges im 
SGB II mit dem Vermittlungsvorrang im SGB III. 

II. Stärkung der Berufsberatung der BA; auch für 
Leistungsberechtigte nach dem SGB II 

Die Bundesagentur für Arbeit begrüßt die Impulse 
zur Stärkung der Berufsberatung. Gute Beratung und 
zielgerichtete Qualifizierung sind wesentliche Stell-
hebel für die Fachkräftesicherung in Deutschland. 

Die Bundesagentur für Arbeit befürwortet weiterhin 
die Fokussierung und Stärkung der Beratungsauf-
gabe zu beruflicher Erst- und Neuorientierung. Die 
Beratung von Arbeitslosen sowie insbesondere von 
Digitalisierung betroffenen Erwerbstätigen ist eine 
wichtige Zukunftsaufgabe. Unabhängig davon 
kommt der Beratung im regulären Integrationspro-
zess (SGB II und SGB III) eine verstärkte Bedeutung 
zu. 

Die Bundesagentur für Arbeit wird ihr bereits vor-
handenes Beratungsangebot (z. B. für Jugendliche o-
der Wiedereinsteigende) weiter ausbauen. In einem 
ersten Schritt wurde bereits die Lebensbegleitende 
Berufsberatung (LBB) vor dem Erwerbsleben einge-
führt. Die Berufsberatung im Erwerbsleben wird ak-
tuell erprobt und soll in 2020 folgen.  

Die Bundesagentur für Arbeit bewertet die Klarstel-
lung positiv, dass die Berufsberatung der Bunde-
sagentur für Arbeit auch Kundinnen und Kunden in 
der Grundsicherung für Arbeitsuchende offensteht. 
Eine gute Zusammenarbeit zwischen der Schnitt-
stelle SGB II und SGB III, wie im Gesetz gefordert, ist 
dabei obligatorisch: Wie die Zusammenarbeit vor Ort 
konstruktiv gestaltet werden kann, wird aktuell in 
der Lebensbegleitenden Berufsberatung erprobt.  

III. Erweiterter Schutz in der Arbeitslosenversi-
cherung:  

Der Gesetzesentwurf des Qualifizierungschancenge-
setzes beinhaltet folgende Änderungen, die die sozi-
ale Sicherung (im Gebiet der Arbeitslosenversiche-
rung) betreffen. Die Bundesagentur für Arbeit nimmt 
dazu im Folgenden Stellung:  

1. Artikel 1 Nr. 13: Änderung von § 142 SGB III:  

Zum 01.01.2019 soll die bis 31.07.2021 befristete 
Sonderreglung zur verkürzten Anwartschaftszeit für 
kurz befristet Beschäftigte bis zum 31.12.2022 ver-
längert werden. 

Die Verlängerung der Sonderregelung wird von der 
Bundesagentur für Arbeit kritisch gesehen. Die Son-
derregelung ist komplex und gestaltet sich in der 

Anspruchsermittlung aufwändig. Im Jahresmittel 
profitieren nur etwa 250 Personen – insbesondere 
Kunst- und Kulturschaffende – im Bundesgebiet von 
dieser Sonderregelung. Die Bundesagentur für Arbeit 
spricht sich dafür aus, den Schutz bei Arbeitslosig-
keit für die gesamte Versichertengemeinschaft zu 
verbessern, wie näher in der Bewertung zu Artikel 2 
Nr. 2, Verlängerung der Rahmenfrist, ausgeführt. Im 
Gegenzug könnte dann die Sonderregelung entfallen. 

2. Artikel 1 Nr. 14: Änderung von § 153 SGB III 

Ab 01.01.2019 sollen die pauschalen Abzüge am Be-
messungsentgelt für die Sozialversicherung von 
21 Prozent auf 20 Prozent abgesenkt werden.  

Die Senkung wird zu steigenden Ausgaben für Ar-
beitslosengeld, Berufsausbildungsbeihilfe für Ar-
beitslose und Arbeitslosengeld bei beruflicher Wei-
terbildung führen. 

3. Artikel 2 Nr. 1: Änderung § 28a SGB III:  

Der Zeitrahmen, in dem versicherungspflichtige Zei-
ten von 12 Monaten als Voraussetzung für die An-
tragspflichtversicherung vorliegen müssen, wird ent-
sprechend der Änderung der Rahmenfrist von 2 Jah-
ren auf 30 Monate erweitert. 

Es handelt sich hierbei um eine Folgeänderung ent-
sprechend der Erweiterung der Rahmenfrist. Es 
könnte aufgrund der Erweiterung des Zeitrahmens 
von 2 Jahren auf 30 Monate geringfügig mehr An-
tragspflichtversicherte geben, die zukünftig die Vo-
raussetzungen der erforderlichen Vorversicherungs-
zeit von 12 Monaten erfüllen. 

4. Artikel 2 Nr. 2: Änderung § 143 SGB III: 

Ab 01.01.2020 soll die Rahmenfrist von 2 Jahren auf 
30 Monate erweitert werden. 

Aus Sicht der Bundesagentur für Arbeit wird die 
Verlängerung der Rahmenfrist positiv bewertet. Die 
Verlängerung ist die richtige Weichenstellung, um 
den Sicherungsauftrag der Arbeitslosenversicherung 
weiter gerecht zu werden.  

Begrüßenswert bleibt allerdings eine stärkere Erwei-
terung der Rahmenfrist auf drei Jahre, um das Versi-
cherungssystem besser auf Entwicklungen auf dem 
Arbeitsmarkt auszurichten. Damit einhergehend 
könnte die Anwartschaftszeit verkürzt werden. Diese 
Änderung hätte den Vorteil, dass neben den Kunst- 
und Kulturschaffenden auch viele Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer in atypischen oder prekären 
Beschäftigungsverhältnissen in den Schutzbereich 
der Arbeitslosenversicherung gelangen könnten. Ins-
besondere diejenigen Arbeitnehmer, die auf einem 
veränderten Arbeitsmarkt zunehmend Beschäftigun-
gen mit kurzer Dauer ausüben und aufgrund von un-
terbrochenen beruflichen Werdegängen eine lücken-
hafte Versicherungsbiografie aufweisen, erfüllen der-
zeit oftmals die erforderliche Anwartschaftszeit 
nicht.  

Die Bundesagentur für Arbeit geht davon aus, dass 
die Festsetzung der Rahmenfrist von künftig 30 Mo-
naten nach demselben Prinzip erfolgt wie die bishe-
rige Jahresregelung. Insbesondere wird angenom-
men, dass § 339 SGB III mit einer tageweisen Be-
rechnung nicht angewendet wird. Zur Vermeidung 
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künftiger Auslegungsstreitigkeiten wird die Auf-
nahme einer Klarstellung in der Gesetzesbegründung 
angeregt.  

Finanzielle Auswirkung auf den Haushalt der Bun-
desagentur für Arbeit: 

Die Erweiterung der Rahmenfrist auf 30 Monate wird 
ab 2020 zu Mehrausgaben besonders beim Arbeitslo-
sengeld zwischen 140 und 180 Millionen Euro füh-
ren. 

5. Artikel 2 Nr. 3: Änderung § 147 SGB III. 

Ab 01.01.2020 wird die Rahmenfrist zur Berechnung 
der Anspruchsdauer nicht mehr um 3 Jahre, sondern 
nur noch um 30 Monate verlängert. 

Für die Berechnung der Dauer des Anspruchs auf 
Arbeitslosengeld ist dann bei einer vorgesehenen 
Rahmenfrist von 30 Monaten eine Zeitdauer von ins-
gesamt 60 Monaten maßgebend, was nach Auffas-
sung der Bundesagentur für Arbeit keine Änderung 
in der Fristfestsetzung zur gegenwärtig auf 5 Jahre 
verlängerten Rahmenfrist darstellt. Die Bundesagen-
tur für Arbeit regt bezüglich der vorgesehenen Mo-
natsregelung und § 339 SGB III ebenfalls eine Klar-
stellung in der Gesetzesbegründung an. 

6. Artikel 2 Nr. 4: Änderung des zum 01.01.2019 
neu eingeführten § 447 SGB III – Übergangsrege-
lung zur erweiterten Rahmenfrist 

Die Rahmenfrist von 30 Monaten ab 01.01.2020 fin-
det nur dann Anwendung, wenn die antragstellende 
Person nach dem 31.12.2019 in einem Versiche-
rungspflichtverhältnis gestanden hat. Ist diese Vo-
raussetzung nicht erfüllt, ist die bisherige Rechtlage 
anzuwenden (zwölf Monate Anwartschaftszeit inner-
halb zwei Jahre Rahmenfrist). 

Die Bundesagentur für Arbeit begrüßt ausdrücklich 
die Einbeziehung von verwaltungspraktischen Erwä-
gungen in den Gesetzentwurf. Bei einer reinen Stich-
tagsregelung wären ansonsten alle laufenden Fälle 
und Fälle, die zum Stichtag einen Neuanspruch er-
füllen könnten (z. B. Arbeitslosengeld-Weiterbewilli-
gungen, Nichtleistungsempfänger, SGB II-Kunden), 
rückwirkend zu identifizieren und zu überprüfen.  

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die z. B. aus 
saisonalen Gründen regelmäßig vor dem Jahreswech-
sel ihre Beschäftigung verlieren, werden erst bei der 
nächsten witterungsbedingten Ausstellung zum Jah-
reswechsel 2020/21 von der Neuregelung der erwei-
terten Rahmenfrist profitieren. 

IV. Entlastung von Beschäftigten und Arbeitge-
bern: Senkung des Beitragssatzes zur Arbeits-
förderung sowie der Sozialversicherungspau-
schale  

Die geplante Regelung hat unmittelbare Auswirkun-
gen auf den Haushalt der Bundesagentur für Arbeit, 
die nachfolgend skizziert werden. 

1. Finanzielle Auswirkungen der Beitragssatzsen-
kung: 

Die Senkung des Beitragssatzes erfolgt um 0,5 Pro-
zentpunkte (davon 0,4 gesetzlich und 0,1 befristet 
bis Ende 2022 per Rechtsverordnung).  

Die Absenkung bewirkt Mindereinnahmen von jähr-
lich rund 6 Milliarden Euro (5,9 Milliarden Euro be-
zogen auf 2019). Sie bewirkt planerisch in den künf-
tigen Haushaltsjahren einen in etwa ausgeglichenen 
Haushalt. 

Sowohl der Bundesagentur für Arbeit als auch dem 
Gesetzgeber war es bei der Beitragssatzsenkung 
wichtig, dass eine ausreichende allgemeine Rücklage 
in der Arbeitslosenversicherung bestehen bleiben 
kann, um für konjunkturelle Schwächephasen gerüs-
tet zu sein. Die Höhe der Rücklage beträgt Ende 2018 
voraussichtlich 23,5 Milliarden Euro. 

2. Absenkung der Sozialversicherungspau-
schale: 

Die Sozialversicherungspauschale ist ein Abzugsele-
ment unter anderem bei der Berechnung des Arbeits-
losengeldes und soll sich an den tatsächlichen Sozi-
alversicherungsbeiträgen orientieren. Sie ist pau-
schaliert, um Anspruchshöhen verwaltungsvereinfa-
chend ermitteln zu können. 

Die Absenkung der Sozialversicherungspauschale 
bewirkt Mehrausgaben im BA-Haushalt von 180 bis 
zu 190 Millionen Euro. Rechnerisch sind das rund 
17 Euro pro Monat und Leistungsempfänger. 

Diese Beträge sind entsprechend im Haushaltsplan 
2019 berücksichtigt. 

V. Entlastung von (Saison-) Betrieben: dauerhafte 
Beibehaltung der höheren Zeitgrenzen für eine 
sozialversicherungsfreie kurzfristige Beschäfti-
gung  

Änderung des Artikels 4 des Vierten Buches Sozial-
gesetzbuch: 

Die nach § 115 SGB IV bisher befristete Regelung zur 
Erweiterung der kurzfristigen Beschäftigung von 50 
Tagen oder 2 Monaten auf 70 Tage oder 3 Monate 
wird entfristet. Die Regelung zur Entfristung wurde 
in Artikel 4 des Gesetzentwurfs zum Qualifizierungs-
chancengesetz aufgenommen.  

Die Entfristung der Zeitgrenzen für sozialversiche-
rungsfreie, kurzfristige Beschäftigungen stellt eine 
Entlastung für Betriebe, die in besonderem Maße auf 
Saisonarbeit angewiesen sind, dar. 

Die bisher befristete Erweiterung der kurzfristigen 
Beschäftigung hat sich bewährt. 

Die Entfristung wird zu Gunsten der Wirtschaftsbe-
reiche mit hoher saisonaler Belastung begrüßt. 

Die Bundesagentur für Arbeit nimmt zum Antrag 
der FDP-Bundestagsfraktion wie folgt Stellung: 

Die derzeit befristete, sogenannte „70-Tage-Rege-
lung“ in § 115 SGB IV wird dauerhaft in die Grund-
norm des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV integriert.  

Die nach § 115 SGB IV bisher befristete Regelung zur 
Erweiterung der kurzfristigen Beschäftigung von 
50 Tagen oder 2 Monaten auf 70 Tage oder 3 Monate 
soll entfristet werden. Die entsprechende Regelung 
wurde in Artikel 4 des Gesetzentwurfs zum Qualifi-
zierungschancengesetz aufgenommen:  

Änderung des Artikels 4 des Vierten Buches Sozial-
gesetzbuch 
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In § 8 Absatz 1 Nummer 2 des Vierten Buches Sozi-
algesetzbuch – Gemeinsame Vorschriften für die So-
zialversicherung – in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 12. November 2009 (BGBl. I S. 3710, 
3973; 2011 I S. 363), das zuletzt durch … geändert 
worden ist, werden die Wörter „zwei Monate oder 
50 Arbeitstage“ durch die Wörter „drei Monate oder 
70 Arbeitstage“ ersetzt. 

Position der BA: 

Die Entfristung der Zeitgrenzen für sozialversiche-
rungsfreie, kurzfristige Beschäftigungen stellt eine 
Entlastung für Betriebe, die in besonderem Maße auf 
Saisonarbeit angewiesen sind, dar. 

Die bisher befristete Erweiterung der kurzfristigen 
Beschäftigung hat sich bewährt. 

Die Entfristung wird zu Gunsten der Wirtschaftsbe-
reiche mit hoher saisonaler Belastung begrüßt. 

Die Bundesagentur für Arbeit nimmt zu den Anträ-
gen der Bundestagsfraktion DIE LINKE wie folgt 
Stellung: 

1. Die Leistungen und den Zugang zu aktiven Leis-
tungen im Rechtskreis SGBIII und II verbessern, 
Rechtsanspruch auf Weiterbildung verankern: 

 Rechtsanspruch auf Weiterbildung (Punkt 1a 
und c) 

Die Bundesagentur für Arbeit beurteilt diesen Antrag 
kritisch. 

Aus Sicht der Bundesagentur für Arbeit ist ein 
Rechtsanspruch auf Weiterbildung nicht erforder-
lich. Bei Geringqualifizierten wird in der Beratung 
darauf hingewirkt, an Qualifizierung teilzunehmen, 
um einen Berufsabschluss zu ermöglichen und in 
nachhaltige Beschäftigung zu integrieren. Gleich-
wohl können persönliche bzw. arbeits- und/oder bil-
dungsmarktbezogene sowie sonstige Faktoren einer 
abschlussbezogenen Weiterbildung im Einzelfall ent-
gegenstehen. Demzufolge entspricht es der Förderlo-
gik des SGB III und SGB II, eine individuelle und 
passgenaue Auswahl an Förderinstrumenten zur 
nachhaltigen Integration in den Arbeitsmarkt zu tref-
fen. 

 Finanzielle Anreize während Weiterbildung 
(Punkt 1 b) 

Die Bundesagentur für Arbeit begrüßt den Antrag. 

Aus Sicht der Bundesagentur für Arbeit könnte die 
Bereitschaft, eine abschlussorientierte Weiterbildung 
aufzunehmen und erfolgreich zu absolvieren, mit 
der Ausweitung finanzieller Unterstützungsleistun-
gen erhöht werden. Mit der im Rahmen des AWStG 
(Arbeitslosenversicherungsschutz- und Weiterbil-
dungsstärkungsgesetz) erfolgten Einführung von Prä-
mien wurde ein erster Schritt in die entsprechende 
Richtung getan. Die finanzielle Besserstellung von 
Teilnehmenden bereits während abschlussorientier-
ter Weiterbildungen in Form einer zusätzlichen mo-
netären Leistung würde stärkere Anreize bieten, die 
finanzielle Durststrecke einer Weiterbildung zu 
überwinden und Liquiditätsengpässe abzumildern 
als die bisherige Prämienlösung.  

 Entfristung von Erfolgsprämien (Punkt 1 d) 

Ob und in welchem Umfang die im Rahmen des 
AWStG (Arbeitslosenversicherungsschutz- und Wei-
terbildungsstärkungsgesetz) eingeführten Prämien 
die Bereitschaft, eine abschlussorientierte Weiterbil-
dung aufzunehmen und erfolgreich zu absolvieren, 
erhöhen, kann auf Basis der bisherigen Erfahrungen 
nicht abschließend bewertet werden. Die Bunde-
sagentur für Arbeit spricht sich daher für eine Ver-
längerung der Regelung des § 131a Abs. 3 SGB III 
aus.  

2. Ergänzende Regelungen: 

 Pflicht für Arbeitgeber zur Weiterbeschäftigung 
(Punkt 2 c) 

Die Bundesagentur für Arbeit beurteilt diesen Antrag 
kritisch. 

Grundsätzlich wird eine Stärkung der Weiterbil-
dungsförderung von Beschäftigten unterstützt. Die 
hier vorgeschlagene Form birgt jedoch das Risiko, 
dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eine 
notwendige Weiterbildung versagt wird, wenn der 
Arbeitgeber zu der pauschal notwendigen Beschäfti-
gungsgarantie nicht bereit ist. 

 Mittel für pädagogisch-innovative Lernkonzepte 
für spezielle Personengruppen, insbesondere 
funktionale Analphabeten und Migrant*innen 
ohne gute Deutschkenntnisse (Punkt 2 d) 

Die mit dem AWStG eingeführten Maßnahmen zur 
Förderung von Grundkompetenzen sollen Gering-
qualifizierte mit entsprechendem Förderbedarf zur 
Teilnahme an einer abschlussorientierten Qualifizie-
rung befähigen. Die Alphabetisierung funktionaler 
Analphabeten fällt dagegen ebenso wie der Erwerb 
von (berufsbezogenen) Sprachkenntnissen nicht in 
den originären Zuständigkeitsbereich der Bunde-
sagentur für Arbeit. Hierfür stehen die Angebote der 
Länder sowie des Bundesamts für Migration und 
Flüchtlinge vorrangig zur Verfügung. 

3. Stärkung der Arbeitslosenversicherung 

 Erweiterung der Rahmenfrist nach § 143 SGB III 
(Punkt 3b) von zwei auf drei Jahre 

Die Bundesagentur für Arbeit begrüßt den Antrag.  

Die Bundesagentur für Arbeit hat sich bereits wie-
derholt für eine Verlängerung der Rahmenfrist von 
zwei auf drei Jahre ausgesprochen, um das Versiche-
rungssystem besser an Entwicklungen auf dem Ar-
beitsmarkt auszurichten. Diese Änderung hätte den 
Vorteil, dass viele Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer in atypischen oder prekären Beschäftigungs-
verhältnissen in den Schutzbereich der Arbeitslosen-
versicherung gelangen könnten. Insbesondere dieje-
nigen Arbeitnehmer, die auf einem veränderten Ar-
beitsmarkt zunehmend Beschäftigungen mit kurzer 
Dauer ausüben und aufgrund von unterbrochenen 
beruflichen Werdegängen eine lückenhafte Versiche-
rungsbiografie aufweisen, erfüllen derzeit oftmals 
die erforderliche Anwartschaftszeit nicht. Die Son-
derregelung für kurzfristig Beschäftigte könnte ent-
fallen.  
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Die mit dem Qualifizierungschancengesetz beabsich-
tigte Verlängerung auf 30 Monate ist eine richtige 
Weichenstellung. Die Einbeziehung von verwal-
tungspraktischen Erwägungen, indem die Neurege-
lung der Rahmenfrist nur auf Neufälle anzuwenden 
ist und eine Überprüfung der Bestandsfälle unter-
bleiben kann, wird ausdrücklich begrüßt. 

 Erweiterung der Dauer des Anspruchs gem. 
§ 147 Absatz 2 (Punkt 3 c) 

Die Bundesagentur für Arbeit beurteilt diesen Antrag 
kritisch. 

Die Herabsetzung der zur Erfüllung der Anwart-
schaftszeit erforderlichen Mindestversicherungszeit 
verstärkt die Auswirkungen der verlängerten Rah-
menfrist, indem weitere Personen in das Versiche-
rungs- und Leistungssystem der Arbeitsförderung 
einbezogen werden. 

Der Antrag der Bundestagsfraktion DIE LINKE bein-
haltet, dass nach Versicherungsverhältnissen ab ei-
ner Dauer von vier Monaten ein Anspruch auf Ar-
beitslosengeld bei Arbeitslosigkeit für zwei Monate 
besteht. Bei dieser Fallkonstellation könnte bereits 
nach zwei Monaten ein Trägerwechsel erforderlich 
werden, der geänderte Zuständigkeiten nach sich 
zieht. Insbesondere Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer mit Beschäftigungsverhältnissen von kurzer 
Dauer wären durch ständig wechselnde Zuständig-
keiten und damit auch Ansprechpartner belastet. 

Ferner wären auch weitreichende Änderungen im 
Leistungsrecht Konsequenzen aus diesem Ände-
rungsvorschlag.  

Die Bundesagentur für Arbeit weist darauf hin, dass 
eine gleichzeitige Erweiterung der Rahmenfrist und 
Reduzierung der Anwartschaftszeit im geforderten 
Umfang hohe Ausgaben für Arbeitslosengeld und für 
die aktive Arbeitsförderung verursachen würden. Es 
ist jedoch davon auszugehen, dass nicht alle An-
spruchsberechtigten ihren vollen Anspruch (wenn 
überhaupt) ausnutzen. Daher werden die Maximal-
kosten voraussichtlich niedriger ausfallen. 

Entlastende Effekte wären für die Grundsicherung 
von Arbeitssuchenden (SGB II) zu erwarten. 

Die Agenturen für Arbeit und deren sachbearbei-
tende Stellen werden durch den zu erwartenden An-
stieg der Zahl der Anspruchsberechtigten stärker be-
lastet. Das Antrags- und Anfragevolumen erhöht 
sich, die hinzukommenden Leistungsberechtigten 
müssen in den Arbeitsagenturen betreut werden 
(Ressourceneinsatz). Für die quantitativ noch näher 
zu untersuchende Mehrbelastung wäre eine adä-
quate Personal- und Sachausstattung erforderlich, 
um dem Risiko, dass die vorhandenen Kapazitäten 
überfordert werden, wirksam entgegen zu treten.  

 Zeiten der Qualifizierung und Weiterbildung bis 
zu einer Dauer von 24 Monaten mindern nicht 
die Anspruchsdauer des Arbeitslosengeldbezu-
ges. (Punkt 3c) 

Die Bundesagentur für Arbeit beurteilt diesen Antrag 
kritisch. 

Der Vorschlag erweitert den Bestandsschutz für 
Restansprüche auf Arbeitslosengeld nach Abschluss 
einer Maßnahme.  

Der Vorschlag sichert den vor Beginn der Maßnahme 
vorhandenen Anspruch stärker als bisher und garan-
tiert eine Restanspruchsdauer auf Arbeitslosengeld, 
die der vor Beginn der Weiterbildungsmaßnahme 
entspricht. 

Arbeitslosengeld ist im SGB III als eine Versiche-
rungsleistung auf Zeit angelegt, die verbraucht wird. 
Der Bezug von Arbeitslosengeld ohne Minderung der 
verbrauchten Zeiten des Bezuges wäre systemfremd 
und birgt das Risiko von Mitnahmeeffekten. 

Die Ausgaben für Arbeitslosengeld würden deutlich 
ansteigen. 

Die Entwicklung einer nationalen Weiterbildungs-
strategie und damit einhergehende finanzielle An-
reize für die Weiterbildung sind nach dem Koaliti-
onsvertrag der Bundesregierung ein Schwerpunkt 
der Arbeitsmarktpolitik. Die Bundesagentur für Ar-
beit begrüßt es, die Weiterbildungsförderung auf ge-
setzlicher Ebene noch stärker in den Fokus zu neh-
men, um dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken. 

 Erweiterung der Anspruchsdauer auf Arbeitslo-
sengeld (um je einen Monat) für jedes Beitrags-
jahr, welches die Dauer der Versicherungspflicht 
von 24 Monaten übersteigt (Punkt 3 c)  

Die Bundesagentur für Arbeit beurteilt diesen Antrag 
kritisch. 

Die Aufgabe eines einheitlichen Verhältnisses zwi-
schen Dauer der Versicherungspflichtverhältnisse 
und Anspruchsdauer wird durch die Bundesagentur 
für Arbeit kritisch beurteilt. 

Der Vorschlag erweitert die Anspruchsdauer über 
die bisher maßgebliche Höchstanspruchsdauer: Für 
jeweils ein Jahr eines Versicherungspflichtverhält-
nisses würde die Anspruchsdauer um jeweils einen 
Monat erhöht. 

Der Vorschlag weicht von dem Prinzip der An-
spruchsdauerermittlung nach § 147 Abs. 2 SGB III 
ab, wonach Arbeitslose jeweils zwei Monate in ei-
nem Versicherungspflichtverhältnis für jeden Monat 
Anspruch auf Arbeitslosengeld stehen müssen (Ver-
hältnis 2:1). Das Prinzip 2:1 ist verständlich und hat 
sich bewährt.  

 Mindestansprüche auf Arbeitslosengeld für äl-
tere Arbeitnehmer (Punkt 3 c):  

Die Bundesagentur für Arbeit beurteilt diesen Antrag 
kritisch. 

Die Dauer des Anspruchs auf Arbeitslosengeld rich-
tet sich nach der Dauer der Versicherungspflichtver-
hältnisse innerhalb der Rahmenfrist und dem Le-
bensalter, das Arbeitslose bei der Entstehung des 
Anspruchs vollendet haben. Die Einführung einer 
Mindestanspruchsdauer auf Arbeitslosengeld für 
über 50-Jährige Arbeitslose ohne gleichzeitige Erhö-
hung der dafür erforderlichen Versicherungspflicht-
verhältnisse im Vergleich zu unter 50-Jährigen Ar-
beitslosen und Menschen mit Behinderungen unab-
hängig vom Lebensalter weicht davon ab. 

Unter dem Gesichtspunkt der Beitragsäquivalenz 
wurde die mögliche Anspruchsdauer der Arbeitslo-
sen abhängig vom Lebensalter bereits mehrfach ge-
ändert. Dabei wurde jeweils das Prinzip eingehalten, 
dass eine längere Anspruchsdauer bei Vollendung 
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eines bestimmten Lebensalters immer auch von ei-
ner jeweils längeren Dauer von Versicherungs-
pflichtverhältnissen im Verhältnis 1:2 abhängig war. 

 Anpassung der Bezugsdauer des Teilarbeitslo-
sengeldes gemäß § 162 Absatz 2 Ziffer 3 SGB III 
an die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes ge-
mäß § 147 SGB III (Punkt 3 c)   

Die Bundesagentur für Arbeit beurteilt diesen Antrag 
kritisch. 

Die vom Gesetzgeber festgelegte Anspruchsdauer 
von sechs Monaten wird von der Bundesagentur für 
Arbeit als angemessene Zeit angesehen, in der die 
Teilarbeitslosigkeit beendet werden kann. Für die 
Zeit darüber hinaus ist davon auszugehen, dass es 
keine entsprechenden Beschäftigungen auf dem in 
Frage kommenden Arbeitsmarkt gibt. Insbesondere 
ist dabei auch zu berücksichtigen, dass für Teilar-
beitslose geringere Anforderungen an die Zumutbar-
keit gestellt werden, weil nur solche Beschäftigun-
gen und Teilnahmen an Bildungsmaßnahmen zu-
mutbar sind, die in Einklang mit der weiter ausgeüb-
ten Beschäftigung bzw. den weiter ausgeübten Be-
schäftigungen stehen.  

Ferner kann bei einer längeren Anspruchsdauer 
nicht ausgeschlossen werden, dass Teilarbeitslose 
mit dem Teilarbeitslosengeld und dem Arbeitsent-
gelt der verbleibenden Beschäftigung(en) unverhält-
nismäßig bessergestellt werden könnten, als Vollar-
beitslose, weil mehr als 60 Prozent bzw. 67 Prozent 
der Gesamtnettoentgelte im Gegensatz zu Vollar-
beitslosen bezogen werden.  

Im Übrigen werden bei Eintritt von Vollarbeitslosig-
keit die Versicherungsverhältnisse, die zur Begrün-
dung des Teilarbeitslosengeldes dienten, auch zur 
Begründung des Anspruchs auf Vollarbeitslosengeld 
herangezogen. Hier werden die Versicherungs-
pflichtverhältnisse in der auf fünf Jahre erweiterten 
Rahmenfrist und das Lebensalter für eine höhere An-
spruchsdauer berücksichtigt. Das Vollarbeitslosen-
geld wird zwar wegen des Bezuges von Teilarbeitslo-
sengeld mit geminderter Anspruchsdauer geleistet, 
dennoch führt die Beitragsleistung zur Begründung 
beider Ansprüche und ist nicht bereits mit dem Erlö-
schen des Teilarbeitslosengeldes vollständig ver-
braucht.  

 Abschaffung von Sanktionen und Sperrzeiten 
(Punkt 3 d) 

Die Bundesagentur für Arbeit beurteilt diesen Antrag 
kritisch.  

Die Arbeitslosenversicherung wurde bewusst als ein 
System der Risikoversicherung ausgestaltet.  

Während beim reinen Versicherungsprinzip ein ver-
sicherungswidriges Verhalten grundsätzlich zum 
vollständigen Erlöschen des Versicherungsschutzes 

führt, bedeuten Sperrzeiten nur anteilige, abgestufte 
Einbußen des erworbenen Anspruchs. 

Ein gänzlicher Verzicht auf Berücksichtigung versi-
cherungswidrigen Verhaltens würde auf dem Rü-
cken der Versichertengemeinschaft ausgetragen.  

Die steuerfinanzierte Grundsicherung für Arbeitsu-
chende basiert auf dem Grundsatz des Förderns und 
Forderns. Jeder Hilfebedürftige ist daher gesetzlich 
verpflichtet – im Rahmen der gesetzlichen Zumut-
barkeitsregeln – alles zu tun, um die Hilfebedürftig-
keit zu verringern oder zu überwinden. Sanktionen 
sind entsprechend des gesetzgeberischen Auftrags 
ein notwendiger Teil des Prinzips „Fördern und For-
dern“. Eine Abweichung davon führt zu Fehlanrei-
zen. 

Der dienstleistungsorientierten Zusammenarbeit der 
Jobcenter mit den Kundinnen und Kunden liegt die 
gesetzliche Grundlage des Forderns (§ 2 SGB II) und 
Förderns (§ 14 SGB II) zugrunde. Bis auf bestimmte 
Ausnahmetatbestände ist für Leistungsberechtigte im 
SGB II grundsätzlich jede Arbeit zumutbar (§ 10 
SGB II). Entsprechend § 31 (1) SGB II werden 
Pflichtverletzungen mit einer Sanktion belegt, sofern 
keine wichtigen Gründe vorliegen. Im Rahmen des 
Integrationsprozesses wird die fachliche und persön-
liche Eignung der Leistungsberechtigten bei der Ein-
gliederung in Arbeit berücksichtigt. 

4. Regelungen für eine unabhängige Begleitfor-
schung:  

Zu diesem Punkt erfolgt keine Stellungnahme Bun-
desagentur für Arbeit. 

5. Streichung der Ausnahmeregelung zum Min-
destlohngesetz 

Die Bundesagentur für Arbeit begrüßt den Antrag. 

Die Bundesagentur für Arbeit hat in den Agenturen 
für Arbeit sowie Jobcentern in gemeinsamer Einrich-
tung sichergestellt, dass die Ausnahmeregelungen 
zum Mindestlohngesetz im Beratungs- und Vermitt-
lungsprozess berücksichtigt werden. Der Bunde-
sagentur für Arbeit obliegt die Ausstellung der „Be-
scheinigungen zum Vorliegen der Langzeitarbeitslo-
sigkeit im Kontext Mindestlohn“. Diese Bescheini-
gungen werden auf Kundenwunsch ausgestellt. Die 
Inanspruchnahme ist verhalten. Von August 2015 
bis Oktober 2018 wurden bundesweit 4.700 Beschei-
nigungen erstellt. Die Ausstellung einer Bescheini-
gung ist nicht gleichzusetzen mit dem Zustandekom-
men eines Anstellungsverhältnisses unterhalb des 
Mindestlohnes. Hierzu liegen der Bundesagentur für 
Arbeit keine Informationen vor. 

Vor dem Hintergrund der geringen Inanspruch-
nahme gepaart mit Überlegungen zum Bürokratieab-
bau begrüßt die Bundesagentur für Arbeit Überle-
gungen zur Streichung der Ausnahmeregelungen 
zum Mindestlohngesetz. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)213 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 22. November 2018 
19. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 26. November 2018,  
um 13:00 Uhr zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Chancen für Qualifizierung und für mehr Schutz 
in der Arbeitslosenversicherung (Qualifizierungschancengesetz) - BT-Drs. 19/4948 

b) Antrag der Abgeordneten Till Mansmann, Johannes Vogel (Olpe), Pascal Kober, weite-
rer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
Die 70-Tage-Regelung bei kurzfristiger Beschäftigung entfristen - BT-Drs. 19/4213 

c) Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann (Zwickau), Susanne Ferschl, Matthias 
W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Aktive und präventive Arbeitsmarktpolitik umsetzen – Qualifizierung ausweiten und Ar-
beitslosenversicherung stärken - BT-Drs. 19/5524 

IG Metall 

Allgemein: 

Die folgenden Anmerkungen verstehen sich ergän-
zend zur Stellungnahme des DGB vom 15. November 
2018.  

Der Gesetzentwurf weitet die Möglichkeiten der ar-
beitsmarktpolitischen Förderung deutlich aus. Bis-
her ist die Förderung der Weiterbildung von Be-
schäftigten durch die Bundesagentur für Arbeit auf 
ältere, sowie gering- bzw. unqualifizierte Beschäf-
tigte und Beschäftigte in KMU beschränkt (soge-
nanntes WeGebAU-Programm). Eine Förderung von 
qualifizierten Facharbeitern in größeren Betrieben ist 
nicht möglich. Künftig soll Beschäftigten, nun unab-
hängig von Qualifikation, Lebensalter und Be-
triebsgröße, Zugang zur Weiterbildungsförderung er-
öffnet werden, wenn sie als Folge des digitalen 
Strukturwandels Weiterbildungsbedarf haben oder 
in sonstiger Weise von Strukturwandel betroffen 
sind. Zudem wird die Weiterbildungsberatung der 
BA bundesweit ausgeweitet. Das ist ein Meilenstein, 
den wir begrüßen. 

Qualifizierung für die Transformation wird im nach-
haltigen Sinne dann wirksam, wenn sie als sozial-
partnerschaftlicher und idealerweise als betriebsna-
her Prozess gestaltet wird. Nur wenn die betriebli-

chen Ressourcen genutzt werden, können persönli-
che berufliche Entwicklung, betriebliche Perspekti-
ven, Anforderungen des Arbeitsmarkts und breite 
Teilhabe aller Beschäftigtengruppen realisiert und in 
Einklang gebracht werden. Daher gilt es, die Nut-
zung dieser Ressourcen systematisch zu unterstützen 
und hierfür gesetzliche Regelungen im Qualifizie-
rungschancengesetz und weiteren Gesetzen zu ver-
ankern. 

Im Einzelnen:  

1. Die Förderung umfasst die Lehrgangskosten sowie 
einen Zuschuss zum Arbeitsentgelt. Es muss aber 
auch jeweils eine Arbeitgeberbeteiligung geben. Die 
Höhe der Förderung ist im Wesentlichen nach der 
Betriebsgröße gestaffelt. Sie beträgt beim Arbeitsent-
geltzuschuss zwischen 75 (bei weniger als zehn Be-
schäftigten) und 25 Prozent (bei 250 Beschäftigten o-
der mehr); bei den Lehrgangskosten zwischen 
25 und 50 Prozent, in sehr kleinen Betrieben, für äl-
tere Arbeitnehmer/innen und für Schwerbehinderte 
können sie sogar komplett übernommen werden. Ge-
nerell ist eine Arbeitgeberbeteiligung richtig.  

2. Die Förderung ist eine „kann“-Regelung. Zu prü-
fen wäre, ob Beschäftigte generell einen Rechtsan-
spruch auf Weiterbildung und entsprechend dann 
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auch auf die Weiterbildungsförderung erhalten soll-
ten.  

3. Es sollen nur Maßnahmen gefördert werden, die 
mehr als vier Wochen dauern. Das ist im Grundsatz 
zu begrüßen, weil die Transformationen nachhaltige 
Qualifizierungen erfordert.  

4. Es soll gefördert werden können, wenn die Aus-
bildung bzw. die letzte öffentlich geförderte Weiter-
bildung mindestens vier Jahre zurückliegt. Für Maß-
nahmen, die nach dem Aufstiegsfortbildungsförde-
rungsgesetz („Meister-BaföG“) gefördert werden kön-
nen, soll die neue BA-Förderung nicht greifen, weil 
es dafür eine eigene Förderung gibt. Damit sind ins-
besondere Meister, Fachwirt und Techniker-Fortbil-
dungen außen vor. Das Regelungssystem für die Auf-
stiegsfortbildungsförderung ist allerdings ein ganz 
anderes – und gerade im Bereich des Ersatzes für 
wegfallendes Arbeitsentgelt völlig unzureichend.  

5. Eine Beteiligung der Betriebsräte am Prozess der 
Förderung ist unabdingbar – auch um sicherzustel-
len, dass die neuen Fördermöglichkeiten wirklich 
genutzt werden. Hierzu unterbreitet die IG Metall in 
der Anlage 1 einen Vorschlag, der die Förderung für 
Betriebe attraktiver macht, in denen sich die Be-
triebsparteien auf Qualifizierungsbedarf und Pla-
nung verständigt haben.   

Anlage 1 

Vorschlag der IG Metall zur Einbeziehung der Be-
triebsparteien im Rahmen der Weiterbildungsförde-
rung für Beschäftigte nach dem Entwurf eines Qua-
lifizierungschancengesetzes 

Der Gesetzentwurf ist in der Analyse der arbeits-
markt- und bildungspolitischen Herausforderungen 
sehr treffend und entwickelt richtig das arbeits-
marktpolitische Instrumentarium zur beruflichen 
Neuorientierung weiter, indem allgemein allen Be-
schäftigten, deren Tätigkeit durch den digitalen 
Wandel wegfällt, oder sich deutlich verändert, die 
Chance auf eine berufsqualifizierende Neuorientie-
rung gegeben wird. 

Und dies im bestehenden Beschäftigungsverhältnis 
und nicht erst bei Bedrohung durch Arbeitslosigkeit 
– so die heutige Logik des SGB III/ in der Arbeits-
marktpolitik. 

Die Bewertung der Erfahrung mit dem bisherigen 
Wegebau-Programm verweist aber auf einen ent-
scheidenden Mangel: Die nicht vorgesehene Einbin-
dung der Sozialpartner. 

Qualifizierung für die Transformation wird im nach-
haltigen Sinne dann wirksam, wenn sie als sozial-
partnerschaftlicher und idealerweise als betriebsna-
her Prozess gestaltet wird. Denn die Betriebsparteien 
verfügen gemeinsam in der Regel über sehr gute 
Kenntnisse, wie sich der Wandel im jeweiligen Be-
trieb konkret auswirkt, welche Weichenstellungen 
getroffen werden müssen, um ihn erfolgreich zu be-
wältigen, und was die Beschäftigten an Qualifizie-
rung brauchen, um ihre bisherigen Tätigkeiten unter 
veränderten Bedingungen ausüben oder neue über-
nehmen zu können. Größere Betriebe verfügen zu-
dem häufig über gut ausgestatte Lernwerkstätten, in 
denen die Beschäftigten auf dem neuesten Stand der 
Technik qualifiziert werden können. 

Nur wenn diese betrieblichen Ressourcen genutzt 
werden, können persönliche berufliche Entwick-
lung, betriebliche Perspektiven, Anforderungen des 
Arbeitsmarkts und breite Teilhabe aller Beschäftig-
tengruppen realisiert und in Einklang gebracht wer-
den. Die IG Metall sieht darin einen essentiellen Bei-
trag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.  

Sozialpartnerschaftlich getragene/gestaltete Qualifi-
zierungsprozesse sind immer aufwändiger, aber we-
sentlich wirksamer und nachhaltiger. Deshalb soll-
ten sie im Zuge der gegenwärtigen begrüßenswerten 
Neuorientierung des BMAS als Grundelement veran-
kert werden.  

Die Stärke der sozialpartnerschaftlich gestalteten 
Qualifizierungsprozesse ist die bestmögliche Verbin-
dung von individueller beruflicher Entwicklung, be-
trieblichen Innovationsprozessen und verbindlicher 
Umsetzung. In diesen Fällen empfehlen wir drin-
gend, geförderte Qualifizierungsprozesse auch im 
Betrieb zuzulassen.  

Nicht nachvollziehbar ist der Ausschluss der Nut-
zung der betrieblichen Ausbildungs-kapazitäten für 
die Weiterbildung. Dies verweist auf den privaten 
Weiterbildungsmarkt, dessen Intransparenz über 
Qualität und Inhalte im hohen Maße Mitnahmeef-
fekte durch die Weiterbildungsträger befürchten 
lässt, deren Interesse zu oft nicht allein in der beruf-
lichen Perspektive der Beschäftigten liegt und ihnen 
zudem das Wissen über Kompetenz-anforderungen 
der Praxis fehlt. 

Konkret zu 1.-4. 

Neben der Förderung von Einzelmaßnahmen sollte 
die Förderung daher um Maßnahmenpakte erweitert 
werden, die durch die betrieblichen Sozialpartner 
unter Hinzuziehung der Bundesagentur für Arbeit 
vereinbart werden. In diesen Fällen kann und sollte 
auch zur Förderung der Wirksamkeit der Maßnah-
men der Entwurf in drei Punkten verändert werden:  

1. Eine Weiterbildung zu einem zertifizierten 
Berufsabschluss sollte nicht zwingend außerhalb 
des Betriebes durchzuführen sein. Dies mag zur 
Verhinderung von Mitnahmeeffekten bei Einzel-
maßnahmen sinnvoll sein. Die Nutzung der be-
trieblichen Ausbildungskapazitäten macht für 
die Qualität der Ausbildung in vielen Fällen 
Sinn, da sie in Angebot und Qualität den ge-
winnorientierten Geschäftsmodellen der privaten 
Weiterbildungsanbieter überlegen sind. Daher ist 
diese Begrenzung im Gesetzentwurf nicht be-
gründet. Eine Förderung der Kosten der Maß-
nahme sollte aber für diesen Teil der Ausbildung 
ausgeschlossen sein. 

2. Auch der Ausschluss einer Förderung, soweit die 
Maßnahme nach dem Aufstiegsförderungsgesetz 
vom Grunde her förderfähig ist, wie es im Refe-
rentenentwurf vorgesehen ist, sollte für diesen 
Fall nicht gelten. Eine Vereinbarung zur rechtzei-
tigen beruflichen Neuorientierung für bestimmte 
Beschäftigtengruppen sollte auch eine Ausbil-
dung etwa zum Erwerb eines neuen Berufsab-
schlusses oder eines zertifizierten Fortbildungs-
abschlusses ermöglichen. Eine solche Förderung 
wäre nicht möglich, da sie ohne Zweifel auch 
durch das Aufstiegsförderungsgesetz förderfähig 
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wäre. Dies widerspricht aber der sinnvollen Lo-
gik, berufliche Neuorientierung durch die ge-
meinsame Anstrengung von Beschäftigten, Ar-
beitgeber und öffentlichen Mitteln zu fördern, 
und auch Berufstätigen ohne Ausstieg aus der 
Beschäftigung und einer damit verbundenen 
massiven Entgeltreduzierung zu ermöglichen. 

3. Die Förderung der Weiterbildung sollte da, wo 
sich die Betriebsparteien auf Weiterbildungsbe-
darf und Qualifizierungspläne verständigt haben, 
attraktiver gemacht werden, indem die Förders-
ätze für die Lehrgangskosten und die Zuschüsse 
zum berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelt ge-
staffelt nach Betriebsgröße erhöht werden. 

Umsetzung: 

§ 82 sollten um einen weiteren Absatz erweitert wer-
den: 

§ 82 Abs. 5 

Wenn 

1. in Beratungen zwischen Arbeitgeber und Betriebs-
rat festgestellt wurde, dass sich aufgrund der Verän-
derung von Produkten und Dienstleistungen, oder 
der Reorganisation von Prozessketten und Arbeitsab-
läufen die Qualifikation einer Anzahl von Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern grundlegend än-
dern muss, da ohne eine berufliche Neuorientierung 

durch den Erwerb zusätzlicher oder anderer berufli-
cher Qualifikation eine Weiterbeschäftigung gefähr-
det ist. 

2. und die Betriebsparteien unter Hinzuziehung der 
Bundesagentur für Arbeit einen Qualifizierungsplan 
vereinbart haben, der die derzeit in diesen Funktio-
nen beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer sowie die erforderlichen Qualifizierungs-
maßnahmen benennt, erfolgt eine Förderung dieser 
Beschäftigten, ohne dass es einer Einzelbeantragung 
bedarf. §81 Abs. 4 entfällt. 

3. Weiter gilt in diesem Fall: 

- §82 (1) Nr. 4 entfällt.  

- § 22 Absatz 1a und §16 Absatz 2neu entfällt. 
Dagegen wird geregelt, dass Leistungen nach § 82 
nur erbracht werden können, wenn die berufliche 
Weiterbildung nicht gleichzeitig im Rahmen des 
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes gefördert 
wird. 

- § 82 Absatz 3: Die Zuschüsse für Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer können in Betrieben 
mit weniger als 10 Beschäftigten in der Höhe von bis 
zu 100 Prozent, in Betrieben mit zehn und mehr Be-
schäftigten in der Höhe von bis zu 75 Prozent, in Be-
trieben mit mehr als 250 Beschäftigten in der Höhe 
bis zu 50 Prozent des berücksichtigungsfähigen Ar-
beitsentgelts nach § 82 (3) Satz 2 und 3 erbracht wer-
den. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)217 
Ausschuss für 

Arbeit und Soziales 23. November 2018 

19. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 26. November 2018,  
um 13:00 Uhr zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Chancen für Qualifizierung und für mehr Schutz 
in der Arbeitslosenversicherung (Qualifizierungschancengesetz) - BT-Drs. 19/4948 

b) Antrag der Abgeordneten Till Mansmann, Johannes Vogel (Olpe), Pascal Kober, weite-
rer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
Die 70-Tage-Regelung bei kurzfristiger Beschäftigung entfristen - BT-Drs. 19/4213 

c) Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann (Zwickau), Susanne Ferschl, Matthias 
W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Aktive und präventive Arbeitsmarktpolitik umsetzen – Qualifizierung ausweiten und Ar-
beitslosenversicherung stärken - BT-Drs. 19/5524 

Prof. Dr. Stephan Rixen, Bayreuth 

zu Art. 4c (Änderung des Tarifvertragsgesetzes) 
nehme ich aus verfassungsrechtlicher Sicht wie folgt 
Stellung:  

(1) § 4a Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 des Tarifvertrags-
gesetzes (TVG) setzt die Vorgaben des BVerfG in 
überzeugender Weise um.  Die Koalitionsfreiheit 
von Mehrheits- und Minderheitsgewerkschaften 
wird gleichermaßen durch diese Vorschrift ge-
schützt. 

Das BVerfG (Urt. v. 11. 7. 2017, BVerfGE 146, 71) hat 
dem Gesetzgeber aufgegeben sicherzustellen, dass es 
„Vorkehrungen“ gibt, „die strukturell darauf hinwir-
ken, dass die Interessen der von der Verdrängung be-
troffenen Berufsgruppe im Tarifvertrag der Mehr-
heitsgewerkschaft wirksam berücksichtigt werden“ 
(Rn. 203 a.E.; s. auch Rn. 215 sowie Tenor zu 3.: 
„ernsthaft und wirksam“).  

Strukturelle Vorkehrungen sind solche, die nicht 
bloß im Einzelfall oder ad hoc ins Werk gesetzt wer-
den. Sie müssen zudem „hinwirken“; das bedeutet, 
dass die Interessen der von der Verdrängung be-
troffenen Berufsgruppe wirksam, also effektiv, be-
rücksichtigt werden (das Wort „ernsthaft“ verdeut-
licht nur, dass keine scheineffektiven Maßnahmen 
installiert werden dürfen, insofern wird der im Wort 

„wirksam“ bereits enthaltene Sinn nur akzentuiert). 
„Hinwirken“ ist etwas anderes als sicherstellen oder 
gewährleisten bzw. garantieren. „Berücksichtigen“ 
ist weniger als strikt beachten bzw. durchsetzen und 
mehr als nur In-Erwägung-ziehen. D.h., die gewähl-
ten strukturellen Vorkehrungen sollen einen effekti-
ven Beitrag dazu leisten, dass die Interessen der be-
troffenen Berufsgruppe bei der Entscheidungsfin-
dung der Mehrheitsgewerkschaft präsent sind, erwo-
gen und in Rechnung gestellt werden. 

Um das zu erreichen, wählt § 4a Abs. 2 Satz 2 TVG 
einen „prozeduralen Ansatz“ (so die Begründung zu 
Art. 4c). Die Mehrheitsgewerkschaft wird in einer 
ihre Koalitionsfreiheit (Art. 9 Abs. 3 Satz 1 GG) ach-
tenden Weise in die Pflicht genommen. Der Gesetz-
geber verzichtet darauf, minutiös in den gewerk-
schaftlichen Binnenbereich hineinzuregieren. So 
wird eine unverhältnismäßige „Tarifzensur“ vermie-
den. Stattdessen gibt der Gesetzgeber den Gewerk-
schaften ein klares, verbindliches Ziel vor, das sie in 
effektiver Weise erreichen müssen. In der Begrün-
dung zu Art. 4c wird zu Recht betont, dass diese Re-
gelung der „Vielgestaltigkeit der  […] in Tarifpraxis 
bestehenden Verfahrensweisen“ Rechnung trägt und 
auch für neue Formen, den betreffenden Berufsgrup-
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pen effektive Sichtbarkeit zu verleihen, „entwick-
lungsoffen“ ist. Das verbindet die Begründung mit 
einigen – bewusst nicht abschließend gemeinten – 
Beispielen.  

Diese Kombination von strikt vorgegebenem Ziel 
und situationsadäquat bestimmbarem Mittel zur Er-
reichung des Ziels führt zu einem verhältnismäßigen 
Ausgleich der Grundrechtspositionen (Art. 9 Abs. 3 
Satz 1 GG), die Mehrheits- und Minderheitsgewerk-
schaft gleichermaßen zustehen. Die Pflicht, wirk-
same strukturelle Vorkehrungen zu schaffen, belastet 
die Koalitionsfreiheit der Mehrheitsgewerkschaft 
und stärkt die Koalitionsfreiheit der Minderheitsge-
werkschaft. Die der Mehrheitsgewerkschaft überlas-
sene Freiheit zu bestimmen, wie sie die wirksamen 
strukturellen Vorkehrungen ins Werk setzt, verhin-
dert, dass die Mehrheitsgewerkschaft unverhältnis-
mäßig in die Pflicht genommen wird. Art. 9 Abs. 3 
Satz 1 GG gewährt der Minderheitsgewerkschaft kein 
Recht zu definieren, wie die Mehrheitsgewerkschaft 
ihrer Pflicht nachkommt. Außerdem ist zu beachten, 
dass die gesetzliche Regelung gleichermaßen für alle 
Gewerkschaften gilt, die je nach Konstellation mal 
Mehrheits-, mal Minderheitsgewerkschaft sein kön-
nen. 

(2) Die Übergangsregelung, die das BVerfG für die 
Zeit bis zu einer Neuregelung durch den Gesetzge-
ber erlassen hat, legt nicht fest, wie eine Neurege-
lung durch den Gesetzgeber aussehen muss. 

Ausschließlich für die Zeit bis zur Neuregelung 
durch den Gesetzgeber hat das BVerfG in einer Über-
gangsregelung angeordnet, dass  

„eine Verdrängungswirkung nach § 4a Abs. 2 
Satz 2 TVG nur in Betracht kommt, wenn plausi-
bel dargelegt werden kann, dass die Mehrheitsge-
werkschaft die Interessen der Berufsgruppen, de-
ren Tarifvertrag verdrängt wird, ernsthaft und 
wirksam in ihrem Tarifvertrag berücksichtigt hat. 
Davon ist für die Dauer der Fortgeltung der Rege-
lung in der Übergangszeit bis zu einer Neurege-
lung durch den Gesetzgeber insbesondere auszu-
gehen, wenn diese Berufsgruppen in einem be-
stimmten Mindestmaß in der Gewerkschaft orga-
nisiert sind, deren Tarifvertrag dann Anwendung 
findet, oder wenn diesen Berufsgruppen in der 
Satzung der Gewerkschaft ein hinreichender Ein-
fluss auf die für sie relevanten tarifpolitischen 
Verbandsentscheidungen eingeräumt ist. Dies nä-
her zu beurteilen, obliegt den Fachgerichten“ 
(Rn. 215 – kursive Hervorhebungen hinzugefügt).  

Die dort genannten Beispiele, die das BVerfG zudem 
noch unter den Vorbehalt der Beurteilung durch die 
Fachgerichte stellt, sind keine zwingenden Vorgaben 
für die vom Gesetzgeber zu wählende Neuregelung. 
Im Gegenteil: Das BVerfG betont für seine Über-
gangsregelungen:  

Eine „Übergangsregelung ersetzt die Entschei-
dung des Gesetzgebers nicht. Diesen trifft von 
Verfassungs wegen die Pflicht, eine den grundge-
setzlichen Maßgaben entsprechende eigene Ent-
scheidung zu treffen […].“ 

BVerfGE 132, 134 (175) – kursive Hervorhe-
bungen hinzugefügt. 

Eine „Übergangsregelung bindet den Gesetzgeber 
nicht für die Zukunft; […].“ 

Kreuter-Kirchhof, Verfassungsgerichtsbarkeit 
im Dienst der Verfassung, in: Isensee/Kirch-
hof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Bd. 
XII, 3. Aufl., § 272 Rn. 38. 

Erst recht wird der Gesetzgeber nicht durch Ausfüh-
rungen in einem Urteil des BVerfG gebunden, die 
nicht unmittelbar selbst zur Übergangsregelung ge-
hören, sondern diese nur erläutern. Mit Art. 4c hat 
sich der Gesetzgeber – wie die Begründung ergibt – 
dafür entschieden, den gebotenen hinreichenden 
Einfluss auf eine Weise sicherzustellen, die weniger 
direktiv wirkt, als dies in der Übergangszeit aus 
Sicht des BVerfG naheliegend erschien. Entschei-
dend ist nur, dass der Gesetzgeber „(ernsthafte und) 
wirksame“ strukturelle Vorkehrungen schafft 
(BVerfG, Urt. v. 11. 7. 2017, a.a.O., Rn. 203 a.E.). Wie 
dargelegt, stellt dies der prozedurale Ansatz des § 4a 
Abs. 2 Satz 2 TVG sicher (s. dazu auch die Beispiele 
in der Begründung). 

(3) Die für Mehrheits- wie Minderheitsgewerkschaf-
ten gleichermaßen gewährleistete Koalitionsfreiheit 
ist auch bei der Anwendung des neuen § 4a Abs. 2 
Satz 2 TVG zu beachten, insbesondere bei der Ver-
teilung von Darlegungs- und Beweislast. 

Die Begründung zu Art. 4c äußert sich richtigerweise 
nicht zu Fragen der Darlegungs- und Beweislast. In-
soweit gelten die allgemeinen Grundsätze, insbeson-
dere der Grundsatz, dass jede Person die tatsächli-
chen Voraussetzungen einer für sie günstigen Norm 
darlegen und beweisen muss (sog. Rosenberg’sche 
Formel, vgl. BVerfGE 52, 131 [158]). Sofern § 4a 
Abs. 2 Satz 2 TVG im Rahmen des Beschlussverfah-
rens (§ 99 Abs. 3 ArbGG) relevant wird, gelten Be-
sonderheiten, insbesondere der Amtsermittlungs-
grundsatz (Löwisch/Rieble, TVG, 4. Aufl., § 4a Rn. 
285 f.).  

Darlegungs- und Beweislast sind überdies so zu 
handhaben, dass die im jeweiligen Kontext relevan-
ten Grundrechte zur Geltung kommen (vgl. BVerfGE 
52, 131 [145]). Das bedeutet auch, dass der grund-
rechtsschützende Regelungsansatz, den der Gesetz-
geber verfolgt, nicht durch die Handhabung der Dar-
legungs- und Beweislast unterlaufen werden darf.  

Für § 4a Abs. 2 Satz 2 TVG bedeutet dies: 

Wer als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin einen 
Anspruch geltend macht, muss regelmäßig die tat-
sächlichen Voraussetzungen für das Bestehen des 
Anspruchs darlegen und beweisen (so – zu § 4a 
Abs. 2 Satz 2 TVG – Koch, in: Erfurter Kommentar 
zum Arbeitsrecht, 19. Aufl., § 99 ArbGG Rn. 5). 
Sollte dies im Einzelfall zu einer unzumutbaren Be-
lastung für die klagende Partei werden, sind die Ar-
beitsgerichte – wie auch sonst – aufgerufen, die Dar-
legungs- und Beweislast differenziert zu handhaben, 
damit der klagende Arbeitnehmer bzw. die klagende 
Arbeitnehmerin ein faire Chance hat, seinen bzw. ih-
ren Anspruch durchzusetzen.  

Im Lichte der Koalitionsfreiheit (Art. 9 Abs. 3 Satz 1 
GG) der Minderheitsgewerkschaft ist es von Verfas-
sungs wegen nicht geboten, den Arbeitnehmer bzw. 
die Arbeitnehmerin von vornherein von jeder Be-
weislast zu befreien. Das ist insbesondere dann nicht 
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angemessen, wenn – wie das typischerweise der Fall 
sein dürfte – der Mehrheitsgewerkschaft vom Arbeit-
geber der Streit verkündet wird und der klagende 
Arbeitnehmer bzw. die klagende Arbeitnehmerin 
durch die Minderheitsgewerkschaft vertreten bzw. 
faktisch bei der Prozessführung unterstützt wird. 
Würde in einer solchen Konstellation die Beweislast 
umgekehrt, dann würde sich das vor allem für die 
Minderheitsgewerkschaft, die den/die Arbeitneh-
mer/in unterstützt, vorteilhaft auswirken. Die Min-
derheitsgewerkschaft könnte, wenn sie solche Kla-
gen unterstützt, ihr Risiko minimieren, im Be-
schlussverfahren gemäß § 99 Abs. 3 ArbGG1 zu 
scheitern und sich dort eine für und gegen alle wir-
kende Negativ-Entscheidung nach § 99 Abs. 3 Ar-
bGG einzuhandeln (vgl. zu antragsabweisenden Ent-
scheidungen Schlewing, in: Germel-
mann/Matthes/Prütting, ArbGG, 9. Aufl., § 99 
Rn. 21 f.). Ein Klageverfahren, hinter dem faktisch 
die Minderheitsgewerkschaft stünde, wäre für diese 
im Ergebnis ein „Beschlussverfahren light“, weil das 
Prozessrisiko des Beschlussverfahrens fehlt. 

Zugleich würde die Mehrheitsgewerkschaft über sol-
che von Beweislastproblemen entlastete Klagen, hin-
ter denen die Minderheitsgewerkschaft steht, perma-
nent gezwungen, in immer neuen Verfahren zu be-
weisen, dass sie ernsthaft und wirksam strukturelle 
Vorkehrungen ins Werk gesetzt hat. So entstünde der 
Eindruck, dass der Mehrheitstarifvertrag eine be-
gründungspflichtige Ausnahme ist, was die Mehr-
heitsgewerkschaft dauerhaft in eine Defensivposition 
gegenüber der Minderheitsgewerkschaft bringen 
würde.  

Das widerspricht dem Grundgedanken, der § 4a 
Abs. 2 Satz 2 TVG zugrunde liegt, dass nämlich die 
Koalitionsfreiheit der Mehrheits- wie der Minder-
heitsgewerkschaft in wechselseitig zumutbarer 
Weise in Beziehung zueinander gesetzt werden. Des-
halb darf der mit dem neuen § 4a Abs. 2 Satz 2 TVG 
beabsichtigte gleichgewichtige Schutz von Mehr-
heits- und Minderheitsgewerkschaft nicht durch 
eine einseitig auf Arbeitgeber und Mehrheitsgewerk-
schaft abgewälzte Beweislast in Frage gestellt wer-
den. 

 

 
  

                                                 
1 § 99 Abs. 3 ArbGG lautet: „Der rechtskräftige Beschluss über den nach § 4a Absatz 2 Satz 2 des Tarifvertragsgesetzes im 
Betrieb anwendbaren Tarifvertrag wirkt für und gegen jedermann.“ 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)218 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 23. November 2018 
19. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 26. November 2018,  
um 13:00 Uhr zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Chancen für Qualifizierung und für mehr Schutz 
in der Arbeitslosenversicherung (Qualifizierungschancengesetz) - BT-Drs. 19/4948 

b) Antrag der Abgeordneten Till Mansmann, Johannes Vogel (Olpe), Pascal Kober, weite-
rer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
Die 70-Tage-Regelung bei kurzfristiger Beschäftigung entfristen - BT-Drs. 19/4213 

c) Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann (Zwickau), Susanne Ferschl, Matthias 
W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Aktive und präventive Arbeitsmarktpolitik umsetzen – Qualifizierung ausweiten und Ar-
beitslosenversicherung stärken - BT-Drs. 19/5524 

Deutscher Gewerkschaftsbund 

Zusammenfassung 

 Weiterbildung ist ein zentraler Baustein zur Be-
wältigung der Folgen des Strukturwandels und 
der digitalen Veränderung. Mit dem Gesetz wird 
die Weiterbildung aus Mitteln der Arbeitslosen-
versicherung auch für Beschäftigte ermöglicht, 
unabhängig vom Lebensalter und der Größe des 
Betriebes. Dies begrüßt der DGB ausdrücklich als 
ersten Schritt. In der begonnenen Diskussion im 
Rahmen der Nationalen Weiterbildungsstrategie 
müssen weitere Schritte folgen. Der DGB wird 
hierzu weitere Vorschläge vorlegen.  

 Wichtig ist, dass neben der (durch den Arbeitge-
ber gesteuerten) betrieblichen Weiterbildung 
auch eigeninitiierte Weiterbildung ermöglicht 
wird und das allgemeine Initiativrecht der Be-
triebsräte für Weiterbildung gestärkt wird, so wie 
es der Koalitionsvertrag vorsieht. Dabei benöti-
gen die Betriebsräte durchsetzungsfähige Rechte. 

 Mit diesem Gesetz haben Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer sowie Arbeitgeber zukünftig 
einen Rechtsanspruch darauf, sich von den Ar-
beitsagenturen in Fragen der Weiterbildung und 
Qualifizierung beraten zu lassen. Die Weiterbil-

dungsberatung und die ausgeweiteten Qualifizie-
rungsmöglichkeiten für Beschäftigte können dazu 
beitragen, dass Beschäftigte die neuen Anforde-
rungen aufgrund der Digitalisierung und des 
Strukturwandels besser meistern können und Ar-
beitslosigkeit präventiv vermieden werden kann. 

 Daneben müssen auch die Weiterbildungsmög-
lichkeiten für Arbeitslose verbessert werden. 
Zentral ist hier die Einführung eines Zuschlags 
zum Arbeitslosengeld I und vor allem zum Ar-
beitslosengeld II, um Arbeitslose wirtschaftlich 
in die Lage zu versetzen, überhaupt an der Wei-
terbildung teilnehmen zu können. Gerade in der 
Gruppe der Geringqualifizierten würde die Ver-
besserung der finanziellen Rahmenbedingungen 
die Bereitschaft an einer Weiterbildung teilzu-
nehmen, erhöhen. 

 Notwendig ist auch ein verlängerter Restan-
spruch auf Arbeitslosengeld von sechs Monaten 
nach Beendigung einer Weiterbildungsmaß-
nahme. Derzeit beträgt die Suchzeit nur 1 Monat. 
Mit diesen Maßnahmen könnten wirksame An-
reize zur Steigerung der Attraktivität von berufli-
cher Weiterbildung gesetzt werden. 



Ausschussdrucksache 19(11)223 Ausschuss für Arbeit und Soziales 

46 

 Ist eine Qualifizierung notwendig, um einen 
neuen Arbeitsplatz zu finden oder um Beschäfti-
gung zu erhalten und Arbeitslosigkeit zu vermei-
den, sollte ein Rechtsanspruch auf eine entspre-
chende Förderung bestehen. Arbeitslose und Be-
schäftigte ohne (verwertbaren) Berufsabschluss 
sollten auf jeden Fall einen Rechtsanspruch auf 
den Erwerb eines Abschlusses haben. 

 Der geplante erleichterte Zugang zum Arbeitslo-
sengeld I ist eine wichtige Trendwende. Doch ist 
die Wirkung zu gering. Der DGB fordert, den 
Zeitraum, in dem Beschäftigungszeiten gesam-
melt werden können (Rahmenfrist), auf drei Jahre 
auszuweiten und die geforderte Mindestbeschäf-
tigungszeit auf 10 Monate abzusenken. Dadurch 
würden rund 100.000 Arbeitslose, die heute di-
rekt ins Hartz-IV-System durchgereicht werden, 
einen Anspruch auf Arbeitslosengeld erhalten. 

 Würde diesem Vorschlag gefolgt, kann die Son-
derregelung für kurzzeitig Beschäftigte entfallen, 
die mit diesem Gesetz erneut verlängert werden 
soll. Wenn die Sonderregelung verlängert wird, 
sind aber Änderungen notwendig, damit die 
Schutzfunktion für kurzzeitig Beschäftigte tat-
sächlich erreicht wird.  

 Der DGB hält die weitgehende und deutlich über 
die Vereinbarung im Koalitionsvertrag hinausge-
hende Absenkung des Beitragssatzes zur Arbeits-
losenversicherung um 0,5 Prozentpunkte für 
überzogen. Die finanzielle Situation der BA ist 
auch deswegen gut, weil in den Krisenzeiten 
Leistungen gekürzt oder gestrichen wurden, was 
den sozialen Schutz bei Arbeitslosigkeit gemin-
dert hat. Hiervon waren vor allem prekär- und 
atypisch Beschäftigte und Ältere betroffen. An-
statt die Beiträge über 0,3 Prozent hinaus zu sen-
ken, sollte die Schutzfunktion der Arbeitslosen-
versicherung wieder verbessert werden.  

 Besonders kritikwürdig ist das Vorhaben, die 
Zeitgrenzen für kurzfristige, sozialversicherungs-
freie Beschäftigung dauerhaft auf drei Monate 
bzw. 70 Tage ausweiten zu wollen. Mit der 70-
Tage-Regelung eröffnet der Gesetzgeber (neben 
den Minijobs) weitere Schlupflöcher um die So-
zialversicherungspflicht zu umgehen.  

Bewertung einzelner Regelungen 

Recht auf Weiterbildungsberatung 

Der DGB begrüßt die flächendeckende Einführung 
einer Weiterbildungsberatung für alle Arbeitslosen 
und alle Beschäftigten als verpflichtende Aufgabe 
der Arbeitsagenturen. Damit erhalten Beschäftigte 
und Arbeitslose ein flächendeckendes Angebot an 
Weiterbildungsberatung. Bei der Umsetzung ist da-
rauf zu achten, dass die Weiterbildungsberatung 
keine bestehenden Angebote verdrängt. 

Die Beratung soll so ausgerichtet sein, dass sie auch 
die individuellen Interessen und Neigungen berück-
sichtigt und soll die berufliche Mobilität sowie die 
Aufstiegsmobilität unterstützen. Sie soll von der all-
gemeinen Vermittlung getrennt erfolgen und die Be-
rater müssen über die geeignete Qualifikation verfü-
gen. Diese Erweiterung des Beratungsauftrages der 
BA soll auch dazu beitragen, Ausbildungsabbrüche 
zu reduzieren. 

Damit das sinnvolle Angebot einer frühzeitigen Bera-
tung auch genutzt und wirksam werden kann, benö-
tigen Beschäftigte, deren Beschäftigungsende abseh-
bar ist, einen Freistellungsanspruch gegenüber ihrem 
Noch-Arbeitgeber. Fragen der Freistellung müssen 
im Rahmen der Nationalen Weiterbildungsstrategie 
geklärt werden.  

Der DGB spricht sich dafür aus, das Recht auf Wei-
terbildungsberatung mit einem Rechtsanspruch auf 
Förderung einer Weiterbildungsmaßnahme zu ver-
knüpfen. Wenn die Beratung ergibt, dass eine Wei-
terbildung für den Verbleib bzw. die Integration in 
den Arbeitsmarkt notwendig ist bzw. wenn keine be-
rufliche Qualifikation vorhanden ist, muss die Wei-
terbildung im Rahmen eines Rechtsanspruchs ge-
währt werden.  

Das Potential von Arbeitslosen bei der Weiterbil-
dung wird derzeit noch nicht ausreichend ausge-
schöpft. Aus der Praxis wird oft berichtet, dass vor 
allem Bezieher der Grundsicherung sich nicht aus-
reichend motivieren lassen, weil die finanziellen 
Rahmenbedingungen bei Weiterzahlung der Regel-
leistung zu prekär sind. Deswegen sind weitere Maß-
nahmen notwendig, um die berufliche Weiterbil-
dung zu stärken: 

 dazu gehören u.a. eine Entfristung der Erfolgsprä-
mien für bestandene Prüfungen (§ 131a Absatz 
3), die ohne Gesetzesänderung Ende 2020 auslau-
fen werden, 

 die Einführung eines Weiterbildungsgeldes in 
den Rechtskreisen SGB III und SGB II, mit dem 
die Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen 
honoriert wird. Dies wird auch vom Bundesrat 
gefordert 

 sowie ein verlängerter Restanspruch auf Arbeits-
losengeld von sechs Monaten nach Beendigung 
einer Weiterbildungsmaßnahme. Mit diesen Maß-
nahmen könnten wirksame Anreize zur Steige-
rung der Attraktivität von beruflicher Weiterbil-
dung gesetzt werden. 

Insbesondere im Hartz-IV-System müssen die Mög-
lichkeiten der Förderung der beruflichen Weiterbil-
dung quantitativ und qualitativ ausgebaut werden. 
Im Hartz-IV-System erhalten nur drei von 100 Ar-
beitslosen ohne Berufsabschluss die Chance, einen 
Berufsabschluss nachzuholen. Zum Vergleich: In der 
Arbeitslosenversicherung werden 20 von 100 Ge-
ringqualifizierten in Bildungsmaßnahmen gefördert, 
die zu einem Berufsabschluss führen. Ein Ausbau 
der Weiterbildungsförderung setzt voraus, dass für 
das Hartz-IV-System ausreichende Finanzmittel zur 
Verfügung gestellt werden und die heute beste-
hende, chronische Unterfinanzierung der Jobcenter 
überwunden wird. 

Förderung beschäftigter Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer – Weiterentwicklung WeGebAU-Pro-
gramm 

Mit dem Gesetzentwurf wird das bestehende WeGe-
bAU-Programm (das jetzt einen neuen Namen benö-
tigt) weiterentwickelt und die Förderung der berufli-
chen Weiterbildung von Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern im Rahmen eines bestehenden Arbeits-
verhältnisses ausgeweitet.  
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Zukünftig sollen Beschäftigte unabhängig von ihrem 
Alter, der Größe des Betriebs, dem sie angehören, so-
wie der Frage, ob sie über einen (verwertbaren) 
Berufsabschluss verfügen, durch volle oder teilweise 
Übernahme der Weiterbildungskosten gefördert wer-
den können.  

Dies begrüßt der DGB ausdrücklich, schlägt aber fol-
gende Änderungen vor:  

 Zu Nr. 3: Nach § 22 Absatz 1 wird folgender Ab-
satz 1a eingefügt: 
„(1a) Leistungen nach § 82 dürfen nur erbracht 
werden, wenn die berufliche Weiterbildung nicht 
auf ein nach § 2 Absatz 1 des Aufstiegsfortbil-
dungsförderungsgesetzes förderfähiges Fortbil-
dungsziel vorbereitet.“ 
 
Der DGB befürchtet, dass es hier zu problemati-
schen Abgrenzungsschwierigkeiten kommt. Die 
Förderung ist bereits dann ausgeschlossen, wenn 
eine Förderung nach dem AFBG theoretisch mög-
lich ist. Das sagt aber nichts darüber aus, ob diese 
auch tatsächlich gewährt wird.  

Der DGB schlägt vor, den Satz zu ergänzen:  
… förderfähiges Fortbildungsziel vorbereitet und die 
Förderung den Umständen nach auch tatsächlich 
erfolgt 

 Zu Nr. 11, § 82 Satz 1, Nr. 3: Eine Förderung 
sollte auch schon möglich sein, wenn die letzte 
Förderung ein Jahr zurückliegt oder alternativ die 
bisherige Förderung unter eine Woche gedauert 
hat. 

 Zu Nr. 11, § 82 Satz 1, Nr. 4: Hier sollten auch 
Maßnahmen in betriebseigenen Werkstätten oder 
Ausbildungseinrichtungen zugelassen werden, 
wenn der Träger und die Maßnahme nach der 
AZAV zertifiziert sind. 

 Zu Nr. 11, § 82 Abs. 2: Ältere und Behinderte 
werden besonders gefördert, weil hier der Arbeit-
geber sich nicht an den Maßnahmekosten beteili-
gen muss. Diese Regelung sollte auf Leiharbeiter 
und auf Minijobber/innen ausgeweitet werden, 
wenn mit der Weiterbildung das Ziel verfolgt 
wird, den Minijob zu verlassen. 

Zudem wird mit dem Gesetz die Förderung von Ar-
beitgebern durch Zuschüsse zum Arbeitsentgelt für 
weiterbildungsbedingte Ausfallzeiten ausgeweitet. 

Die konkrete Ausgestaltung der Fördervoraussetzun-
gen und -konditionen ist weitgehend zielführend 
und sachgerecht. Die vorgesehene Beteiligung der 
Arbeitgeber an den Weiterbildungskosten sowie am 
Arbeitsentgelt bei den weiterbildungsbedingten Aus-
fallzeiten verhindert voraussichtlich, dass die Ar-
beitgeber nicht aus ihrer vorrangigen Verantwortung 
für die Weiterbildung ihrer Beschäftigten entlassen 
werden. 

Der DGB geht nicht davon aus, dass bei den derzeiti-
gen Rahmenbedingungen das Programm in so hohem 
Maße in Anspruch genommen wird, dass die Finan-
zierung gefährdet wäre. Deswegen ist auch eine wei-
tere Einschränkung von größeren Betrieben nicht 
notwendig. Sollten die Erfahrungen tatsächlich et-
was anders zeigen, muss ggf. gesetzlich nachgesteu-
ert werden.  

Ein entscheidender Nachteil des Programms aus 
Sicht der Beschäftigten ist, dass dieses Programm 
überwiegend von den Arbeitgebern gesteuert wird. 
Eigeninitiative Weiterbildung ist weitgehend nicht 
möglich. Der DGB regt an, dass zumindest Regelun-
gen vorgesehen werden, die zur Lösung eines Inte-
ressenkonfliktes zwischen Arbeitgeber und Beschäf-
tigten beitragen. (z. B. wenn ein Beschäftigter an ei-
ner Maßnahme teilnehmen möchte, der Arbeitgeber 
dies aber nicht möchte). Hier könnten auch die Be-
triebsräte eine Rolle übernehmen.  

Auch sollte im weiteren Prozess geklärt werden, wie 
das „allgemeine Initiativrecht der Betriebsräte für 
Weiterbildung“ gestärkt werden kann. Dies sieht der 
Koalitionsvertrag ausdrücklich vor. Notwendig ist, 
dass hier durchsetzungsfähige Ansprüche entstehen. 
Eine bloße Verhandlungspflicht unter Moderation, 
aber ohne echte Einigungspflicht ist ein „stumpfes 
Schwert“ und wird in der Praxis keine Hilfe sein. 

Mit der Ausweitung der Förderung der Weiterbil-
dung von Beschäftigten werden zentrale gewerk-
schaftliche Forderungen aufgegriffen und umgesetzt. 
Die verbesserte Förderung wird dazu beitragen, dass 
die Beschäftigten den neuen Herausforderungen auf-
grund von Digitalisierung und Strukturwandel bes-
ser gewachsen sind. Weiterbildung von Beschäftig-
ten kann somit einen wichtigen Beitrag zur Fachkräf-
tesicherung und zur präventiven Vermeidung von 
Arbeitslosigkeit leisten. Allerdings sieht der DGB die 
Notwendigkeit, die berufliche Weiterbildung über 
die im Gesetzentwurf enthaltenen Instrumente hin-
aus zu stärken: 

Weitergehende Vorschläge: 

 Der vorliegende Gesetzentwurf enthält keine An-
sätze, um ein gemeinsames Handeln der Betriebs-
parteien – Arbeitgeber und Betriebsräte – zu stär-
ken. Dabei verfügen die Betriebsparteien gemein-
sam in der Regel über sehr gute Kenntnisse, bei 
welchen Tätigkeiten und bei welchen Beschäftig-
tengruppen im Betrieb ein Qualifizierungsbedarf 
besteht und welche Weichenstellungen getroffen 
werden müssen. Diese Kenntnisse gilt es zu nut-
zen und ein gemeinsames Handeln zu stärken. 
Sinnvoll wäre daher eine Regelung, nach der Be-
triebe, in denen sich die Betriebsparteien auf 
eine Analyse der Qualifizierungsbedarfe und ei-
nen entsprechenden Entwicklungsplan verstän-
digt haben, bessere Bedingungen bei der WeGe-
bAU-Förderung erhalten. Hierdurch soll erreicht 
werden, dass vor allem auch Ältere und Gering-
qualifizierte angemessen an der Weiterbildung 
beteiligt werden.  

 Der DGB schlägt vor, eine weitere Förderkonstel-
lation in den Gesetzentwurf aufzunehmen: Kann 
oder will ein Beschäftigter seine bisherige beruf-
liche Tätigkeit nicht mehr ausüben und ist ein 
neuer Arbeitgeber bereit, den Beschäftigten ein-
zustellen, wenn bestimmte Qualifizierungen er-
folgen, dann sollte zur Vermeidung ansonsten 
eintretender Arbeitslosigkeit, der neue Arbeitge-
ber mit bis zu 100 Prozent bei den Weiterbil-
dungskosten und beim Arbeitsentgelt für weiter-
bildungsbedingte Ausfallzeiten gefördert werden 
können. 
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 Die Förderung über das SGB III sollte nur ein 
Weg sein, Weiterbildung zu fördern. Zur Bewälti-
gung der Folgen von Digitalisierung sind weitere 
Weiterbildungsanstrengungen notwendig. Wün-
schenswert wäre, dass solche Regelungen analog 
zum AFBG oder dem BAföG geregelt werden. 

 Beschäftigte, die aufstockende Hartz-IV-Leistun-
gen beziehen, sind von der bisherigen WeGe-
bAU-Förderung über die Arbeitslosenversiche-
rung ausgeschlossen (Förderausschluss  nach § 
22 Abs. 4 SGB III). Zwar kann das Instrumenta-
rium über § 16 Abs. 1 Nr. 4 SGB III analog im 
Hartz-IV-System nachgebildet werden, faktisch 
findet dies jedoch (fast) nicht statt, wie die bun-
desweit nur 270 Förderfälle belegen. Der DGB 
schlägt vor, die sozialversicherungspflichtig be-
schäftigten Hartz-IV-Aufstocker hinsichtlich der 
aktiven Arbeitsförderung dem Versicherungssys-
tem zuzuordnen, vom Leistungsausschluss nach 
§ 22 SGB III auszunehmen und in die zukünftig 
ausgeweitete Weiterbildungsförderung von Be-
schäftigten einzubeziehen. 

Senkung des Beitragssatzes 

Mit dem Gesetzentwurf wird der Beitragssatz zur Ar-
beitslosenversicherung dauerhaft von 3,0 auf 
2,6 Prozent abgesenkt (Änderung in § 341 Abs. 2). 
Zusätzlich wird der Beitragssatz im Wege einer 
Rechtsverordnung befristet für die Kalenderjahre 
2019 bis 2022 um weitere 0,1 Prozentpunkte auf 
2,5 Prozent abgesenkt. 

Der DGB hält diese weitgehende und deutlich über 
die Vereinbarung im Koalitionsvertrag hinausge-
hende Absenkung des Beitragssatzes für überzogen. 
Wenn in diesem großen Umfang der Arbeitslosenver-
sicherung Mittel entzogen werden, wird die Chance 
vertan, die gute Einnahmesituation der Arbeitslosen-
versicherung zu nutzen, um weiterhin bestehende 
Sicherungslücken beim Arbeitslosengeld zu schlie-
ßen und die aktive Arbeitsförderung – beispiels-
weise durch die Einführung eines erhöhten Arbeits-
losengeldes während Weiterbildungsmaßnahmen – 
zu verbessern. 

Eine gute Einnahmesituation und ein aufnahmefähi-
ger Arbeitsmarkt müssen stärker genutzt werden, um 
strukturelle Probleme am Arbeitsmarkt zu verrin-
gern. So können z.B. gezielt Anreize gesetzt werden, 
um Arbeitssuchende zur Teilnahme an Weiterbil-
dung zu motivieren. Nur zur Erinnerung: Im Jahre 
1976 wurden 90% des Nettoarbeitsentgeltes bei Wei-
terbildung gezahlt, der Betrag wurde dann später auf 
80% reduziert. Die Zeit der Weiterbildung wurde 
nicht auf den Arbeitslosengeldbezug angerechnet. 
Der Beitragssatz lag bei 3%. Dies war eine offensive 
Antwort auf Strukturwandel, der sich da bereits ab-
zeichnete. 

Verlängerung der Rahmenfrist (Artikel 2) 

Die Arbeitslosenversicherung ist heute von relevan-
ten Sicherungslücken geprägt, die dazu führen, dass 
nur noch 30 Prozent der registrierten Arbeitslosen 

                                                 
1 Das IAB schätzt, dass bei gleichbleibender Anwartschaftszeit und einer Verlängerung der Rahmenfrist auf ein Jahr 78.000 
Arbeitslose zusätzlich einen Anspruch auf Arbeitslosengeld erhalten. Bei einer Verlängerung auf drei Jahre und einer Ab-
senkung der Anwartschaftszeit auf 10 Monate schätzt das IAB die Zahl der zusätzlichen Arbeitslosengeldbezieher/innen 
auf 96.000.  

von der Arbeitslosenversicherung abgesichert wer-
den und 70 Prozent der Arbeitslosen im Hartz-IV-
System betreut werden. Die wesentlichen Ursachen 
dafür sind die zu hohen Zugangshürden beim Ar-
beitslosengeld sowie eine zu kurze, für die tatsächli-
che Dauer der Arbeitslosigkeit nicht problemadä-
quate maximale Bezugsdauer beim Arbeitslosengeld 
insbesondere für ältere Arbeitslose. 

Mit dem Gesetzentwurf wird nun der Zugang zum 
Arbeitslosengeld erleichtert: Der Zeitraum, in der die 
notwendige Beschäftigungszeit gesammelt werden 
kann (Rahmenfrist), wird von zwei Jahren auf 
30 Monate ausgeweitet – also um ein Viertel des bis-
herigen Zeitraums verlängert. 

Die Verlängerung der Rahmenfrist ist ein wichtiger 
Schritt in die richtige Richtung, da erstmals seit lan-
ger Zeit die Schutzfunktion der Arbeitslosenversi-
cherung wieder verbessert wird. Nach geltendem 
Recht werden im Laufe eines Jahres 400.000 sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigte, die arbeitslos 
werden, direkt ins Hartz-IV-System durchgereicht, 
da ihnen trotz Beitragszahlungen kein Anspruch auf 
Arbeitslosengeld zuerkannt wird. Ein Teil dieser Ar-
beitslosen wird künftig einen Anspruch auf Arbeits-
losengeld haben. Profitieren werden vor allem Leih-
arbeiter/innen und immer wieder nur befristet Be-
schäftigte, die ein hohes Risiko haben, nach kurzer 
Beschäftigungsdauer arbeitslos zu werden. Die Ver-
längerung der Rahmenfrist ist daher ein arbeits-
marktpolitischer Fortschritt. 

Der DGB schlägt jedoch vor, den Zugang zum Ar-
beitslosengeld noch stärker zu erleichtern. Die Rah-
menfrist sollte auf drei Jahre ausgeweitet und die ge-
forderte Beschäftigungszeit von 12 auf 10 Monate ab-
gesenkt werden. Mit dieser Regelung würde für rund 
100.000 Arbeitslose ein Zugang zum Arbeitslosen-
geld eröffnet. Von der im Gesetzentwurf vorgesehe-
nen Regelung werden voraussichtlich weniger als 
50.000 Arbeitslose profitieren.1 

Die Verlängerung der Rahmenfrist soll erst zum 
01.01.2020 in Kraft treten. Laut Gesetzesbegründung 
soll damit der BA die notwendige Vorlaufzeit für die 
Umsetzung der Neuregelung gegeben werden. Diese 
Begründung vermag nicht zu überzeugen. Der DGB 
schlägt vor, die verlängerte Rahmenfrist zum 
01.04.2019 in Kraft zu setzen. 

Regelungen für kurzzeitig Beschäftigte: 

Wegen der nur begrenzten Verlängerung der Rah-
menfrist bleibt die Regelung für kurzzeitig Beschäf-
tigte erhalten und wird erneut verlängert. Diese Re-
gelung ist aber zur Absicherung des betreffenden 
Personenkreises derzeit nicht ausreichend. Der DGB 
spricht sich dafür aus, hier zu einer endgültigen Re-
gelung zu kommen. Die Erweiterung der Rahmenfrist 
in Verbindung mit einer Verkürzung der Anwart-
schaftszeit wäre sinnvoller. Wenn dies nicht ge-
schieht, schlägt der DGB folgende Verbesserungen 
vor:  
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1. Der § 142 Absatz 2 Nummer 2 SGB III sieht eine 
ausschließende Verdienstobergrenze nur in Höhe 
der Bezugsgröße (zurzeit 36.540 €) vor. Dieser 
Passus sollte ersatzlos gestrichen werden oder 
wenigstens eine Anhebung der Verdienstgrenze 
auf das Doppelte der Bezugsgröße vorgenommen 
werden. 

2. Zurzeit legt § 142 Absatz 2 Nummer 1 SGB III 
fest, dass die erworbenen Beschäftigungstage sich 
überwiegend aus versicherungspflichtigen Be-
schäftigungen ergeben müssen, die im Voraus 
nicht länger als 10 Wochen durch Arbeitsvertrag 
zeit- oder zweckbefristet sind. Hier ist eine Er-
weiterung auf 14 Wochen notwendig. 

Zudem fordert der DGB die Bundesregierung auf, 
auch die zweite Sicherungslücke beim Arbeitslosen-
geld anzugehen. Bei 370.000 Arbeitslosen endet im 
Laufe eines Jahres der Anspruch auf Arbeitslosen-
geld, bevor ein neuer Arbeitsplatz gefunden wurde. 
Offensichtlich ist die maximale Bezugsdauer beim 
Arbeitslosengeld für viele Arbeitslose zu kurz und 
nicht problemadäquat. Der DGB sieht insbesondere 
bei Älteren und bei langjährig Beschäftigten die Not-
wendigkeit, die Schutzfunktion der Arbeitslosenver-
sicherung zu stärken und Abstürze ins Hartz-IV-Sys-
tem möglichst zu vermeiden. 

Sozialversicherungsfreie kurzfristige Beschäftigung 
(Artikel 4) 

Mit dem Gesetzentwurf sollen die Zeitgrenzen für 
eine sozialversicherungsfreie kurzfristige Beschäfti-
gung dauerhaft von zwei Monaten oder 50 Tagen auf 
drei Monate oder 70 Tage erweitert werden (Ände-
rung § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV). Die Änderung ermög-
licht auf Dauer die Ausweitung des Arbeitsvolumens 
ohne Sozialversicherungspflicht und -schutz. Der 
DGB lehnt diese Ausweitung ab. 

Die Zeitgrenzen waren mit dem Tarifautonomiestär-
kungsgesetz befristet verlängert worden, um vermu-
tete, übermäßige Belastungen von Arbeitgebern, die 
Saisonarbeitskräfte einsetzen, aufgrund der Einfüh-
rung des Mindestlohns übergangsweise abzufedern. 
In der Rückschau liegen keine Erkenntnisse dazu 
vor, die die Notwendigkeit der Übergangsregelung 
rechtfertigen würden. Sowohl in der Landwirtschaft 
als auch in der Gastronomie sind die Löhne gestie-
gen. Die gestiegenen Löhne lassen sich offensichtlich 
über die Preise refinanzieren, so dass es keinen 
Grund für eine zusätzliche Subvention gibt.  

Für die Regelung besteht nach DGB Einschätzung 
kein Bedarf. Anders als in der Begründung vermutet, 
spielt die Regelung in den Branchen Landwirtschaft 
und Gastronomie nur eine geringe Rolle. So sind nur 
9 Prozent der Beschäftigten in der Landwirtschaft 
und 11 Prozent in der Gastronomie tätig. Weitere 
große Gruppen sind: 16 Prozent Leiharbeit und Er-
bringung von DL für Unternehmen, 15 Prozent 
Marktforschung, 10 Prozent Kurierdienste. 2. Das 
sind keine klassischen Saisonbetriebe. Der Rest ver-
teilt sich auf die übrigen Branchen. 

                                                 
2 Daten der Minijobzentrale  

Von den Beschäftigten sind rund 50 Prozent jünger 
als 25 Jahre, also im Alter von Schülern und Studie-
renden, die übrigen sind im zentralen Erwerbsalter 
zwischen 25 und 65 Jahren.  

Mit der 70-Tage-Regelung eröffnet der Gesetzgeber 
(neben den Minijobs) erneut Tür und Tor, um die 
Sozialversicherungspflicht zu umgehen. Besonders 
problematisch ist, dass neben der 70-Tage-Regelung 
zusätzlich noch Minijobs ausgeübt werden können, 
so dass sich erhebliche Einkommen erzielen lassen, 
ohne dass ein Schutz in der Sozialversicherung ent-
steht. 

Die Regelung ist ursprünglich für Schüler und Stu-
denten eingeführt worden, wird aber inzwischen in 
großem Stil auch in anderen Betrieben eingesetzt. 
Dabei wird nach Beobachtung der Gewerkschaften 
nicht überprüft, ob die Arbeit berufsmäßig ausgeübt 
wird, wie es gesetzlich gefordert ist. In der Regel ver-
langt der Arbeitgeber lediglich eine Selbsterklärung 
des Beschäftigten. Insbesondere bei ausländischen 
Arbeitskräften dürfte dies oft problematisch sein, 
weil sie die Details nicht verstehen, anderseits aber 
einen erheblichen Teil ihres Jahresverdienstes aus 
der Tätigkeit erzielen. 

Da eine ausreichende Überprüfung nicht stattfindet 
und daher keine Gesetzesverstöße aufgedeckt wer-
den, entsteht bei den Arbeitgebern der Eindruck, 
dass der Gesetzgeber ihr Verhalten duldet. Insofern 
teilt der DGB die Einschätzung in der Begründung, 
dass es keine sozialpolitisch bedenkliche Entwick-
lung gäbe, ausdrücklich nicht. Um Missbräuche zu 
verhindern, sollte die Regelung auf Schüler und Stu-
denten begrenzt werden, in allen anderen Fällen ist 
von einer berufsmäßigen Beschäftigung auszugehen.  

Stellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes 
zum 
Antrag der Abgeordneten Till Mansmann, Johannes 
Vogel (Olpe), Pascal Kober, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion der FDP 
Die 70-Tage-Regelung bei kurzfristiger Beschäfti-
gung entfristen 

Die Entfristung der 70-Tage-Regelung bei kurzfristi-
ger Beschäftigung ist bereits im Gesetzentwurf zu ei-
nem Qualifizierungschancengesetz enthalten. Der 
DGB hat in diesem Zusammenhang Stellung bezo-
gen. 

Hierzu ergänzend: 

In der Begründung zu dem Antrag wird der Eindruck 
erweckt, als wenn die Inanspruchnahme der 70-
Tage-Regelung quasi ohne Vorbedingungen möglich 
wäre. Das ist jedoch nicht der Fall, sondern die 70-
Tage-Regelung kann nur in Anspruch genommen 
werden, wenn die Beschäftigung nicht berufsmäßig 
ausgeübt wird. Weil bei den meisten – insbesondere 
bei ausländischen Arbeitskräften – diese Vorausset-
zung nicht vorliegt, kann die 70-Tage-Regelung nicht 
in Anspruch genommen werden.  

Insofern ist der Eindruck, die Regelung würde insbe-
sondere der Landwirtschaft und Gastronomie bei der 
Bewältigung des Arbeitskräftemangels helfen, falsch. 
Tatsächlich sind nur 8,7 Prozent der kurzfristig Be-
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schäftigten in der Landwirtschaft tätig und 10,7 Pro-
zent in der Gastronomie. Die anderen kurzfristig Be-
schäftigten verteilen sich auf andere Branchen, ins-
besondere auf die Leiharbeit, die Marktforschung 
und den Handel. Das sind keine Branchen, die be-
sonderen saisonalen Schwankungen unterliegen.  

Wegen der schwierigen Abgrenzungsprobleme und 
der Gefahr des Missbrauchs empfiehlt der DGB, die 
Regelung auf Schüler und Studenten zu begrenzen. 
Für diese Gruppen wurde die Regelung ursprünglich 
eingeführt. Alle anderen Arbeitsverhältnisse sollten 
regulär sozialversicherungspflichtig sein. 

Stellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes 
zum 
Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann 
(Zwickau), Susanne Ferschl, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE 
Aktive und präventive Arbeitsmarktpolitik umset-
zen – Qualifizierung ausweiten und Arbeitslosen-
versicherung stärken 

Der DGB teilt die Einschätzung, dass die Rahmenbe-
dingungen für die Qualifizierung von Arbeitslosen 
unzureichend sind. Aus den Agenturen und Jobcen-
tern kommt die Einschätzung, dass Arbeitslose unter 
den gegebenen Bedingungen nur schwer für eine 
längerfristige Weiterbildung zu motivieren sind. Die 
Unterstützungsleistungen während der Weiterbil-
dung sind zu gering und sind oft ein Grund dafür, 
die Weiterbildung nicht zu beginnen oder wenn al-
ternativ eine Arbeitsaufnahme möglich ist, diese zu 
beenden. 

Der DGB hat deswegen vorgeschlagen, sowohl für 
Arbeitslosengeld-I-Empfänger als auch für Arbeitslo-
sengeld-II-Empfänger einen Zuschlag zum Arbeitslo-
sengeld zu zahlen, wenn an einer Weiterbildung teil-
genommen wird. Diese verbesserten finanziellen 
Rahmenbedingungen sind zentral, wenn es darum 
geht, die Bereitschaft von Arbeitslosen an Weiterbil-
dungen zu erhöhen.  

Einen Rechtsanspruch auf Weiterbildungsförderung 
sollte allerdings nach unserer Einschätzung davon 
abhängig gemacht werden, dass vorab eine Beratung 
die Notwendigkeit der Weiterbildung bestätigt hat. 
Eine von Jobcenter oder Arbeitsagentur geförderte 
Weiterbildung muss weiterhin arbeitsmarktpolitisch 
sinnvoll sein. Wenn die Beratung ergibt, dass in dem 
konkreten Fall eine Weiterbildung arbeitsmarktpoli-
tisch sinnvoll ist, solle sie auch gewährt werden.  

Weiterbildung für Beschäftigte 

Der von der Bundesregierung vorgelegte Gesetzent-
wurf sieht weitere Möglichkeiten für die Förderung 
der Weiterbildung von Beschäftigten vor. Es ist sinn-
voll, in diesem Zusammenhang die Rolle der Be-
triebs- und Personalräte zu stärken. So können zum 
Beispiel Betriebs- und Personalräte mit den Arbeit-
gebern Qualifizierungsmaßnahmen abstimmen oder 

direkt Qualifizierungspläne entwickeln. Die Be-
triebsräte müssen insbesondere darauf achten, dass 
alle Gruppen im Betrieb bei der Weiterbildung be-
rücksichtigt werden und nicht nur bereits höherqua-
lifizierte Beschäftigte an der Weiterbildung teilneh-
men. Die Kooperation der Betriebsparteien könnte z. 
B. durch einen höheren Zuschuss bei der Weiterbil-
dung gefördert werden. 

Eine zwingende Weiterbeschäftigung nach Durch-
führung der Maßnahme hält der DGB allerdings 
nicht für zielführend. Die betriebliche Weiterbildung 
soll ausdrücklich die berufliche Flexibilität der Ar-
beitnehmer erhöhen. 

Insofern profitieren die Beschäftigten von der Wei-
terbildung und können ihre berufliche Flexibilität 
verbessern, auch wenn anschließend das Arbeitsver-
hältnis beendet werden muss. Es ist gerade das Ziel 
des Gesetzentwurfes, die Arbeitgeber bei notwendi-
gem Strukturwandel stärker in die Pflicht zu neh-
men. 

Stärkung der Arbeitslosenversicherung 

Zur Stärkung der Arbeitslosenversicherung ist die 
Erweiterung der Rahmenfrist von zwei auf drei Jahre 
notwendig. Die dreijährige Rahmenfrist war bis 2003 
üblich. An ihr wurde auch festgehalten, als die Be-
dingungen am Arbeitsmarkt deutlich schwieriger 
waren als heute. Deswegen sollte zu dieser bewähr-
ten Praxis zurückgekehrt werden. Von einem er-
leichterten Zugang zur Arbeitslosenversicherung 
profitieren insbesondere Menschen, die hohe Risi-
ken am Arbeitsmarkt tragen. Zum Teil sind diese Be-
lastungen eine Folge davon, dass Arbeitgeber ihre 
Arbeitgeberrisiken auf die Beschäftigten verlagern. 
Insofern ist es angemessen, Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer mit hohem Risiko besser sozial abzu-
sichern.  

Die vorgeschlagene Verlängerung der Bezugsdauer 
von Arbeitslosengeld für Ältere würde dazu beitra-
gen, dass die Lebensleistung von Beschäftigten in 
höherem Maße gewürdigt wird. Auch die Senkung 
der Vorbeschäftigungszeit ist sinnvoll. Die Verlänge-
rung der Rahmenfrist und die Senkung der Vorbe-
schäftigungszeit würde weitere Sonderregelungen 
für kurzzeitig Beschäftigte überflüssig machen.  

Derzeit nimmt zwar – auch für Ältere – das Risiko 
arbeitslos zu werden ab; dennoch ist die Gefahr für 
Ältere, die arbeitslos geworden sind, länger in Ar-
beitslosigkeit zu verharren, immer noch relativ hoch. 
Das gilt erst recht, wenn gesundheitliche Beeinträch-
tigungen hinzukommen. Deswegen sollte die Ar-
beitslosenversicherung für Ältere erweitert werden.  

Der DGB macht allerdings auch darauf aufmerksam, 
dass diese Leistungen nur dann finanziert werden 
können, wenn auf die teilweise Senkung des Ar-
beitslosengeldbeitrages verzichtet wird. Hier bedarf 
es einer politischen Abwägung, welche Prioritäten 
gesetzt werden sollen. 
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Information für den Ausschuss 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e.V. (BAGFW) 

Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Qualifizierung und für mehr Schutz in der 
Arbeitslosenversicherung (Qualifizierungschancengesetz) - BT-Drs. 19/4948 

Die BAGFW begrüßt grundsätzlich den Vorstoß zur 
erleichterten Fort- und Weiterbildung von Arbeit-
nehmer/innen mit der Absicht, Arbeitnehmer/innen 
und Arbeitgeber vor dem Hintergrund des digitalen 
Wandels der Arbeitswelt bei der Anpassung der 
Qualifikationen an die Kompetenzprofile der Ar-
beitswelt 4.0 zu unterstützen. Es ist wichtig, dass 
diese Maßnahmen für die sozialen Dienstleistungs-
berufe ebenso praxisgerecht ausgestaltet werden wie 
für die produzierende Wirtschaft. Gleichzeitig muss 
die Fort- und Weiterbildung in der aktiven Arbeits-
marktpolitik vor allem für Arbeitslose dringend wei-
terentwickelt werden. Diese Gruppe wird derzeit in 
der Fort- und Weiterbildung von Arbeitsagenturen 
und Jobcentern viel zu selten berücksichtigt. Wie 
Auswertungen aktueller Daten der Bundesagentur 
für Arbeit zeigen1, erhielten im September 2017 nur 
5,2 Prozent der Arbeitslosen eine berufliche Weiter-
bildung, eine Weiterbildung mit Abschluss sogar nur 
2,4 Prozent. Die übergroße Mehrheit der Arbeitslo-
sen befindet sich im Rechtskreis des SGB II, hat aber 
im Vergleich zur Arbeitslosenversicherung des 
SGB III einen deutlich schlechteren Zugang zu Fort- 
und Weiterbildungsmaßnahmen, v. a. zur Weiterbil-
dung mit Berufsabschluss. Im September 2017 wur-
den gerade einmal 3,3 Prozent der Arbeitslosen, die 
von den Jobcentern betreut wurden, mit einer Fort-
bildung gefördert. Mit dem Ziel, einen Berufsab-
schluss zu erwerben, wurden sogar nur 1,5 Prozent 
gefördert. Qualifizierungsbedarf und -angebot klaffen 
hier weit auseinander, denn rund 57 Prozent der Ar-
beitslosen im SGB II verfügen über keinen Berufsab-
schluss. Ungelernte haben ein fünfmal höheres Ri-
siko der Arbeitslosigkeit als Ausgebildete. Im Zuge 
der Digitalisierung der Arbeitswelt werden sich die 
Anforderungen an aktuelle Kompetenzprofile verän-
dern, tendenziell weiter steigen. Zugleich wird die 
Dynamik bei der Umschichtung von Arbeitsplätzen 
zunehmen. Das erfordert eine aktive Weiterbildungs-
förderung gerade für gering Qualifizierte, bei der die 

                                                 
1 Der Paritätische Gesamtverband (Hrsg.) (2018): Kaum Bildungsaufstieg aus Arbeitslosigkeit – zur Fort- und Weiterbildung 
in der Arbeitsförderung. Kurzexpertise Nr. 2/2018 

Förderung von abschlussbezogenen Weiterbildungen 
deutlich gestärkt wird. Diese Aspekte werden nach 
Auffassung der BAGFW im vorliegenden Gesetzent-
wurf zu wenig berücksichtigt.  

Zusammenfassung der Forderungen 

 Die geplante Beitragssatzsenkung in der Arbeits-
losenversicherung ist aus unserer Sicht zu nied-
rig, um positive Effekte auf dem Arbeitsmarkt 
auslösen zu können, konterkariert aber gleichzei-
tig die Pufferfunktion der Arbeitslosenversiche-
rung für Zeiten schlechter Konjunktur und die 
richtige Zielsetzung des Gesetzes, die Fort- und 
Weiterbildung auszubauen. 

 Mit Blick auf viele Menschen im SGB II-Leis-
tungsbezug muss die Arbeitslosenversicherung 
so gestärkt werden, dass sie wieder das primär 
zuständige Sicherungssystem bei Arbeitslosigkeit 
sein kann. Die Verlängerung der Rahmenfrist ist 
ein erster, aber noch nicht hinreichender Schritt 
in diese Richtung.  

 Im Rahmen ihres gestärkten Beratungsauftrags 
muss die BA vorhandene Angebote der Weiter-
bildungsberatung berücksichtigen und mit den 
entsprechenden Stellen/Institutionen verpflich-
tend kooperieren. Zudem ist sicherzustellen, 
dass die Weiterbildungs- und Qualifizierungsbe-
ratung der BA alle Wege der beruflichen Qualifi-
zierung (duales System, berufliche Weiterbil-
dung, vollzeitschulische Ausbildungen, Hoch-
schulstudium, Hybridformen) gleichgewichtig in 
den Blick nimmt.  

 Die BAGFW begrüßt die deutlich stärkeren An-
reize (finanzieller Art und durch eine möglichst 
gute Beratung) zur Förderung der Weiterbildung 
von Arbeitnehmer/innen, fordert jedoch, auch 
das Nachholen eines Berufsabschlusses für ge-
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ring Qualifizierte als Förderziel zu nennen. Zu-
dem sollten Fort- und Weiterbildungen für den 
Erzieherberuf besonders berücksichtigt werden, 
da sich hier nach Auffassung der BAGFW eben-
falls Engpässe bemerkbar machen. 

 Die BAGFW begrüßt das gesetzliche Vorhaben 
der Erweiterungsqualifizierung für arbeitslose 
Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer, da 
durch diese eine nachhaltige Integration in den 
Arbeitsmarkt gefördert werden kann. 

 Um Arbeitslose und gering Qualifizierte stärker 
in die (berufsabschlussbezogene) Weiterbildung 
einzubeziehen, hält die BAGFW weitere Maßnah-
men für geboten. Dazu zählen z.B. modular auf-
gebaute Bildungsinstrumente, der Ausbau von 
berufsanschlussfähigen Teilqualifikationen mit 
weiteren Förderelementen, wie z.B. ergänzender 
Sprachförderung oder sozialpädagogischer Be-
gleitung und differenzierende Konzepte, die die 
besonderen Voraussetzungen und Anforderungen 
auch von lernungewohnten Personen, von Men-
schen mit geringen Bildungsvoraussetzungen o-
der von Menschen mit Deutsch als Zweitsprache 
berücksichtigen. In der Praxis werden im Zusam-
menhang mit § 45er-Maßnahmen flexiblere An-
gebote benötigt, in denen es z.B. möglich sein 
muss, berufliche Kenntnisse praxisnah für länger 
als acht Wochen zu vermitteln. Darüber hinaus 
sind qualitätsgerechtere und verlässlichere Fi-
nanzierungsgrundlagen für die Maßnahmenträger 
der Fort- und Weiterbildung nötig. Es muss die 
Möglichkeit geschaffen werden, den Erwerb von 
arbeitsmarktbezogenen Grundkompetenzen auch 
außerhalb einer (abschlussbezogenen) Fort- und 
Weiterbildung zu fördern. Eine Motivationsprä-
mie für Leistungsberechtigte im SGB II könnte 
die Teilnahme an abschlussbezogenen Weiterbil-
dungen steigern. Die BAGFW spricht sich dafür 
aus, Regelungen für einen verlängerten Bezug des 
Arbeitslosengeldes zu treffen, wenn Menschen 
an Qualifizierungsmaßnahmen teilnehmen. Das 
Verkürzungsgebot auf zwei Drittel der Erstausbil-
dung (zweijährige Umschulung statt dreijährige 
Ausbildung) sollte flexibilisiert werden. Schließ-
lich sollten die Regelungen zum Vermittlungs-
vorrang zwischen den Rechtskreisen SGB II und 
III angeglichen werden. Der Eingliederungstitel 
muss haushaltsrechtlich so ausgestaltet und das 
Budget für Verwaltungskosten bedarfsgerecht er-
höht werden, dass eine Umwidmung zugunsten 
des Verwaltungstitels die Ausnahme bleibt. 

I. Die BAGFW nimmt zu folgenden Punkten des 
Gesetzentwurfs im Einzelnen Stellung: 

1. Senkung des Beitragssatzes in der Arbeitslosen-
versicherung (§ § 341 Abs. 2 SGB III-GE)  

Gesetzentwurf: 

Der Beitragssatz zur Arbeitsförderung wird ab dem 
Jahr 2019 bis 2022 auf 2,5 Prozent abgesenkt (unbe-
fristete Absenkung des Beitragssatzes auf 2,6% per 
Gesetz, zusätzlich bis 2022 befristete Absenkung um 
weitere 0,1 Prozent auf dem Verordnungswege). Mit 
einer Senkung des Beitragssatzes zur Arbeitsförde-
rung soll es zu einer finanziellen Entlastung der Be-
schäftigten und der Arbeitgeber kommen, so dass 

auch beschäftigungsfördernde Impulse gesetzt wer-
den. 

Bewertung: 

Die geplante Beitragssatzsenkung in der Arbeitslo-
senversicherung (um 0,5 Prozentpunkte auf 2,5 Pro-
zentpunkte) ist zu niedrig, um Beschäftigungseffekte 
auf dem Arbeitsmarkt auslösen zu können, gleichzei-
tig so groß, dass die richtige Zielsetzung des Geset-
zes konterkariert werden könnte, die Weiterbildung 
auszubauen. Insbesondere durch den geplanten Aus-
bau einer Weiterbildungs- und Qualifizierungsbera-
tung der BA entsteht ein zusätzlicher Personal- und 
Qualifizierungsbedarf, der noch nicht abschließend 
ermittelt ist. Der Gesetzentwurf verweist auf eine 
ausstehende Personalbedarfsermittlung und offene 
Qualifizierungen. Die BAGFW plädiert dafür, die 
recht gute, aktuelle Mittelausstattung in der Arbeits-
losenversicherung für eine umfassende Qualifizie-
rungsoffensive zu nutzen, mit der sichergestellt 
wird, dass Arbeitslose erreicht und die Schutzme-
chanismen der Arbeitslosenversicherung so gestärkt 
werden, dass mehr Menschen, die aus Beschäftigung 
in Arbeitslosigkeit geraten, von dem der Grundsiche-
rung vorgelagerten Sicherungssystem profitieren 
können und nicht in den SGB II-Bezug rutschen.  

2. Erweiterter Schutzbereich der Arbeitslosenversi-
cherung (§ 143 SGB III-GE) 

Gesetzentwurf: 

Der Zugang zum Arbeitslosengeld wird erleichtert, 
indem die Rahmenfrist, innerhalb derer die vorge-
schriebene Mindestversicherungszeit von zwölf Mo-
naten erfüllt sein muss, von zwei Jahren auf 30 Mo-
nate verlängert wird.  

Das soll v.a. jene Arbeitnehmer/innen besser absi-
chern helfen, die aufgrund von prekären Erwerbsver-
läufen zwar (kurzfristig) ihre Beiträge gegenüber der 
Arbeitslosenversicherung entrichtet haben, letztlich 
aber keinen Schutz in der Arbeitslosenversicherung 
erhalten, sondern im Fall von Arbeitslosigkeit und 
bei Hilfebedürftigkeit auf Leistungen der Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende verwiesen werden. Die 
bis zum 31. Juli 2021 befristete Sonderregelung zur 
verkürzten Anwartschaftszeit des Arbeitslosengeldes 
für überwiegend kurz befristet Beschäftigte soll bis 
zum 31. Dezember 2022 verlängert werden. 

Bewertung: 

Arbeitnehmer/innen müssen innerhalb der letzten 
zwei Jahre (Rahmenfrist) mindestens zwölf Monate 
(Anwartschaftszeit) sozialversicherungspflichtig be-
schäftigt gewesen sein, um einen Anspruch auf Ar-
beitslosengeld zu begründen. Die geplante Verlänge-
rung der Rahmenfrist auf 30 Monate ist ein erster 
hilfreicher, aber nicht ausreichender Schritt zur Er-
höhung der Reichweite der Arbeitslosenversiche-
rung, zumal der Referentenentwurf hier noch hinter 
den Plänen zur sog. Qualifizierungsoffensive zurück-
bleibt. 

Lösungsvorschlag: 

Die BAGFW tritt dafür ein, die Rahmenfrist, auf 
36 Monate auszudehnen und die Anwartschaftszei-
ten von derzeit 12 Monaten zu verkürzen, um den 
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unterschiedlichen Erwerbsverläufen besser gerecht 
zu werden. 

3. Weiterbildung- und Qualifizierungsberatung der 
Bundesagentur für Arbeit (BA) (§§ 31, 38 
SGB III-GE) 

Gesetzentwurf: 

Die Weiterbildungsberatung soll als Teil der Berufs-
beratung der BA für alle jungen Menschen und Er-
wachsene ausgebaut und Unternehmen eine Qualifi-
zierungsberatung angeboten werden. Zielsetzung der 
Weiterbildungsberatung ist es, Arbeitnehmer/innen 
und Arbeitslose über Entwicklungen am Arbeits-
markt, ihre beruflichen Perspektiven und passende 
Qualifizierungsmöglichkeiten zu beraten (§ 31 
SGB III GE). Die BA wird dazu verpflichtet, mit allen 
Personen deren Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis 
endet, unverzüglich nach Arbeitsuchendmeldung 
neben Vermittlungsaktivitäten auch Berufsberatung 
anzubieten, so dass bereits vor Eintritt der Arbeitslo-
sigkeit eine berufliche Standortbestimmung vorge-
nommen werden kann (§ 38 Abs. 2 SGB III). Für 
Leistungsberechtigte des SGB II wird geregelt, dass 
die Beratungsergebnisse vom Jobcenter berücksich-
tigt werden sollen (§ 14 Abs. 2 SGB II-GE). Die im 
Beratungskontext bei ALG I-Aufstockern bereits fest-
gestellten Tatsachen muss das Jobcenter nicht erneut 
feststellen (§ 15 S. 3 SGB II-GE). So soll Doppelarbeit 
vermieden werden.  

Bewertung: 

Es ist chancenreich, eine flächendeckende Weiterbil-
dungsberatung für Arbeitnehmer/innen und eine 
Qualifizierungsberatung für Unternehmen aufzu-
bauen. Die BA hat hier Potential, aber auch einen 
enormen Bedarf, qualifizierte Mitarbeiter/innen für 
diese Aufgabe zu gewinnen bzw. fortzubilden und 
Vertrauen bei den Beteiligten des örtlichen Arbeits-
markts, v. a. den Unternehmen für die Aufgabe zu 
gewinnen. Weiterbildungs- und Qualifizierungsbera-
tung durch die Bundesagentur für Arbeit sollte mit 
vorhandenen sachkundigen Stellen etwa bei freige-
meinnützigen Bildungseinrichtungen, Beratungsstel-
len der Kommunen oder Kammern eng zusammenar-
beiten. Der Verweis in der Gesetzesbegründung, wo-
nach die Weiterbildungs- und Qualifizierungsbera-
tung zusätzlich auch auf Maßnahmen, Angebote und 
Leistungen außerhalb der Arbeitsförderung des 
SGB III und der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
im SGB II verweisen soll, ist insofern unzureichend. 
Vielmehr muss eine Kooperation mit den genannten 
Stellen/Institutionen gesetzlich geregelt werden, um 
nicht  in Konkurrenz zu bestehenden Angeboten zu 
treten, sondern diese im Sinne einer Netzwerkstruk-
tur einzubinden (vgl. auch Beschluss des Bundes-
rats, Drs. 467/18). Die BAGFW bewertet es positiv, 
dass die Weiterbildungsberatung Arbeitslosen 
rechtskreisübergreifend zur Verfügung stehen soll 
und damit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten der 
Jobcenter wie Arbeitslosen/Arbeitsuchenden der Ar-
beitsagenturen gleichermaßen offen steht. Es ist 

                                                 
2 Siehe auch Arbeitskreis Arbeitsmarktpolitik (Hrsg.) (2018): Solidarische und sozialinvestive Arbeitsmarktpolitik. Vor-
schläge des Arbeitskreises Arbeitsmarktpolitik. Koordination und Gesamtredaktion: Matthias Knuth. Düsseldorf (HBS-
Study, 374). 
 

sinnvoll, die Ergebnisse der Weiterbildungsberatung 
auch im SGB II-Kontext zu berücksichtigen. 

Lösungsvorschlag: 

Die BAGFW fordert eine verpflichtende Kooperati-
onsregelung der BA mit anderen Stellen/Institutio-
nen, die Weiterbildungsberatung anbieten (etwa von 
Bildungseinrichtungen, Kommunen). Zudem ist si-
cherzustellen, dass die Weiterbildungs- und Qualifi-
zierungsberatung der BA alle Wege der beruflichen 
Qualifizierung (duales System, berufliche Weiterbil-
dung, vollzeitschulische Ausbildungen, Hochschul-
studium, Hybridformen) gleichgewichtig in den 
Blick nimmt, um die traditionelle Fokussierung auf 
das „Duale System“ zu überwinden.2 Es muss zudem 
gewährleistet sein, dass die Beratung unabhängig 
von geschäftspolitischen Vorgaben ist, die etwa 
kurzfristigen Fort- und Weiterbildungen zum Zwe-
cke schneller Vermittlungen den Vorzug gegenüber 
erst nachhaltig wirkenden abschlussbezogenen Wei-
terbildungen geben. Insofern müsste ein organisato-
risch und fachlich eigenständiger Bereich in der BA 
für die neue Aufgabe der Weiterbildungs- und Quali-
fizierungsberatung geschaffen werden. 

4. Erweiterter Zugang zur Weiterbildungsförderung 
für beschäftigte Arbeitnehmer/innen (§ 82 SGB 
III GE) 

Gesetzentwurf: 

Durch die Neuregelung soll der Zugang zur Weiter-
bildungsförderung für beschäftigte Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer ausgeweitet werden. Künftig 
sollen alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
unabhängig von der Qualifikation, Lebensalter und 
Betriebsgröße Zugang zur Weiterbildungsförderung 
erhalten, während diese zuvor auf Arbeitnehmer/in-
nen in klein- und mittelständischen Unternehmen 
(KMU), gering Qualifizierte und von Arbeitslosigkeit 
bedrohte Arbeitnehmer/innen konzentriert war. Wie 
auch bisher ist eine Förderung lediglich kurzfristi-
ger, arbeitsplatzbezogener Qualifizierungen ausge-
schlossen. Beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer können durch die Übernahme der Wei-
terbildungskosten nur dann gefördert werden, wenn 
sie in den letzten vier Jahren vor Antragsstellung 
nicht an einer mit öffentlichen Mitteln geförderten 
Weiterbildung teilgenommen haben und der Erwerb 
des Berufsabschlusses mindestens vier Jahre zurück-
liegt. Die Zielsetzung der Förderung wird geschärft: 
Die geplante Förderung soll Arbeitnehmer/innen da-
bei unterstützen, sich an den technologischen bzw. 
strukturellen Wandel durch Verbesserung ihrer be-
ruflichen Kompetenzen anzupassen oder sich für ei-
nen Engpassberuf (zu dem die BA u.a. Fachkräfte 
und Spezialisten in der Altenpflege zählt) zu qualifi-
zieren. Unabhängig von diesen Zielsetzungen wer-
den notwendige Weiterbildungen für Beschäftigte in 
KMU entsprechend des geltenden Rechts befristet 
bis 2020 gefördert (§ 131a SGB III); nach diesem 
Zeitpunkt nur noch für ältere oder schwerbehinderte 



Ausschussdrucksache 19(11)223 Ausschuss für Arbeit und Soziales 

54 

Arbeitnehmer/-innen (§ 82 Abs. 1 S. 4, Abs. 2 S. 3 
SGB III-GE). 

Die Förderung besteht wie auch bislang aus Zu-
schüssen an den Arbeitgeber zu den Lehrgangskos-
ten und Zuschüssen zum Arbeitsentgelt. Sie wird 
unter der Voraussetzung erbracht, dass sich Arbeit-
geber in angemessen Umfang an den Kosten beteili-
gen. Die Zuschussregelungen werden neu gestaltet: 
Die Zuschüsse zum Arbeitsentgelt werden grund-
sätzlich für alle beruflichen Weiterbildungen geöff-
net; bislang greifen sie nur für berufsabschlussbezo-
gene Weiterbildungen. Für berufsabschlussbezogene 
Weiterbildungen bleibt es bei einer Zuschussoption 
von bis zu 100 Prozent des Arbeitsentgeltes. Klein-
stunternehmen (weniger als 10 Beschäftigte) sollen 
(wie bisher) die Lehrgangskosten voll und (neu) die 
Lohnkosten in Höhe von bis zu 75 Prozent erstattet 
bekommen, kleine und mittlere Unternehmen 
(10 und weniger als 250 Beschäftigte) einen Zu-
schuss zu Lehrgangskosten und Lohnkosten jeweils 
zur Hälfte (bisher auch schon 50% Zuschuss zu den 
Lehrgangskosten gem. WeGeBAU), Großunterneh-
men (mit 250 Beschäftigten oder mehr) einen Zu-
schuss zu den Lehrgangskosten und Lohnkosten zu 
jeweils 25%. (neu). Bei Betrieben mit weniger als 
250 Beschäftigten kann von einer Kostenbeteiligung 
des Arbeitgebers zu den Lehrgangskosten abgesehen 
werden, wenn die betreffenden Arbeitnehmer/innen 
das 45. Lebensjahr vollendet haben oder schwerbe-
hindert sind.  

Bewertung: 

Positiv bewertet werden die deutlich stärkeren An-
reize (finanzieller Art und durch eine möglichst gute 
Beratung) zur Förderung der Weiterbildung von Ar-
beitnehmer/innen und die finanzielle Staffelung der 
Zuschüsse, die einen Beitrag leisten kann, damit be-
stehende Nachteile bei der Weiterbildungsbeteili-
gung von älteren Arbeitnehmer/innen und Arbeit-
nehmer/innen in KMU ausgeglichen werden kön-
nen. Die BAGFW begrüßt zudem die Ausweitung der 
(abschlussbezogenen) Fort- und Weiterbildungen auf 
Beschäftigte, die nur über eine zweijährige Ausbil-
dung verfügen, insofern eine Höherqualifizierung er-
möglicht wird. Diese Neuregelung hilft etwa das Po-
tential zur Ausbildung als Pflegefachkraft zu nutzen. 
Bislang haben insbesondere die Jobcenter in der För-
derpraxis zwar eine Fort- und Weiterbildung 
zum/zur Altenpflegehelfer/in unterstützt, einer Wei-
terbildung zur Pflegefachkraft aufgrund der Förder-
bedingungen aber verweigert. Der Ausschluss einer 
erneuten öffentlichen Weiterbildungsförderung  in-
nerhalb eines 4 Jahreszeitraumes erscheint jedoch 
vor dem Hintergrund der Digitalisierung und dem 
damit einhergehenden hohen und sich schnell än-
dernden Qualifizierungsbedarf als zu lang (vgl. auch 
Beschluss des Bundesrats Drs. 467/18). Dies gilt ins-
besondere im Hinblick auf die Weiterqualifizierung 
zur Kranken- und Altenpflegefachkraft, die in der 
Gesetzesbegründung explizit angesprochen wird. Es 
ist wichtig, Hilfskräfte im Bereich der Pflege mög-
lichst frühzeitig zu einer Weiterbildung zur Fach-
kraft zu motivieren. Eine vierjährige Wartezeit 
würde möglicherweise dazu führen, dass das Poten-
zial für die Gewinnung zusätzlicher - und dringend 

benötigter - Pflegefachkräfte nicht ausgeschöpft 
wird. Die Pflege sollte daher von der vierjährigen Ka-
renzzeit ausgenommen werden. 

Die BAGFW regt dringend an, unter den genannten 
Förderzielen auch das Nachholen eines Berufsab-
schlusses für gering Qualifizierte zu nennen. Diese 
Personen sind mit einem überproportional hohen 
Arbeitslosigkeitsrisiko konfrontiert und haben ange-
sichts des technologischen Wandels zukünftig ab-
sehbar noch schlechtere Chancen, sich am Arbeits-
markt zu behaupten. Sie können mit einer berufsab-
schluss-bezogenen Weiterbildung nachhaltig Fuß auf 
dem Arbeitsmarkt fassen. Entsprechend des o.g. För-
derziels sollte daher die Möglichkeit gegeben sein, 
die Lehrgangskosten für berufsabschlussbezogene 
Weiterbildungen in voller Höhe zu übernehmen. Es 
wird darauf hingewiesen, dass in der dem Gesetzent-
wurf zugrunde liegenden Qualifizierungsoffensive 
noch angestrebt worden war, einen Rechtsanspruch 
auf Nachholen eines Berufsabschlusses für Personen 
einzuführen, die noch nicht über eine abgeschlos-
sene Berufsausbildung verfügen oder langjährig be-
rufsfremd beschäftigt waren.  

Die BAGFW fordert, auch Fort- und Weiterbildungen 
für den Erzieherberuf besonders zu berücksichtigen 
(§ 82 Abs. 1 SGB III-GE). Die Eingrenzung auf eine 
Förderung in Engpassberufen würde dieses Berufs-
feld zu Unrecht ausnehmen. In der aktuellen Statis-
tik der Bundesagentur zur Engpassbetrachtung wird 
der Erzieherberuf nicht als Engpassberuf geführt. Je-
doch betrug im Jahr 2017 die durchschnittliche Va-
kanzzeit bis zur Besetzung einer offenen Erzieher/in-
nenstelle 68 Tage und fällt damit gerade für die Be-
treuung in Kindertageseinrichtungen deutlich zu 
lange aus. Die o. g. Einschätzung zum Fachkräftebe-
darf lässt außerdem aktuelle Vorhaben bzw. Ab-
sichtserklärungen, wie sie von Bund, Ländern und 
Kommunen abgegeben wurden, außer Betracht. Hier-
bei wird u. a. bei der Strukturqualität Handlungsbe-
darf gesehen und eine Verbesserung bei der Fach-
kräftesituation als notwendig erachtet. Unberück-
sichtigt bleiben hierbei weitere notwendige Verbes-
serungen, beispielsweise bei der Ausweitung der 
Öffnungszeiten, der Schaffung inklusiver Angebote 
oder der Leitungs-freistellung. Aus unserer Sicht 
handelt es sich daher beim Erzieherberuf praktisch 
offensichtlich um einen Mangelberuf, der auch als 
solcher bei den Förderbedingungen besonders be-
rücksichtigt werden sollte. Da sich in manchen Bun-
desländern die Finanzierung des dritten Ausbil-
dungsjahres für Erzieher/innen schwierig gestaltet, 
sollte eine Möglichkeit zur Finanzierung des dritten 
Ausbildungsjahres durch die BA in Abstimmung mit 
den Ländern geschaffen werden.  

Die nur anteilige Berücksichtigung von Teilzeitbe-
schäftigten bei der Bestimmung der Zahl der Be-
schäftigten mit Folgewirkung für die Fördermöglich-
keiten (siehe § 82 Abs. 4 SGB III n.F.) sollte über-
dacht werden, insofern typischerweise Branchen mit 
einem hohen Anteil an teilzeitbeschäftigten Frauen 
und weibliche Beschäftigte benachteiligt werden 
können. Es sollten vielmehr eher „Köpfe“ gezählt 
werden.  
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5. Förderung von Erweiterungsqualifizierungen bei 
Arbeitslosen § 81 SGB III-GE) 

Gesetzentwurf: 

Die Möglichkeiten der Förderung beruflicher Weiter-
bildung für Arbeitslose werden erweitert. Wie die 
Gesetzesbegründung ausführt, können nach gelten-
dem Recht arbeitslose Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer, die bereits über einen Berufsabschluss 
verfügen, nur gefördert werden, wenn die Weiterbil-
dung zur beruflichen Eingliederung notwendig ist. 
Die Förderung der Agenturen für Arbeit und Jobcen-
ter konzentriert sich daher auf die Teilnahme an sog. 
Anpassungsqualifizierungen, die nach Bildungsziel, 
Inhalt und Dauer berufliche Kompetenzen vermit-
teln, die zur beruflichen Eingliederung zwingend er-
forderlich sind. Nach der neuen Rechtslage sollen 
Erweiterungsqualifizierungen ermöglicht werden, 
die es Arbeitnehmer/innen erlauben, sich qualifika-
torisch breiter und flexibler für den Arbeitsmarkt 
aufzustellen und ggfs. auch das Berufsfeld zu wech-
seln (§ 81 Abs. 1a SGB III-GE).  

Bewertung: 

Die BAGFW begrüßt das gesetzliche Vorhaben der 
Erweiterungsqualifizierung für arbeitslose Arbeits-
nehmerinnen und Arbeitnehmer, da durch diese 
eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt ge-
fördert werden kann. Insbesondere vor dem Hinter-
grund der Digitalisierung sind in Zukunft zuneh-
mend qualifikatorische Anpassungsbedarfe zu er-
warten, denen durch entsprechende berufliche Wei-
terbildung Rechnung getragen werden muss. Eine 
Qualifizierung zum Berufsabschluss wäre für viele 
Arbeitslose ein Schlüssel zur (nachhaltigen) Integra-
tion in den Arbeitsmarkt (siehe auch unter weiterge-
hender Regelungsbedarf).  

II. Die BAGFW sieht über den vorliegenden Gesetz-
entwurf hinaus einen weitergehenden Rege-
lungsbedarf  

Die Fort- und Weiterbildung in der aktiven Arbeits-
marktpolitik braucht dringend einen Entwicklungs-
schub nach vorne vor allem bei Arbeitslosen, die 
derzeit in der Fort- und Weiterbildung von Ar-
beitsagenturen und Jobcentern viel zu selten berück-
sichtigt werden.  

Um Arbeitslose und gering Qualifizierte stärker in 
die (berufsabschlussbezogene) Weiterbildung einzu-
beziehen, hält die BAGFW folgende Maßnahmen für 
besonders dringlich:  

Nötig sind gerade für diesen Personenkreis neue Bil-
dungsinstrumente. So sollten sie z. B. modular auf-
gebaut sein und Interessierten die Möglichkeit ge-
ben, eine Ausbildung nach Bedarf zu unterbrechen 
oder zu verlängern, wenn die Lebensumstände dies 
erfordern und ein sinnvoller Zwischenstand erreicht 
ist. Der Ausbau von berufsanschlussfähigen Teilqua-
lifikationen mit weiteren Förderelementen, wie z.B. 
ergänzender Sprachförderung oder sozialpädagogi-
schen Begleitung („TQ plus“) kann sinnvoll sein, um 
v.a. gering qualifizierte Arbeitnehmer/innen darin zu 
unterstützen, ihr Beschäftigungsverhältnis abzusi-
chern und erste Schritte zu einer Höherqualifizie-

rung zu gehen. Weiterbildungsangebote mit über-
schaubaren Modulen können die Motivation steigern 
und die Abbruchrate senken. 

Es sind differenzierende Konzepte nötig, die die be-
sonderen Voraussetzungen und Anforderungen auch 
von lernungewohnten Personen, von Menschen mit 
geringen Bildungsvoraussetzungen oder von Men-
schen mit Deutsch als Zweitsprache berücksichtigen. 
Dies erfordert verstärkt Maßnahmen mit besonderen 
Qualitätsmerkmalen: Kleingruppen, Lernen im Ar-
beitsprozess, integrierte Lern- und Sprachförderung 
und begleitende Beratung zu allen Fragen der beruf-
lichen Integration. Die strikte Trennung von Maß-
nahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliede-
rung sowie der Fort- und Weiterbildungsmaßnah-
men hat sich im Hinblick auf die praxisgerechte 
Ausgestaltung für benachteiligte Zielgruppe nicht 
bewährt. In der Praxis werden flexiblere Angebote 
benötigt werden, in denen es z.B. möglich sein muss, 
berufliche Kenntnissen praxisnah für länger als acht 
Wochen zu vermitteln (§ 45 SGB III). In den Maß-
nahmen der Fort- und Weiterbildung muss u.a. mehr 
Zeit gegeben sein, um sich der Vermittlung von 
Schlüsselkompetenzen zu widmen. Darüber hinaus 
sind qualitätsgerechtere und verlässlichere Finan-
zierungsgrundlagen für die Maßnahmenträger der 
Fort- und Weiterbildung nötig.  

Die bestehende und bis 2020 befristete Möglichkeit, 
Grundkompetenzen im Rahmen einer berufsab-
schlussbezogenen Fort- und Weiterbildung zu erwer-
ben, (§ 131 a SGB III) ist gegenüber dem Bedarf vie-
ler gering qualifizierter Arbeitsloser Kenntnisse auf-
zubauen unzureichend. Es muss die Möglichkeit ge-
schaffen werden, den Erwerb von arbeitsmarktbezo-
genen Grundkompetenzen auch außerhalb einer 
(abschlussbezogenen) Fort- und Weiterbildung zu 
fördern.  

Die (bis 2020 befristete) Weiterbildungsprämie in 
der abschlussbezogenen Weiterbildung (§ 131 a 
SGB III) ist nach Einschätzung der BAGFW grund-
sätzlich geeignet, die Teilnehmenden darin zu unter-
stützen, eine länger andauernde Qualifizierung 
durchzuhalten. Gleichzeitig bekräftigt die BAGFW 
die Einschätzung, dass es vorrangig wichtig wäre, 
den Lebensunterhalt von SGB II-Leistungsberechtig-
ten während einer länger dauernden Fortbildung 
besser abzusichern. Ein starkes Hemmnis für diesen 
Personenkreis ist es, infolge der Fortbildung für län-
gere Zeit alleine auf das Arbeitslosengeld I bzw. Ar-
beitslosengeld II zurückgeworfen zu sein. Nicht sel-
ten entscheiden sich Leistungsempfänger wegen der 
Freibeträge für das Erwerbseinkommen und gegen 
die Weiterbildung. Die Aussicht auf eine nachhaltige 
Überwindung des Leistungsbezugs tritt angesichts 
der materiellen Notsituation zurück. Diese Proble-
matik ließe sich über eine Motivationsprämie für 
Leistungsberechtigte im SGB II, wie sie auch der 
Bundesrat (Drs. 467/19) vorschlägt, deutlich abmil-
dern.  

In dem vorliegenden Gesetzentwurf fehlt auch eine 
Neuregelung zum Arbeitslosengeldanspruch nach 
Abschluss einer Weiterbildungsmaßnahme, wie sie 
noch in der Qualifizierungsoffensive benannt wurde. 
Die BAGFW spricht sich dafür aus, Regelungen für 
einen verlängerten Bezug des Arbeitslosengeldes zu 
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treffen, wenn Menschen an Qualifizierungsmaßnah-
men teilnehmen. Derzeit werden Arbeitslosengeld-
ansprüche während einer Qualifizierung zur Hälfte 
gekürzt. Zugleich ist die Bezugsdauer des Arbeitslo-
sengelds für viele Betroffene zu kurz, um eine pas-
sende Aus- und Weiterbildung abzuschließen.  

Das Verkürzungsgebot auf zwei Drittel der Erstaus-
bildung (zweijährige Umschulung statt dreijährige 
Ausbildung) sollte flexibilisiert werden. Die beste-
hende Regelung zielt auf bildungsaffine Menschen 
ab, die nach einer ersten Berufsausbildung und eini-
gen Jahren der Berufstätigkeit in kürzerer Zeit zu ei-
nem zweiten Berufsabschluss kommen können. Das 
bewährt sich aber nicht für wenig bildungsaffine 
Helfer, für die eine dreijährige Umschulungszeit 
zielführender wäre, weil z.B. zeitliche Spielräume 
für den Spracherwerb, die Heranführung an Lern- 
und Arbeitsprozesse und die vertiefende Bearbei-
tung berufsbezogener Allgemeinbildung nötig sind.  

Schließlich sollten auch die Regelungen zum Ver-
mittlungsvorrang zwischen den Rechtskreisen ange-

glichen werden. Die Vermittlungsgrundsätze der Job-
center sind derzeit zu stark an schneller Vermittlung 
in Arbeit orientiert, während die Arbeitsagenturen 
zum Zweck einer nachhaltigen Arbeitsmarktintegra-
tion umfassendere Qualifizierungen anbieten kön-
nen. Allen Arbeitslosen und vor allem auch Lang-
zeitarbeitslosen sollte das Angebot einer (abschluss-
bezogenen) beruflichen Weiterbildung eröffnet wer-
den, wenn dies für die nachhaltige berufliche In-
tegration zielführender ist. Die Eingliederungsmittel 
für die Jobcenter werden im Laufe dieser Legislatur-
periode erhöht, insbesondere um öffentlich geför-
derte, sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze für 
Langzeitarbeitslose zu schaffen (§ 16i SGB II „Teil-
habe am Arbeitsmarkt“). Der Eingliederungstitel 
muss haushaltsrechtlich so ausgestaltet und das 
Budget für Verwaltungskosten bedarfsgerecht erhöht 
werden, dass eine Umwidmung zugunsten des Ver-
waltungstitels die Ausnahme bleibt. Es muss sicher-
gestellt werden, dass im Bundeshaushalt die Ver-
pflichtungsermächtigungen so gestaltet werden, dass 
Förderungen über einen längeren Zeitraum gewähr-
leistet werden. 

 

 
  



Ausschussdrucksache 19(11)223 Ausschuss für Arbeit und Soziales 

  57 

DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)196 
Ausschuss für 

Arbeit und Soziales 19. November 2018 

19. Wahlperiode 

Information für den Ausschuss 

Zentralverband des Deutschen Handwerks e.V. 

Unaufgeforderte Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in 

Berlin am 26. November 2018, um 13:00 Uhr zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Chancen für Qualifizierung und für mehr 
Schutz in der Arbeitslosenversicherung (Qualifizierungschancengesetz) - BT-Drs. 
19/4948 

b) Antrag der Abgeordneten Till Mansmann, Johannes Vogel (Olpe), Pascal Kober, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
Die 70-Tage-Regelung bei kurzfristiger Beschäftigung entfristen - BT-Drs. 19/4213 

c) Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann (Zwickau), Susanne Ferschl, Matthias 
W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Aktive und präventive Arbeitsmarktpolitik umsetzen – Qualifizierung ausweiten und 
Arbeitslosenversicherung stärken - BT-Drs. 19/5524 

Stellungnahme zum Entwurf eines „Gesetzes zur 
Stärkung der Chancen für Qualifizierung und für 
mehr Schutz in der Arbeitslosenversicherung“ 
(Qualifizierungschancengesetz) und zur Beitrags-
satzverordnung 2019 

Zusammenfassung 

Der vorliegende Gesetzentwurf sieht eine Reihe von 
Änderungen im Bereich der Weiterbildungsförde-
rung und –beratung vor, die durchaus gemischt zu 
bewerten sind. So sind gerade durch die Ausweitung 
der Förderung auf große Unternehmen Mitnahmeef-
fekte zu erwarten. Der Fokus bei der Weiterbildungs-
förderung auf  Engpassberufe bietet hingegen die 
Chance, den Problemen bei der Fachkräftesuche im 
Handwerk entgegenzusteuern. 

Die Erleichterung der Zugangsvoraussetzungen für 
das Arbeitslosengeld durch die Erhöhung der Rah-
menfrist von derzeit 24 auf 30 Monate bewertet der 
ZDH kritisch. Seit den Hartz-Reformen wurden die 
Voraussetzungen für den Bezug von Arbeitslosen-
geld schrittweise aufgeweicht. Nur die nachhaltig 
gute Lage am Arbeitsmarkt konnte bisher verhin-
dern, dass die Kosten für das Arbeitslosengeld hier-
durch massiv angestiegen sind. 

Die nochmalige Verlängerung der Sonderregelung 
für das Arbeitslosengeld bei überwiegend kurzfristi-
ger Beschäftigung wird nachdrücklich abgelehnt. Die 
Regelung ist in Anbetracht der geringen Zahlen der 
Inanspruchnahme obsolet. 

Die Absenkung des Beitragssatzes zur Arbeitsförde-
rung auf 2,5 Prozent war überfällig. Die Anlage der 
hohen Rücklage der Bundesagentur für Arbeit am 
Kapitalmarkt muss künftig ohne Zinsverlust erfol-
gen. Auch ein gesetzlich geregelter Automatismus 
für weitere Beitragssenkungen bei entsprechendem 
Überschreiten der Rücklage wäre sinnvoll. 

Die ursprünglich bis Ende des Jahres befristeten er-
leichterten zeitlichen Voraussetzungen für die kurz-
fristige Beschäftigung werden entfristet. Dies wird 
vom ZDH begrüßt. 

Im Detail:  

1. Erweiterung der Weiterbildungs-förderung für 
Beschäftigte und Arbeitssuchende (§§ 81, 82 SGB III 
und § 16 SGB II) 

Neuregelungen: Der Zugang zur Weiterbildungsför-
derung für Beschäftigte wird durch Änderung des 
§ 82 SGB III erweitert. Künftig sollen Beschäftigte 
unabhängig von Qualifikation, Lebensalter und auch 
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in größeren Betrieben durch eine teilweise oder voll-
ständige Übernahme der Weiterbildungskosten ge-
fördert werden können. Voraussetzung hierbei ist 
weiterhin, dass die Weiterbildung über arbeitsplatz-
bezogene kurzfristige Anpassungsfortbildungen hin-
ausgeht, die Maßnahme außerhalb des Betriebes 
stattfindet und Maßnahme und Träger für die Förde-
rung zugelassen sind.  

Gemäß § 82 Abs. 1 Satz 2 und 3 – neu – SGB III soll 
die Förderung darauf gerichtet sein, Beschäftigte, de-
ren Tätigkeiten durch Technologien ersetzt werden 
können oder vom Strukturwandel betroffen sind, 
eine Anpassung der beruflichen Kompetenzen zu er-
möglichen oder Beschäftigte zu unterstützen, die 
eine Weiterbildung in einem Engpassberuf anstre-
ben. 

Als Bedingung neu hinzugefügt wurde, dass der Er-
werb eines Berufsabschlusses mit einer Ausbil-
dungsdauer von mindestens zwei Jahren mindestens 
vier Jahre zurückliegt, geförderte Beschäftigte in den 
letzten vier Jahren nicht an einer mit öffentlichen 
Mitteln geförderten Weiterbildung teilgenommen ha-
ben und die Maßnahme mehr als vier Wochen dau-
ert.  

Ausgeschlossen sind Maßnahmen zu deren Durch-
führung Arbeitgeber verpflichtet sind.  

Künftig können auch Betriebe mit mehr als 250 Be-
schäftigten gefördert werden; hier beträgt der Eigen-
anteil an den Förderkosten durch den Arbeitgeber 
mindestens 75 Prozent. In Betrieben mit zehn bis 
250 Beschäftigten muss der Arbeitgeber mindestens 
50 Prozent der Kosten selbst tragen. In Betrieben mit 
weniger als zehn Beschäftigten soll von einer Kos-
tenbeteiligung des Arbeitgebers abgesehen werden. 

Weiterhin ist eine vollständige Kostenübernahme 
möglich, wenn der Beschäftigte das 45. Lebensjahr 
vollendet hat oder schwerbehindert ist.  

Ebenfalls wird im neuen § 82 die Übernahme von 
Zuschüssen zum Arbeitsentgelt bei der Förderung 
der beruflichen Weiterbildung von Beschäftigten ge-
regelt. Hier gilt weiterhin, dass für die Weiterbildung 
von Beschäftigten wegen eines fehlenden Berufsab-
schlusses das anteilige Arbeitsentgelt für weiterbil-
dungsbedingte Zeiten (zzgl. pauschalem Arbeitgeber-
anteil am Gesamtsozialversicherungsbeitrag) in vol-
lem Umfang übernommen werden kann.  

Unabhängig von einem fehlenden Berufsabschluss 
gilt darüber hinaus, dass eine Übernahme von bis zu 
75 Prozent des Arbeitsentgeltes bei Betrieben mit 
weniger als zehn Beschäftigten, bis zu 50 Prozent bei 
Betrieben mit zehn bis zu 250 Beschäftigten und bis 
zu 25 Prozent bei Betrieben mit 250 und mehr Be-
schäftigten erfolgen kann.  

Gefördert werden künftig auch Weiterbildungen von 
beschäftigten Leistungsberechtigten nach dem SGB II 
(§ 16 abs. 2 Satz 2 – neu – SGB II). 

Neu geregelt wird auch, dass die Notwendigkeit der 
Förderung künftig auch bei arbeitslosen Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern anerkannt werden 
kann, wenn durch den Erwerb erweiterter berufli-
cher Kompetenzen die individuelle Beschäftigungs-
fähigkeit verbessert werden kann (§ 81 Abs. 1a – neu 
– SGB III). 

Die Kosten für die Neuregelungen zur Weiterbildung 
für die Bundesagentur für Arbeit werden mit 
520 Mio. Euro für 2019 und mit 800 Mio. Euro pro 
Jahr für die Jahre 2020 bis 2022 veranschlagt. 

Bewertung: Die Weiterbildung Beschäftigter ist wei-
terhin originäre Aufgabe der Unternehmen und 
sollte nicht übermäßig finanziell gefördert werden, 
da es sonst zu Mitnahmeeffekten kommt. Die vorge-
legten Änderungen knüpfen an den bestehenden Re-
gelungen an. Neu ist vor allem die Ausweitung der 
allgemeinen Voraussetzungen für die Förderung auf 
Betriebe mit mehr als 250 Beschäftigten. Dies ist kri-
tisch zu bewerten, da es bei Unternehmen dieser 
Größe grundsätzlich keiner öffentlich finanzierten 
Anreize zur Förderung der Weiterbildung bedürfen 
sollte. Daher sind insbesondere hier Mitnahmeef-
fekte zu erwarten. 

Die Förderung der Weiterbildung von Arbeitssu-
chenden ist hingegen positiv zu bewerten, wenn 
dadurch tatsächlich verbesserte Integrationsmöglich-
keiten in den Arbeitsmarkt geschaffen werden. 

Fraglich ist, ob sich die in § 82 SGB II formulierten 
Ziele der Förderung für Beschäftigte, deren Tätigkei-
ten durch Technologien ersetzt werden können oder 
die in sonstiger Weise vom Strukturwandel betroffen 
sind, in der Praxis umsetzen lassen. Auf keinen Fall 
darf dies allerdings dazu führen, dass bisher förder-
fähige Maßnahmen aus der Förderung herausfallen. 

So sollte auch unbedingt mit Blick auf die neu einge-
führte Mindestdauer von mehr als vier Wochen (in 
der bisherigen Durchführungsvorschrift der Bunde-
sagentur für Arbeit „nicht weniger als vier Wochen“) 
keine Schlechterstellung für in der Vergangenheit 
förderfähige Maßnahmen durch die Neuregelung er-
folgen. Hierbei muss z.B. eine modular ausgestaltete 
Weiterbildung zusammenrechenbar sein, um die Vo-
raussetzungen weiterhin zu erfüllen. Im Handwerk 
werden aufgrund der kleinbetrieblichen Strukturen 
Weiterbildungen oftmals zeitlich gesplittet, damit 
einzelne Arbeitnehmer dem Betrieb nicht zu lange 
fehlen. 

Unbedingt positiv zu bewerten ist aber die Hervorhe-
bung von Weiterbildungen in Engpassberufen. Zahl-
reiche Berufe im Handwerk – insbesondere auch auf 
Ebene der Meisterausbildung –zählen zu den Eng-
passberufen. Ein Fokus der Weiterbildungsförderung 
auf diese konkreten Berufe ist auch für die Ar-
beitsagenturen praktikabel umsetzbar. Hier kann ein 
Beitrag zur gezielten Sicherung des Fachkräftebe-
darfs geleistet werden. 

Positiv zu bewerten ist, dass entgegen früheren Kon-
zepten kein Rechtsanspruch auf Qualifizierung oder 
eine Verlängerung des Arbeitslosengeldes bei Wei-
terbildung vorgesehen ist. Die nun vorgesehenen Re-
gelungen zur Weiterbildungsförderung sind aller-
dings recht weitreichend. Sie sollten auf die beste-
henden Zielgruppen der Bundesagentur für Arbeit 
und klein- und mittelständische Unternehmen fo-
kussiert bleiben.  

Durch die Beitragssatzsenkung wird allerdings der 
finanzielle Spielraum für eine überdimensionierte 
und wenig zielgenaue Weiterbildung nach Gießkan-
nenprinzip begrenzt. 
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2. Stärkung der Weiterbildungs- und Qualifizie-
rungsberatung (§§ 29, 30, 31, 34, 38 SGB III und 
§ 14 SGB II) 

Neuregelungen: Die Weiterbildungs- und Qualifizie-
rungsberatung der Bundesagentur für Arbeit wird für 
Auszubildende und Beschäftigte sowie für Leis-
tungsberechtigte nach dem SGB III und dem SGB II 
erweitert (§ 29 SGB III und § 14 SGB II). Ziel ist, die 
individuelle Beschäftigungsfähigkeit und Entwick-
lung individueller beruflicher Perspektiven zu ver-
bessern (§ 30 SGB III).  

Neu eingeführt wird die Vorgabe, dass die Agentur 
für Arbeit nach einer Arbeitssuchendmeldung un-
verzüglich eine Berufsberatung durchzuführen hat 
(§ 38 Abs. 2 – neu – SGB III). 

Analog zu den ausgeweiteten Beratungspflichten der 
Arbeitsagenturen für Beschäftigte, Auszubildende 
und Arbeitssuchende sollen künftig auch Arbeitge-
ber durch die Arbeitsagenturen zu den Qualifizie-
rungsbedarfen der Beschäftigten beraten werden 
(§ 34 Abs. 1 SGB III). 

Explizit aufgenommen in § 31 SGB III (Grundsätze 
der Berufsberatung) wird die Möglichkeit der Durch-
führung einer Potenzialanalyse bei der Berufsbera-
tung. Während jedoch in § 31 – neu –die Durchfüh-
rung einer Potenzialanalyse eine „Kann-Bestim-
mung“ ist, ist sie in dem unverändertem § 37 eine 
zwingende Maßnahme. Hier besteht Klärungsbedarf, 
was künftig gelten soll.  

Bewertung: Außerhalb der Berufsorientierung für 
Auszubildende und der allgemeinen Weiterbil-
dungsberatung für Beschäftigte und Arbeitssuchende 
ist es fraglich, ob die Arbeitsagenturen in der Lage 
sind, eine spezialisierte Weiterbildungsberatung – 
insbesondere für Arbeitgeber – durchzuführen.  

Für eine zukunftsorientierte Weiterbildungsberatung 
sind umfassende Kenntnisse über die gewerkespezi-
fischen Technologien und (auch gesetzlichen) Rah-
menbedingungen notwendig, wie z. B. im Bereich 
der erneuerbaren Energien. Die oftmals gewerkespe-
zifischen und betriebsnahen Weiterbildungseinrich-
tungen des Handwerks sind nach Auffassung des 
ZDH am besten in der Lage, die Beschäftigten der 
Unternehmen für die Anforderungen der Zukunft 
vorzubereiten und sie entsprechend zu beraten. 

Insofern sind die vorgesehenen Neuerungen kritisch 
zu sehen. Sollen die Beratungen über allgemeine 
Weiterbildungen hinausgehen, wäre es daher sinn-
voll, wenn die Arbeitsagenturen eine bloße Lotsen-
funktion einnehmen und an spezialisierte Institutio-
nen weiter verweisen. 

Eine verpflichtende Berufsberatung bei Arbeitssu-
chendmeldung dürfte hingegen in vielen Fällen 
sinnvoll sein. 

3. Erweiterung der Rahmenfrist  
(§§ 28a, 143, 147, 447 SGB III) 

Neuregelung: Die Rahmenfrist beträgt aktuell 24 Mo-
nate. Für einen Anspruch auf Arbeitslosengeld müs-
sen Versicherte innerhalb dieser 24-monatigen Rah-
menfrist mindestens zwölf Monate in versicherungs-
pflichtiger Beschäftigung verbracht haben, um einen 
Anspruch auf Arbeitslosengeld zu erwerben.  

Die Rahmenfrist wird nunmehr auf 30 Monate erwei-
tert. Die Erweiterung der Rahmenfrist soll 2020 in 
Kraft treten. Somit haben Beschäftigte künftig sechs 
Monate mehr Zeit, die Mindestversicherungsdauer 
von zwölf Monaten zu erreichen. 

Die Kosten für die Gemeinschaft der Beitragszahler 
zur Arbeitslosenversicherung werden für die Jahre 
2020 und 2021 mit jeweils 140 Mio. Euro beziffert, 
für 2022 mit 150 Mio. Euro. Der Haushalt des Bun-
des wird hingegen voraussichtlich ab 2020 mit Min-
derausgaben in Höhe von ca. 20 Mio. Euro jährlich 
entlastet. 

Bewertung: Die jetzige Lösung stellt zwar eine wei-
tere Aufweichung der bisherigen Zugangsbedingun-
gen dar. Allerdings war eine erheblich stärkere Ver-
kürzung der Anwartschaftszeit (z. B. bereits nach 
acht oder zehn Monaten Beitragszahlung) in der Dis-
kussion. Insoweit handelt es sich um einen modera-
ten Kompromiss. Gleichwohl ist seit vielen Jahren 
eine schrittweise Aufweichung der Zugangsbedin-
gungen zum Arbeitslosengeld zu beobachten, so mit 
der 2009 eingeführten Leistungsart des Arbeitslosen-
geldes für Versicherte mit überwiegend kurzfristiger 
Beschäftigung, die seitdem mehrfach erweitert 
wurde, wie auch die Einführung längerer Bezugs-
dauern für ältere Arbeitslose.  

4. Verlängerung der Befristung der Sonderregelung 
für überwiegend kurzfristig Beschäftigte  
(§ 142 SGB III) 

Neuregelung: Die bis zum 31. Juli 2021 befristete 
Sonderregelung für überwiegend kurzfristig Beschäf-
tigte soll ein weiteres Mal um nun 18 Monate bis 
zum 31. Dezember 2022 verlängert werden (§ 142 
Abs. 2 SGB II).  

Bewertung: Bereits drei Mal – zuletzt mit dem Ge-
setz zur Verlängerung befristeter Regelungen im Ar-
beitsförderungsrecht im Frühjahr 2018 – wurde die 
2009 eingeführte Sonderregelung zur Anwartschafts-
zeit für überwiegend kurz befristet Beschäftigte ver-
längert. Im Koalitionsvertrag war ursprünglich die 
Schaffung einer Nachfolgeregelung vereinbart wor-
den. Nun wird die bestehende Regelung letztlich 
ohne Not ein viertes Mal verlängert.  

Grundsätzlich lehnt der ZDH eine Verlängerung die-
ser Sonderregelung ab. Auf Basis der bereits längere 
Zeit zurückliegenden Evaluation des Instruments 
(IAB-Forschungsbericht 9/2012) sowie neueren Zah-
len zur Inanspruchnahme der Regelung bestehen 
nämlich erhebliche Zweifel an dessen Sinnhaf-
tigkeit. 

Einerseits ist die Inanspruchnahme der Sonderrege-
lung – trotz wiederholter Ausweitung der Zugangs-
bedingungen – bis einschließlich 2016 deutlich hin-
ter den Erwartungen zurückgeblieben. Die Zahl der 
Anträge und der Bewilligungen auf dieses Arbeitslo-
sengeld unter erleichterten Bedingungen war seit 
Einführung der Regelung gering. So wurden z. B. 
2012/2013 nur 222 Anträge bewilligt, 2013/2014 
229, 2014/2015 295, 2015/2016 239 und 2016/2017 
nur 238. Die Bewilligungsquote liegt konstant bei et-
was über 70 Prozent. Auch der Mittelwert der An-
spruchsdauer bewilligter Anträge lag in den letzten 
Jahren stabil bei etwas über 3,5 Monaten. 
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Dies ist vermutlich auch damit zu erklären, dass die 
ursprünglich im Referentenentwurf 2009 zur Einfüh-
rung der Sonderregelung genannte Zielgruppe der 
Kulturschaffenden (im damaligen Entwurf wurden 
Beschäftigte in der Film- und Fernsehbranche ge-
nannt), wie in der damaligen Begründung beschrie-
ben, in den Zeiträumen nach den Beschäftigungsver-
hältnissen oft noch an den Projekten weiterarbeiten. 
Bei der Bezahlung für diese Projekte wird die län-
gere Arbeit, wie im damaligen Referentenentwurf 
festgestellt, offenbar durchaus berücksichtigt. Für 
eine Tätigkeit von z. B. sechs Wochen Dauer wird 
also eine Nachbearbeitung von zwei bis vier Wochen 
in die Entlohnung einbezogen. Entsprechend hoch 
liegen bei diesem Personenkreis die Monatsver-
dienste. 

Ein Indiz für die durchschnittlich hohe Entlohnung 
dieser Zielgruppe ist, dass das gezahlte Arbeitslosen-
geld gem. § 147 Abs. 3 mit 1.432 Euro monatlich 
(2016/2017) deutlich über dem Durchschnitt aller 
Versicherten mit 910 Euro lag. Zudem ist es in den 
letzten Jahren überproportional gestiegen ausgehend 
von 1.263 Euro in den Jahren 2013/2014 auf 
1.432 Euro 2016/2017. 

Es ist davon auszugehen, dass ein Teil der Ziel-
gruppe in den entsprechenden Nach-Vertragsphasen 
nicht nur finanziell versorgt ist. Faktisch stehen sie 
in den Phasen der Projekt-nachbearbeitung auch gar 
nicht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung, was für eine 
Arbeitslos-meldung aber notwendig ist.  

In Anbetracht der sehr geringen Fallzahlen ist jeden-
falls zu bezweifeln, dass die anvisierte Problem-
gruppe tatsächlich in dem vermeintlichen Umfang 
existiert. Entsprechend sollte hier – auch aus Grün-
den der Gerechtigkeit gegenüber dem Kreis aller an-
deren Versicherten – von diesem 'lex specialis' Ab-
stand genommen und die Sonderregelung ersatzlos 
gestrichen werden. Dies ist nun umso eher möglich, 
da mit der Erweiterung der Rahmenfrist von 24 auf 
30 Monate die Zugangsbedingungen zum Arbeitslo-
sengeld allgemein und damit auch für den anvisier-
ten kleinen Personenkreis der Sonderregelung für 
überwiegend kurzfristig Beschäftigte erleichtert wur-
den. 

5. Senkung des Beitragssatzes zur Arbeitsförderung 
(§ 341 SGB III und Beitragssatzverordnung 2019) 

Neuregelung: Der Beitragssatz zur Arbeitsförderung 
wird von 3,0 Prozent auf 2,6 Prozent gesenkt (§ 341 
SGB III). Darüber hinaus wird der Beitragssatz befris-
tet bis 2022 per Rechtverordnung um weitere 
0,1 Prozentpunkte gesenkt (Beitragssatzverordnung 
2019). Im Ergebnis liegt der Beitragssatz zur Arbeits-
losenversicherung bis 2022 bei 2,5 Prozent. 

Die Beitragssenkung führt bei der Bundesagentur für 
Arbeit zu Mindereinnahmen im Umfang von 
4,64 Mrd. Euro 2019 bis zu 5,07 Mrd. Euro 2022. Die 

Beitragszahler – Arbeitgeber und Arbeitnehmer – 
werden um entsprechende Beträge entlastet. 

Bewertung: Die Rücklage der Arbeitslosenversiche-
rung beträgt aktuell rund 22,5 Mrd. Euro. Das ent-
spricht gemessen an den für 2018 veranschlagten 
Ausgaben in Höhe von 36,4 Mrd. Euro über 60 Pro-
zent. Auch in Bezug auf die für 2018 veranschlagten 
Einnahmen der Arbeitslosenversicherung in Höhe 
von 39 Mrd. Euro beträgt die Rücklage über 57 Pro-
zent.  

Der im Gesetzentwurf angeführte Anteil der Rück-
lage am Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Höhe von 
0,65 Prozent ist insofern irreführend, da das BIP 
keine geeignete Größe ist, um mögliche Mehrausga-
ben der Arbeitslosenversicherung (z. B. im Rahmen 
von Kurzarbeit) im Falle einer Beschäftigungskrise 
zu identifizieren.  

Eine umfassende Absenkung des Beitragssatzes war 
überfällig. Den Beitragszahlern müssen die zu viel 
gezahlten Beiträge zurückgegeben werden. Die Ab-
senkung um 0,4 Prozentpunkte gemäß § 341 SGB II 
und befristet bis Ende 2022 um weitere 0,1 Prozent-
punkte per Rechtsverordnung erfolgt insofern ver-
gleichsweise zögerlich.  

Bedauerlicherweise wird aber kein gesetzlich gere-
gelter Automatismus eingeführt, nach dem eine au-
tomatische weitere Beitragssatzsenkung erfolgt, 
wenn die Rücklage die genannten 0,65 Prozent des 
BIP (aktuelle 22,5 Mrd. Euro) übersteigt.  

Weiterhin werden die für die Berechnung des Ar-
beitslosengeldes und weiterer Leistungen nach dem 
SGB III maßgebliche Sozialversicherungspauschale 
von 21 auf 20 Prozent gesenkt. Laut Begründung im 
Referentenentwurf erfolgt dies aus Gründen der Ver-
waltungsvereinfachung. Gleichzeitig wird aber auch 
darauf hingewiesen, dass mit der Absenkung des 
Beitrags zur Arbeitsförderung und der Wiederher-
stellung der paritätischen Beitragstragung in der Ge-
setzlichen Krankenversicherung diese Absenkung 
gerechtfertigt ist. Ebenfalls wird darauf hingewiesen, 
dass sich hierdurch ein höheres Arbeitslosengeld 
ergäbe. Insofern stellt sich die Frage, wie die Kosten-
senkung für die Bundesagentur für Arbeit um 180 - 
190 Mio. Euro pro Jahr entsteht. 

6. Beibehalt höherer Zeitgrenzen für kurzfristige Be-
schäftigung (§ 8 SGB IV) 

Neuregelung: Die bis zum 1. Januar 2019 befristet 
geltenden höheren Zeitgrenzen für eine sozialversi-
cherungsfreie kurzfristige Beschäftigung von drei 
Monaten oder 70 Arbeitstagen werden dauerhaft bei-
behalten (§ 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV). 

Bewertung: Die Arbeitgeber im Handwerk begrüßen 
die Entfristung der Regelung. Dies entlastet vor al-
lem Betriebe, für die Saisonarbeit einen besonders 
hohen Stellenwert hat.  
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)203 
Ausschuss für 

Arbeit und Soziales 20. November 2018 

19. Wahlperiode 

Information für den Ausschuss 

Wuppertaler Kreis e.V. - Bundesverband betriebliche Weiterbildung 

Unaufgeforderte Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in 

Berlin am 26. November 2018, um 13:00 Uhr zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Chancen für Qualifizierung und für mehr 
Schutz in der Arbeitslosenversicherung (Qualifizierungschancengesetz) - BT-Drs. 
19/4948 

b) Antrag der Abgeordneten Till Mansmann, Johannes Vogel (Olpe), Pascal Kober, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
Die 70-Tage-Regelung bei kurzfristiger Beschäftigung entfristen - BT-Drs. 19/4213 

c) Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann (Zwickau), Susanne Ferschl, Matthias 
W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Aktive und präventive Arbeitsmarktpolitik umsetzen – Qualifizierung ausweiten und 
Arbeitslosenversicherung stärken - BT-Drs. 19/5524 

I. Sachverhalt 

Mit dem „Gesetz zur Stärkung der Chancen für Qua-
lifizierung und für mehr Schutz in der Arbeitslosen-
versicherung“ sollen erste Punkte der sogenannten 
„Qualifizierungsoffensive Wissen und Sicherheit für 
den Wandel“ umgesetzt werden. 

Am 18. Oktober 2018 wurde der Gesetzentwurf der 
Bundesregierung für das geplante Qualifizierungs-
chancengesetz im Bundestag in einer ersten Lesung 
beraten und dem Ausschuss für Arbeit und Soziales 
überwiesen. Der Bundesrat hat den Gesetzentwurf in 
seiner Sitzung vom 19. Oktober 2018 beraten und 
hierzu Stellung genommen. Der Normenkontrollrat 
hat keine Einwände gegen die Gesetzesfolgen des 
Vorhabens erhoben. 

Am 26. November 2018 findet hierzu eine öffentli-
che Anhörung im Ausschuss für Arbeit und Soziales 
statt. Der Wuppertaler Kreis e.V. – Bundesverband 
betriebliche Weiterbildung nimmt hiermit erneut 
Stellung zu dem Gesetzesvorhaben, seine Stand-
punkte sind bereits dem BMAS zum Referentenent-
wurf übermittelt worden. 

II. Stellungnahme des Wuppertaler Kreises 

1. Hintergrund 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat 
am 30. Mai 2018 seine Vorschläge für eine soge-
nannte Qualifizierungsoffensive veröffentlicht, mit 
der einerseits eine Senkung der Beiträge zur Arbeits-
losenversicherung und gleichzeitig eine Ausweitung 
des Leistungsspektrums der Arbeitsförderung ver-
bunden ist. 

Im Fokus des Wuppertaler Kreises als dem Verband 
der führenden Weiterbildungsdienstleister der Wirt-
schaft stehen dabei die geplanten Änderungen bei 
der Qualifizierung von Beschäftigten sowie beim Be-
ratungsauftrag der Bundesagentur für Arbeit. 

Der Gesetzentwurf sieht vor, durch eine Neufassung 
der §§ 81 und 82 SGB III das bisherige „WeGebAU“-
Programm auszubauen und weiterzuentwickeln und 
in einem höheren Umfang als bisher die Qualifizie-
rung von Beschäftigten aus Mitteln der Bundesagen-
tur für Arbeit und damit der Beitragszahler zu finan-
zieren. Dazu ist eine nach Unternehmensgröße ge-
staffelte Förderung der Weiterbildungskosten und 
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auch des fortgezahlten Arbeitsentgeltes von Beschäf-
tigten vorgesehen. Begründet wird die Ausweitung 
der Förderung für Beschäftigte mit den Herausforde-
rungen der Digitalisierung und der demografischen 
Entwicklung und den dadurch beschleunigten An-
passungsprozessen auch bei Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern. 

Die in der Koalition vereinbarte Senkung des Beitra-
ges zur Arbeitslosenversicherung von bisher 3,0% 
auf 2,6% bzw. bis 2022 auf 2,5% begrenzt den finan-
ziellen Spielraum für weitere Ausweitungen der 
Leistungen zur Qualifizierung. 

2. Ausweitung der Förderung von Weiterbildung 
für Beschäftigte 

Die Möglichkeit der Förderung der Qualifizierung 
von beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern wird erheblich ausgeweitet. Die bisherigen 
Regelungen des „WeGebAU“-Programmes, das sich 
an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus kleinen und 
mittleren Unternehmen mit bis zu 250 Beschäftigten 
sowie an Beschäftigte ohne abgeschlossene Berufs-
ausbildung gerichtet hat, werden dafür geöffnet: 
Künftig können Beschäftigte unabhängig von der Un-
ternehmensgröße im Rahmen des bestehenden Be-
schäftigungsverhältnisses bei beruflicher Weiterbil-
dung gefördert werden. Voraussetzung ist i.d.R. eine 
Beteiligung des Arbeitgebers an den Lehrgangskos-
ten, die nach Unternehmensgrößen gestaffelt bis zu 
75% beträgt. Ausnahmen hierzu sind für Unterneh-
men mit weniger als zehn Beschäftigten, für Schwer-
behinderte und für Beschäftigte über 45 Jahren defi-
niert. Neben der (ggf. anteiligen) Übernahme von 
Lehrgangskosten werden zusätzlich anteilig Zu-
schüsse an die Arbeitgeber zu den Lohnkosten ge-
währt, ebenfalls nach Unternehmensgrößen gestaf-
felt. Wenn ein Berufsabschluss nachgeholt werden 
soll, kann die Förderung der Lohnkosten bis zu 
100% betragen. 

Votum 

Es sollte Prämisse der Weiterbildungspolitik sein, 
die Eigenverantwortung sowohl der Betriebe als 
auch der Beschäftigten zu stärken und zu unterstüt-
zen. 

Die Herausforderungen der digitalen Transformation 
fordern erhebliche Anstrengungen in der Personal-
entwicklung und in der betrieblichen Weiterbildung. 
Dabei stehen arbeitsplatznahe Bildungsprozesse und 
das Lernen im Prozess der Arbeit an erster Stelle, um 
die Entwicklung der Arbeitsprozesse im Gleichklang 
mit der Qualifizierung der Beschäftigten zu gestal-
ten. 

Die im Gesetzentwurf vorgesehene Förderung der 
Weiterbildung für Beschäftigte zielt darauf, vor al-
lem kleinen und mittleren Unternehmen Anreize für 
berufliche Weiterbildung zu geben und den Beschäf-
tigten im Strukturwandel passende Qualifikationen 
zu vermitteln. Die geförderten Maßnahmen umfassen 
jedoch ausschließlich außerbetriebliche Maßnah-
men, die ausdrücklich nicht arbeitsplatzbezogen 
sind. 

Die Erfahrungen in der betrieblichen Weiterbildung 
zeigen, dass eine aktive Personalentwicklung und 
das Lernen im Prozess der Arbeit eines der wichtigs-
ten Erfolgsfaktoren für den digitalen Wandel sind. 

Innerbetriebliche und arbeitsplatzbezogene Maßnah-
men in unternehmerischer Verantwortung sind da-
mit auch die Instrumente mit der besten präventiven 
Wirkung gegen Arbeitslosigkeit. 

Hier soll allerdings ausdrücklich nicht dieses Instru-
ment gestärkt werden, sondern ein außerbetriebli-
ches Lernen in öffentlich geförderten Maßnahmen. 
Mit diesem Schritt wird eine Richtung eingeschla-
gen, die eine kontraproduktive Wirkung auf die Leis-
tungsfähigkeit und Innovationskraft der Unterneh-
men haben könnte. Eine hohe Förderung von nicht 
arbeitsplatzbezogenen und außerbetrieblich durchge-
führten Weiterbildungsmaßnahmen könnte Unter-
nehmen einen Anreiz bieten, das eigene Engagement 
und die Investition in die arbeitsplatznahe eigenver-
antwortliche Weiterbildung und Personalentwick-
lung einzuschränken, um die Förderung in An-
spruch zu nehmen. Es steht zu befürchten, dass ge-
rade bei solchen Unternehmen, die vom Struktur-
wandel wirtschaftlich betroffen sind, durch die An-
reizwirkung der Förderinstrumente die Eigenverant-
wortung geschwächt wird. 

Darüber hinaus ist aus Sicht des Wuppertaler Krei-
ses zu hinterfragen, ob die Zielgruppe dieses Geset-
zes, nämlich „Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer, die berufliche Tätigkeiten ausüben, die durch 
Technologien ersetzt werden können oder in sonsti-
ger Weise vom Strukturwandel betroffen sind“ bzw. 
„Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die eine 
Weiterbildung in einem Engpassberuf anstreben“ 
nicht zu offen definiert ist und damit die Gefahr des 
Ausuferns der Förderung besteht, die lediglich 
durch das Budget eingeschränkt ist. Der Wuppertaler 
Kreis spricht sich deshalb dafür aus, aus ordnungs-
politischen Gründen die Zielgruppe explizit auf sol-
che Fälle zu begrenzen, in denen die unternehmeri-
sche Verantwortung objektiv nicht mehr wahrge-
nommen werden kann. 

3. Veränderungen bei der Weiterbildungsberatung 

Die Aufgaben der Bundesagentur für Arbeit in der 
Berufsberatung für Personen sowie der Arbeitsmarkt-
beratung für Unternehmen werden im Gesetzentwurf 
präzisiert und ausgeweitet. Dazu werden die Weiter-
bildungsberatung für Personen sowie die Qualifizie-
rungsberatung für Unternehmen explizit als Aufga-
ben der Bundesagentur für Arbeit gesetzlich defi-
niert. Mit dieser Beratungsaufgabe soll die Qualifi-
zierung von Beschäftigten und Arbeitslosen im 
Sinne der Prävention gegen Arbeitslosigkeit geför-
dert werden. 

Votum 

Bei der Ausweitung der Aufgabe der Weiterbildungs-
beratung für Beschäftigte sowie der Qualifizierungs-
beratung für Unternehmen ist es aus Sicht des Wup-
pertaler Kreises wichtig, dass diese marktneutral er-
folgt. Die Qualifizierungsberatung der Bundesagen-
tur für Arbeit für Betriebe darf nicht dazu führen, 
dass betriebliche Qualifizierungsmaßnahmen mit 
dem Anreiz möglicher öffentlicher Förderung in ei-
nem schleichenden Prozess in den Bereich der öf-
fentlich finanzierten Weiterbildung überführt wer-
den und damit die unternehmerische Eigenverant-
wortung geschwächt wird. 

Aus Sicht der Weiterbildungsbranche könnte ein sol-
cher Prozess auch wettbewerbsverzerrend wirken, 
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wenn Weiterbildungsunternehmen, die im Bereich 
der öffentlich geförderten Weiterbildung tätig sind, 
aufgrund ihrer fachlichen Nähe und ihrer Zusam-
menarbeit mit den Beratern der Bundesagentur für 
Arbeit in der Beratung bevorzugt berücksichtigt wer-

den. Die Ausweitung der Beratungstätigkeit der Bun-
desagentur für Arbeit im Sinne einer Qualifizie-
rungsberatung für Unternehmen ist aus diesen Grün-
den aus Sicht des Wuppertaler Kreises kritisch zu 
begleiten. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)206 
Ausschuss für 

Arbeit und Soziales 21. November 2018 

19. Wahlperiode 

Information für den Ausschuss 

Sozialverband VdK Deutschland e.V. 

Unaufgeforderte Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in 

Berlin am 26. November 2018, um 13:00 Uhr zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Chancen für Qualifizierung und für mehr 
Schutz in der Arbeitslosenversicherung (Qualifizierungschancengesetz) - BT-Drs. 
19/4948 

b) Antrag der Abgeordneten Till Mansmann, Johannes Vogel (Olpe), Pascal Kober, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
Die 70-Tage-Regelung bei kurzfristiger Beschäftigung entfristen - BT-Drs. 19/4213 

c) Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann (Zwickau), Susanne Ferschl, Matthias 
W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Aktive und präventive Arbeitsmarktpolitik umsetzen – Qualifizierung ausweiten und 
Arbeitslosenversicherung stärken - BT-Drs. 19/5524 

1. Zu den Zielen des Gesetzentwurfs und den Maß-
nahmen ihrer Umsetzung 

Der demografische und technologische Wandel wird 
die wirtschaftliche und strukturelle Veränderung des 
Arbeitsmarkts beschleunigen und verstärkte qualifi-
katorische Anpassungsprozesse bei Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer erfordern. Weiterhin haben 
Geringqualifizierte und Langzeitarbeitslose trotz der 
guten Beschäftigungsentwicklung Schwierigkeiten, 
einen Arbeitsplatz zu finden. Vor diesem Hinter-
grund sollen die Weiterbildungsförderung und die 
Beratung durch die Bundesagentur für Arbeit (BA) 
verstärkt werden. Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer sowie Arbeitgeber sollen nunmehr einen 
Rechtsanspruch auf Weiterbildungs- und Qualifizie-
rungsberatung durch die BA haben. Auch Leistungs-
berechtigte nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) 
sollen von den Beratungsangeboten profitieren kön-
nen. 

Die Weiterbildungsförderung für Beschäftigte durch 
die BA wird ausgebaut. Nunmehr soll sie auch all je-
nen offenstehen, deren Arbeitsplätze durch den 
technologischen Fortschritt bedroht sind und dies 
unabhängig von Ausbildung, Alter und Be-
triebsgröße. Eine Kostenübernahme durch die BA 
setzt jedoch die Kofinanzierung, gestaffelt nach Be-
triebsgröße, durch den Arbeitgeber voraus. Zu 

100 Prozent können die Kosten durch die BA über-
nommen werden, wenn ältere oder schwerbehin-
derte Beschäftigte weitergebildet werden sollen. 

Weiterhin soll der Schutz in der Arbeitslosenversi-
cherung verstärkt werden, indem die Rahmenfrist, 
innerhalb derer die Mindestversicherungszeit für ei-
nen Anspruch auf Arbeitslosengeld zurückzulegen 
ist, auf 30 Monate erweitert wird. Der Beitrag zur Ar-
beitslosenversicherung soll insgesamt um 0,5 Pro-
zentpunkte gesenkt werden. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Angesichts der Herausforderungen, die die Digitali-
sierung der Arbeitswelt zukünftig an die Beschäftig-
ten stellen wird und den schon jetzt in einigen Be-
reichen herrschenden Fachkräftemangel begrüßt der 
VdK die Zielsetzung des vorliegenden Gesetzent-
wurfs, die Weiterbildung und Qualifizierung zu för-
dern und die Beschäftigten für die Herausforderun-
gen des technologischen Wandels zu wappnen. Dass 
nun auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
während eines bestehenden Arbeitsverhältnisses ei-
nen Anspruch auf Beratung zur Weiterbildung ha-
ben, ist ein richtiger Schritt, denn eine ausreichende 
Qualifizierung stellt einen wirksamen Schutz vor 
drohender Arbeitslosigkeit dar. 

Dringender Qualifizierungsbedarf besteht aber auch 
primär bei Arbeitslosen. Bei dieser Personengruppe 
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darf es nicht bei der bloßen Beratung bleiben, son-
dern den Betroffenen muss auch eine Weiterbil-
dungsmaßnahme zur Verfügung gestellt werden, die 
ihnen eine nachhaltige Integration in den Arbeits-
markt ermöglicht. Hier bedarf es eines Rechtsan-
spruchs auf eine Weiterbildungsmaßnahme für Ar-
beitslose. 

Weiterhin begrüßt der VdK den Ausbau der Weiter-
bildungsförderung für Beschäftigte im bestehenden 
Arbeitsverhältnis. Die Erweiterung auf den Perso-
nenkreis, dessen Arbeitsplätze durch den technolo-
gischen Wandel gefährdet sind, ist richtig. Richtig ist 
auch, dass eine höhere Förderung gerade für Ältere, 
Schwerbehinderte und Angestellte in kleinen Betrie-
ben vorgesehen ist. Es ist aber zu befürchten, dass es 
zu sogenannten Creamingeffekten kommt und haupt-
sächlich die schon vorher hochqualifizierten Be-
schäftigten von den Arbeitgebern weitergebildet wer-
den. Ob hiermit auch positive Effekte auf die Quali-
fizierung und Arbeitsplatzsicherung der besonders 
gefährdeten Gruppen erwirkt werden können, ist 
deswegen zukunftsnah zu überprüfen und gegebe-
nenfalls durch stärkere Verpflichtung der Arbeitge-
ber nachzusteuern. 

Die BA soll Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
bei der Qualifizierung für eine sich verändernde Ar-
beitswelt begleiten und muss sich jetzt dringend da-
rum kümmern, Arbeitslose wieder nachhaltig zu 
qualifizieren. Für dieses Aufgabenvolumen muss sie 
finanziell ausreichend ausgestattet werden. Auch 
deshalb ist der VdK der Meinung, dass die geplante 
Beitragssenkung ein falsches sozialpolitisches Signal 
ist. Statt die Arbeitslosenversicherung finanziell zu 
schwächen, müssen ihre ausreichenden Rücklagen 
auch dazu genutzt werden, um sie wieder zu einer 
verlässlichen Absicherung für Beschäftigte weiterzu-
entwickeln, statt diese nach kurzer Zeit in das 
„Hartz-IV-System“ rutschen zu lassen. 

Dazu müssen die Bezugszeiten für das Arbeitslosen-
geld I, gerade für Ältere und langjährige Beitragszah-
ler, deutlich erhöht werden und die Zugangsvoraus-
setzungen stark erleichtert werden. So stellt die Er-
höhung der Rahmenfrist auf 30 Monate zwar einen 
ersten Schritt in die richtige Richtung dar, aber ist 
bei weitem nicht ausreichend, um wirklich eine rele-
vante Anzahl von gerade unter prekären Bedingun-
gen Beschäftigten zu erfassen, obwohl diese auch 
Beiträge zahlen. Neben einer Erhöhung der Rahmen-
frist auf drei Jahre bedarf es auch einer Verringerung 
der Anwartschaftszeiten auf zehn Monate. 

2. Zu den Regelungen im Einzelnen 

2.1. Anspruch auf Weiterbildungs- und Qualifizie-
rungsberatung 

Durch die Ergänzung im Gesetzentwurf wird gere-
gelt, dass die Weiterbildungs- und Qualifizierungs-
beratung durch die BA nicht nur an Arbeitslose oder 
an von Arbeitslosigkeit bedrohte Personen gerichtet 
ist, sondern auch an alle Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer sowie Arbeitgeber. Weiterhin wird 
klargestellt, dass der Beratungsauftrag der BA sich 
auch auf Bezieher von Arbeitslosengeld II erstreckt. 

Neben einer Erweiterung der Beratung ausgehend 
von der Berufs- und Arbeitsmarktberatung hin zur 
Weiterbildungs- und Qualifizierungsberatung, sprich 
auch zu der individuellen beruflichen Perspektive, 
muss die BA auch eine Beratung anbieten, die auf 

die Festigung von Ausbildungs- und Arbeitsverhält-
nissen abzielt. Die BA wird verpflichtet, eine solche 
Beratung unverzüglich durchzuführen, sobald eine 
Person sich arbeitssuchend gemeldet hat, damit 
schon vor Eintritt der Arbeitslosigkeit der weitere 
berufliche Werdegang geplant werden kann. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK begrüßt das Anliegen, die Weiterbildungs-
beratung durch die BA stärker auszubauen. Ange-
sichts der sich verändernden Arbeitswelt und der 
zunehmenden Bedeutung der beruflichen Qualifika-
tion ist es wichtig, die Weiterbildung und Nachqua-
lifikation schon während der Berufstätigkeit zu etab-
lieren. Eine zeitgemäße und nachhaltige Berufsquali-
fikation ist ein wirksamer Schutz vor Arbeitslosig-
keit und damit auch vor späterer Altersarmut. Damit 
der begrüßenswerte Anspruch auf eine frühzeitige 
Beratung, sobald das Ende des Arbeitsverhältnisses 
feststeht und sich der Betroffene als arbeitssuchend 
gemeldet hat, auch wirklich genutzt werden kann, 
braucht es einen Freistellungsanspruch für die Bera-
tung gegenüber dem noch aktuellen Arbeitgeber. 

Bei Arbeitslosen darf es aber nicht nur bei dem ein-
fachen Beratungsanspruch bleiben, sondern die ent-
sprechenden Weiterbildungsmaßnahmen müssen für 
die Betroffenen auch gefördert werden. Wenn eine 
Weiterbildung für die nachhaltige Integration in den 
Arbeitsmarkt notwendig ist, muss ein Rechtsan-
spruch für eine solche Maßnahme bestehen. Arbeits-
lose im Rechtskreis des SGB III und insbesondere 
des SGB II dürfen nicht mehr nur nach dem Prinzip 
der schnellen Vermittlung in prekäre Jobs überführt 
werden. Denn hier entstehen Drehtüreffekte, und die 
Betroffenen sind dann schnell wieder im Leistungs-
bezug. 

Stattdessen bedarf es einer zukunftssicheren Integra-
tion in den Arbeitsmarkt, für die eine ausreichende 
Qualifizierung die Voraussetzung ist. Bei Erwerbslo-
sen und besonders bei Langzeitarbeitslosen im SGB-
II-Bezug ist die Quote von Personen ohne verwertba-
ren Berufsabschluss sehr hoch. Dies zeigt, dass ge-
rade im SGB-II-Rechtskreis besonderes Augenmerk 
auf die berufliche Weiterbildung gelegt werden 
muss, aber stattdessen werden die Eingliederungs-
mittel immer weiter gekürzt und immer weniger 
Maßnahmen bewilligt. Aus diesen Gründen fordert 
der VdK einen Rechtsanspruch auf Weiterbildungs-
maßnahmen, welcher mit einer ausreichenden Auf-
stockung der finanziellen Ausstattung unterlegt ist. 

Weiterhin müssen begleitende Maßnahmen ergriffen 
werden, um Weiterbildungsangebote attraktiver zu 
gestalten. So stellt es sich besonders für Grundsiche-
rungsempfängerinnen und -empfänger oft als Prob-
lem dar, dass sie während einer Weiterbildungsmaß-
nahme nur über den Regelsatz verfügen, der an sich 
schon nicht existenzsichernd ist und die Annahme 
einer prekären Beschäftigung für sie somit attraktiver 
ist. Deswegen müssen hier Anreize, wie Zuschüsse 
während der Zeit der Maßnahme, geschaffen wer-
den. In diesem Sinne sind weiterhin Prämien für be-
standene Prüfungen zu zahlen und Teilzeitmodelle, 
die besondere Lebensumstände, wie Sorgearbeit oder 
gesundheitliche Einschränkungen berücksichtigen, 
anzubieten. 

2.2. Ausdehnung der Weiterbildungsförderung für 
Beschäftigte 



Ausschussdrucksache 19(11)223 Ausschuss für Arbeit und Soziales 

66 

Die Förderung der beruflichen Weiterbildung von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Rahmen 
eines bestehenden Arbeitsverhältnisses durch volle 
oder teilweise Übernahme der Weiterbildungskosten 
wird ausgeweitet. Sie soll unabhängig von Alter, 
Ausbildung und Betriebsgröße auch für jene Be-
schäftigten ermöglicht werden, deren Tätigkeiten 
durch Technologien ersetzt werden oder in sonstiger 
Weise vom Strukturwandel betroffen sein werden o-
der die eine Weiterbildung in einem Engpassberuf 
anstreben. Bedingung für die Förderung durch die 
BA ist aber die Kofinanzierung durch den Arbeitge-
ber, deren Höhe sich nach Betriebsgröße staffelt. 
Eine 100-prozentige Kostenübernahme durch die BA 
ist möglich, wenn der Beschäftigte über 45 Jahre o-
der schwerbehindert ist. Weiterhin kann der Arbeit-
geber Zuschüsse zum Arbeitsentgelt für weiterbil-
dungsbedingte Ausfallzeiten von der BA erhalten. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK begrüßt die Erweiterung der Weiterbil-
dungsförderung für Beschäftigte im bestehenden Ar-
beitsverhältnis auch auf jene, deren Arbeitsplätze 
durch den technologischen Wandel gefährdet sind. 
Richtig ist aber auch, dass es weiterhin eine bevor-
zugte Förderung für Personengruppen wie Ältere 
und Schwerbehinderte geben soll, die das größte Ri-
siko aufweisen, ihren Arbeitsplatz durch den digita-
len Wandel zu verlieren. Denn gerade dies sind die 
Personengruppen, die bisher am wenigsten von ih-
ren Arbeitgebern qualifiziert werden und auch 
dadurch stark von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Der 
VdK begrüßt es außerordentlich, dass nunmehr auch 
Schwerbehinderte von einer höheren Förderung pro-
fitieren sollen. 

Es ist richtig, die Arbeitgeber, die vornehmlich für 
die Weiterbildung ihrer Angestellten verantwortlich 
sind, bei dieser Aufgabe zu unterstützen. Fraglich ist 
aber, ob die Anreize der Weiterbildungsförderung 
tatsächlich dazu führen werden, dass es zu mehr 
Qualifizierungsmaßnahmen bei den genannten Ziel-
gruppen kommen wird. Denn die Entscheidung dar-
über liegt schlussendlich bei den Arbeitgebern und 
es ist zu befürchten, dass diese wegen ihrer Kofinan-
zierungspflicht und der Freistellung des Beschäftig-
ten hier nicht aktiv werden. 

Wenn Arbeitgeber das Instrument nutzen, besteht 
ein weiteres Risiko darin, dass nur die Beschäftigten 
qualifiziert werden, bei denen sich das Unterneh-
men den größtmöglichen Nutzen verspricht. Das wä-
ren dann die Angestellten mit hoch qualifizierten 
Berufsabschlüssen, die auch schon jetzt am meisten 
von Nachqualifikationen erfasst werden. Es besteht 
die Gefahr, dass es hier zu Mitnahmeeffekten durch 
die Arbeitgeber und zu Creamingeffekten kommt. 

Die Effekte müssen dementsprechend engmaschig 
beobachtet werden und gegebenenfalls muss durch 
eine stärkere Verpflichtung der Arbeitgeber nachge-
steuert werden. Denn grundsätzlich obliegt es den 
Arbeitgebern, ihre Beschäftigten auf die Digitalisie-
rung der Arbeitswelt vorzubereiten. Falls sie dieser 
Aufgabe nicht nachkommen und auch die besonders 
gefährdeten Gruppen nicht einbeziehen, könnte über 
eine Verlagerung dieser Aufgabe auf die BA oder ei-
ner anderen staatlichen Institution mit Finanzierung 
durch die Arbeitgeberschaft nachgedacht werden. 

2.3. Senkung des Beitragssatzes und Erweiterung 
der Rahmenfrist 

Der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung soll 2019 
von 3,0 auf 2,6 Prozent gesenkt werden. Darüber hin-
aus wird durch eine gesonderte Verordnung von 
2019 bis 2022 eine weitere befristete Beitragssen-
kung um 0,1 Prozentpunkte ermöglicht. Laut der Ge-
setzesbegründung sei diese Senkung möglich, da die 
allgemeine Rücklage der Arbeitslosenversicherung 
auch bei mittelfristiger Finanzeinschätzung ausrei-
chend wäre. Der Zugang zum Arbeitslosengeld I 
wird erleichtert, indem der Zeitraum, in dem die 
vorgeschriebene Mindestbeschäftigungszeit von 
zwölf Monaten erfüllt sein muss, von zwei Jahren 
auf 30 Monate verlängert wird. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK ist der Meinung, dass die Senkung des Bei-
trags zur Arbeitslosenversicherung das falsche sozi-
alpolitische Signal ist. Nachdem in den Zeiten der 
hohen Arbeitslosigkeit und der wirtschaftlichen 
Krise die Leistungen der BA immer stärker zurückge-
fahren und die Zugangsvoraussetzungen erschwert 
wurden, hat die Arbeitslosenversicherung als Siche-
rungssystem für Beschäftigte, die arbeitslos wurden, 
immer mehr an Bedeutung verloren. Die kurzen Be-
zugszeiten führen dazu, dass immer mehr auch lang-
jährige Beitragszahler in den Rechtskreis des SGB II 
mit seinen verschärften Zumutbarkeitsregeln und 
Vermögensbeschränkungen fallen. Gerade für Ältere, 
die nach einem langen Arbeitsleben nun wegen ge-
sundheitlichen Einschränkungen nicht mehr in ih-
rem alten Beruf arbeiten können, ist dies eine un-
haltbare Situation. Sie sind oftmals gezwungen, ihre 
Ersparnisse, die für ihre Altersvorsorge gedacht wa-
ren, aufzubrauchen und prekäre Beschäftigungen 
weit unter ihrer Qualifikation anzunehmen. 

Deswegen ist es unbedingt notwendig, die gute fi-
nanzielle Situation der BA zu nutzen, um die Leis-
tungen gerade für Ältere und langjährig Versicherte 
auszuweiten. Die Bezugsdauer muss gestaffelt nach 
Alter und Beitragszeiten stark erhöht werden. Den 
Betroffenen müssen  nachhaltige Weiterbildungs-
maßnahmen und gerade auch Schwerbehinderten 
und Älteren öffentlich geförderte Beschäftigungs-
möglichkeiten, wie sie gerade im verabschiedeten 
Teilhabechancengesetz für Langzeitarbeitslose im 
SGB-II-Bezug verankert wurden, angeboten werden. 

Die Schutzfunktion der Arbeitslosenversicherung 
muss auch wieder für alle Beschäftigten zugänglich 
gemacht werden, indem die Zugangsvoraussetzun-
gen entschärft werden. Begrüßenswert in diesem 
Sinne ist die Verlängerung der Rahmenfrist auf 30 
Monate. Um aber auch möglichst vielen unter prekä-
ren Verhältnissen Beschäftigten, wie zum Beispiel 
Leiharbeitern, den Zugang zu ermöglichen, ist nach 
Ansicht des VdK eine Verlängerung auf drei Jahre 
notwendig. Um die Reichweite der Arbeitslosenver-
sicherung den veränderten Arbeitsmarktbedingun-
gen und damit einhergehenden unterbrochenen Er-
werbsbiografien anzupassen ist nach Meinung des 
VdK auch eine Senkung der Anwartschaftszeit auf 
zehn Monate angebracht.

 


